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Nachdem auf AllerhöchstenBefehl die Zusammenberufung des zehnten rheinischenProvinzial-

Landtags angeordnet war, wurde derselbe nach vorangegangenem feierlichenGottesdienst am 19.

September 1852 von dem Königlichen Landtags - Commissarius, Ober-Präsidenten v. Kleist,

Retzow eröffnet, dessen Rede von dem Landtags - Marschall, Freiherr» v. A3aldbott,Bas,

senheim-Bornheim erwidert wurde.

Am 12. October 1852 wurde der Landtag von dem Königlichen Landtags-Commissarius

geschlossen.
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Propositions-Deeret.

^einc Majestät der König haben mittelst Allerhöchster Cabiuets-Ordrc vom 21. Juli d. I. den Minister
des Innern zu ermächtigen geruhet, den in diesen Tagen versammelten Provinziell-Landtagen in Aller-
höchstdcroNamen und Auftrage durch den Landtags-Commissarins von den nach sorgfältiger Prüfung des
Sachverhältnisses auf die vorjährigen provinzialständischenBeschlüsse und Anträge gefaßten Allerhöchsten
Entschließungen und den darauf gegründeten ministeriellen Verfügungen Kenntniß zu geben, zugleichauch
den Landtagen eine Nachweisungvorzulegen, welche den wesentlichen Inhalt der crgangenenBescheideund
eine Uebersicht von der Lage enthält, in welcher die noch nicht zur definitiven Erledigung gebrachten Ge¬
genstände sich befinden.

Demgemäß wird der Königl. Landtags-Commissarius dem gegenwärtig versammelten Landtage für
die Nhcinprovinz die entsprechendenMittheilungen machen.

In Folge der von Sr. Majestät dem Könige mittelst AllerhöchsterOrdre vom 28. Juli d. I.
ertheilten Ermächtigung werden der zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinziell - Vertretung berufenen
provinzialständischen Versammlung der Nheinprovinz folgende Propositionen zur Berathung und
Erledigung vorgelegt:

1) in Gemäßhcit des § 24 des Gesetzes vom 1. Mai v. I, betreffend die Einführung einer Klassen-
und klassificirtcnEinkommensteuerhaben sich die Proviiizialstänvc den erforderlichen Wahlen zur
Bildung der Bezirks-Eommissionennach den darüber von dem Finanz-Minister ertheilten näheren
Instruktionen, welche der Königl. Landtags-Commissarius mittheilen wird, zu unterziehen;

2) des Königs Majestät haben mittelst der, durch die Gesetzsammlungzur öffentlichenKenntniß
gebrachten AllerhöchstenOrdre vom 19. Juni d. I. befohlen, daß mit der Einführung der
Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850, so wie mit der Bildung der in der Kreis-, Bezirks«und
Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 angeordneten neue» Kreis- und Provinzial-Vcrtretung
nicht weiter vorgegangen, und den Kammern bei ihrem nächsten Zusammentritt die geeigneten
Vorlagen in dieser Angelcgenbcit gemacht werden sollen.

In dem vorausgegangenen ebenfalls veröffentlichten Staats - Ministcrial - Berichte vom 17.
Juni d. I. ist die Absicht ausgesprochen, unter Aufhebung der Gemeinde-Ordnung vom 11.
März 1850, so wie der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung von demselbenTage, die
weitere Gesetzgebung anknüpfend an den Nechtszustand vor dem 11. März 1850
und mit Berücksichtigungprovinzieller Verschiedenheitenund Eigenthümlichkeitenunter Mitwirkung
der Provinzial-Vertretungen zu regeln.

Es kommt demgemäß darauf an, die dem wirklich empfundenen Bedürfnisse entsprechenden
Reformen innerhalb der als Grundlage bcizubebalteudeu Gemeinde-, Kreis- und Provinzial»
Verfassungen vor dem 11. März 1850 herbeizuführen.

Zur weiteren gesetzlichen Regelung des Gemeinde»Wesens in der angedeuteten Richtung
befindet sich die Ctaats-Rcgierung hinsichtlich der Nhcinprovinz» deren Commnnal-Vcrbältnissc
erst in neuerer Zeit durch die Gemeinde-Ordnung vom 23, Juli 1845 im Allgemeinenzweckmäßig
den Eigenthümlichkeitender Provin; entsprechendgeordnet waren, bereits im Besitz der erforder¬
liche» Materialien, von denen insbesondere das vorjährige ausführliche Gutachten der Provinzial-
stände in nähere Erwägung gezogen ist und auch weiterhin benutzt werden wird.
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Wegen Reform der Kreis- und Provinzial-Vcrfassung ist den Kammern in der letzten Session
der beiliegende Entwnrf einer Provinzial-Ordnnng znr Kenutnißuahme und der Entwurf einer
Kreio-Orbnung zur Berathnng, d.e jedoch nicht zum Abschluß gekommen vorgelegt worden
Der aus diesen Berathungen hervorgegangene Entwurf einer ttre.s-Orduung .st ebenfalls be.ge fugt.

Es werdeu diese Entwürfe einer Kreis- und Provinzial-Ordnung vor Benutzung derselben
;u weiteren Gesetzes. Vorlagen für die Kammern dem Provinzial^andtagc zur Begutachtung
lMmit unterbreitet, namentlich aus dem Gesichtspunkte der obwaltenden
besonderen Verhältnisse und Interessen der Provinz.

Bei dem Entwurf der Kreis-Ordnung waltet vorzüglich die Absicht vor, d.e altere Krns-
Verfassung durch das System der Kreis statnten nnter näherer der
Eia ubümlichkeiten jeder Provinz nnd der einzelnen Kreise we.ter auszub.l en.

' Es werden daher die bezüglichenBestimmungen in M 8 und 9 des En.wnrfs zur Krns-
Ordnung der besonderen Prüfung und sorgfältigen Erwägung dc° Provinzial-Landtags e^oh e>'
wobei namentlich für die Nheinprovinz Nr. 3. des 8 9, außerdem aber »nch der vorletzte Absatz
d.« 8 1 «12 Nr 1 Z 13 Nr. 2. Z 14, 15, 24 in Betracht kommen.

In dem Entwürfe der Provinzial-Ordnnng erscheinen vorzüglich die Vorschläge in den §3
^ bis 7 über die Vereinfachung des Wahlmodus und die Feststellung der Wahlbezirke Behufs
Wahl des Landtage-Abgeordneten als wichtige Reformen der bisherigen Cun.chtungen.

Der Provinzial Landtag wird aufgefordert, bei der Begutachtung des Entwurfs namen.l.ch
auch Vorschläge über die Eintheilung der Wahlbezirke nnter geeigneter Berücksichtigungder
bicherigen Wablverbände, der Landschaf.sgrenzenund sonst.gen eigen.hümMen Beziehungen w.e
sie durch historische Zusammengehörigkeit, besondere Landes - Art und Geme.nschaftl.chke.tder

3) v?^^^ endlich den Provinzialständen in Betreff der ständischen

D^'d^" w^^iermi. auf deu Grund Allerhöchster Ermächtigung auf drei
Wochen festgesetzt.

Berlin, den 12. September 1852.
Im AllerhöchstenAuftrage:

Der Minister des Innern
v. Weftphalen.

An
die ;nr Wahrnehmung der Prc>uin;ial-
Aertrctnng berufene vroumz.alständische

Versammlung der Nlm»v»oum;,

Entwurf der Provinzial-Ordnnng.

ir Friedrich Wilhelm, uon Gottes Gnaden König von Preußen :c. :c.
verordnen, uuter Zustimmnng beider Kammern, was folgt:

Ueber die Vegrcnzuug der P r o v < n z e n.
. . Die Nrovin-en solleu als Verwal.uuqs-Bezirke zugleich den Bez.rf der Provtuz.al-Vertretnng

tonnen nur du'rch eiue .öuigliche Verordnung nach Anhörung der

bctheiligten Provinzial-Vertretungen erfolgen. ^
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In Ansehung der HohenzollernschcnLande bleibt die Feststellungdes Verhältnisses zur Provinzial-
Verfassung besonderer Königlicher Verordnung vorbehalten.

P rov in zia l - Versam mlung.

§ 2. In jeder Provinz wird, zur Wahrnehmung ihrer Provinzial-Angelegenheiten, eine Provin;ial-
Versaulinlung gebildet.

Zusammensetzung der P ro v i nz ial - V er sa m m lu n g e n.

8 3. Die Provinzial-Versammluug wird in allen Provinzen aus drei Kurien zusammengesetzt sein.
Es soll bestehen die I, Kurie:

») aus den vormaligen Neichsständen, den Inhabern von Viril-, Kollektiv- und Kuriatstimmeu, nn».
solche nach Verschiedenheitder Provinzen außer den gewählten Abgeordneten der Ritterschaft, der
Städte und Landgemeinden auf den bisherigen Proviuzial - Landtagen bis zur Publikation der
Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 zu erscheinenberechtigt waren;

1,) ans den Häuptern derjenigenFamilien, denen durch KöniglicheVerordnung das nach der Erstgeburt
uud Liueal-Folge zu vererbende Recht auf Sitz und Stimme in der Ersten Kammer auf den
Grund des Artikels 65 unter I, 'der Vcrfassungs - Urkunde vom 3l. Januar 1850 ertheilt wird,
sofern sie der Provinz angehören und nicht bereits unter » begriffen sind;

«:) aus gewählten Abgeordneten der Ritterschaft;
il. Kurie:

ans Abgeordneten der Städte;
III. Kurie:

aus Abgeordneten der Landgemeinden.
s 4. Die Zahl der gewählten Abgeordneten der Ritterschaft l>ul, e der I. Kurie), der Abgeord«

netcn der Städte (II. Kurie) und der Landgemeinden (lN. Kurie) ist einander in jeder der drei
Kurien gleich.

Die Gesammtzahl dieser gewählten Abgeordneten in den vrei Kurien soll in jeder Provinz der
Gesammtzahl der gewählten Abgeordneten der Ritterschaft, der Städte und Landgemeinden auf dem
bisherigen Provinzial-Landtage gleichkommen.

Ist diese Gesammtzahl nicht durch 3 theilbar, so wird zu diesem Zwecke die Zahl der Abgeordnelen
um eine oder zwei vermehrt.

8 5. Die Abgeordneten der Ritterschaft (!. K.), der Städte (ll. K.) und der Landgemeinden
(III. K.) werden durch kreisständischcWahl - Versammlungen nach Kurien dergestalt gewählt, daß aus
einer oder mehreren Kreis - Vertretungen , die zum persönlichen Erscheinen in der Kreis - Versammlung
berechtigten Gutsbesitzer, die Abgeordneten der Städte und Landgemeinden, und zwar jede dieser Kategorien
für sich zu einer besonderen Wahl'Vcrsammluug vereinigt werden.

In Gemeinden, welche einen sclbstständigcnKreis ausmachen, wird die Wahl-Versammlung durch
Vereinigung des Gemeinde-Vorstandes und der Gemeinde-Vertretung gebildet.

In Sammtgcmcindcn dieser Art bildet die Versammlung der Sammlgemcinde-Verordncten zugleich
die Wahl-Versammlung.

§ 6. Die Provinzial-Versammlung hat die Wahl>Aezirke zur Bildung dieser Wahl-Versammlungen
(8 5) und die Vcrtheilung der Mitglieder des Kreistages auf die eiuzelneu Wahl-Versammlungen näher
zu bestimme»;die dicscrdalb beschlossenen Vcstimmuugen bedürfen der Genehmigung des Königs.

8 7. Wählbar ist jedes Kreistags - Mitglied desjenigen Standes, aus welchem die Wahl-
Versammlung gebildet wird, jedoch erst nach Vollendung des 30. Lebensjahres.

8 8. Die Abgeordneten zur Provinzial-Versammlung werden auf 0 Jahre gewählt. Jede Wahl
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verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedingungen der Wählbarkeit. Alle drei Jahre scheidet die
Hälfte aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidendenkönnen wieder gewählt werden.

Die Wahl-Protokolle sind dem Ober-Präsidenten zur Prüfung einzureichen. Derselbe ist befugt,
wenn er hierbei wesentlicheMängel findet, eine andere Wahl anzuordnen.

Befugnisse der P r o v i n zia l ->V e r sam ml u n g.
§ 9. Der Provinzial-Versammluug muffen die Entwürfe aller Gesetze, welche die Provinz allein

angehen, zur Begutachtung vorgelegt werden. Andere Gegenstände können ihr zur Begutachtung vorgelegt
werden, wenn die Staats-Rcgicrung dieses für angemcffenerachtet.

Die Provinzial-Versammlung verpflichtet alle Einwohner der Provinz durch ihre in Provinzial«
Angelcgenheite,!gefaßten Beschlüsse.

Zu den Provinzüil-Angclcgcnhciten sind außer denjenigen, welchedazu durch besonderegesetzliche
Vorschriften bestimmt sind, zu rechnen:

1) die Errichtung, Einrichtung und Veränderung von Provinzial-Instituteu;
2) Anlagen im besonderenIntcrcffe der Provinz, als: Straßen, Eisenbahnen,Kanäle, Meliorationen :c.;
3) Maaßregeln zur Abhülfe eines Nothstandes in der Provinz, und
4) die Erwerbung, Benutzung und Veräußerung von Provinzial-Eigcnthum, und außerdem
5) » in der Provinz Westfalen die Angelegenheit der Provinzialstraßen im Herzogtbum Westfalen, und

I» in der Nhcinprovinz die Angelegenheit der Vezirksstraßen ans der linken Rheinscitc
nach den darüber bestehendenbesondere» Vorschriften.

8 10. Die Provinzial-Versammlung ist befugt, sowohl für die Provinzial-Angelegenheiten, als
auch für gemeinsame Angelegenheiten mehrerer Kreise Ausgaben zu beschließen und dieselben ans die
Kreise zu vertheilen. Bei Angelegenheiten der lctztgcdachtenArt darf die Vertheilung nur auf die belhci-
ligten Kreise geschehen.

Der Provinzial-Versammlnng steht frei, die Aufbringung der zu den erwähnten Ausgaben erfor»
derlichen Geldmittel nach einem allgemeinen für die ganze Provinz oder die bechciligten Kreise anwend¬
baren Maaßstabe, als: nach Verhältniß der Bevölkerung, des Grundbesitzes oder der direkten Staatssteuer
oder durch Zuschläge zu letzteren, jedoch mit Beobachtung des im 8 14 erwähnten Regulativs, zu beschließen.

Bei Abgaben, welche nach Provinzen aufzubringen sind, hat die Proviuzial-Vcrfammlung über die
Vertheilung und Aufbringung nach vorstehenden Vorschriften zu bestimmen, insofern nicht das Gesetz eine
bestimmteAufbringungsart vorgeschriebenhat.

Die weitere Vertheilung in den Kreise» auf die einzelnen Gemeinden oder Sammtgemeinden ist
durch die Kreis-Versammlung zu bewirken.

8 11. Zu allen Beschlüssen, durch welche Beiträge über drei Jahre hinaus oder von mehr als
10 Prozent der direkten Staatsstcuern aufgelegt werden, ist die Genehmigung des Königs erforderlich,
auch in Beziehung auf die Aufbringungeart.

Auch zu Anleihen, sowie zu Bürgschaften der Provinz bedarf es der Gcnchmiguug des Königs.
8 12. Die Provinzial-Versammlung stellt in den dazu geeigneten Verwaltnngszweigeu den Etat

auf 1—3 Jahre, die Rechnung aber alljährlich fest. Die Feststellung der Rechnung kaun von der Provinzial«
Versammlung einer besonders dazu erwählten Kommissionüberlassen werden.

Alle Einnahmen und Ausgaben der Provinz, einschließlich derjenigen Leistungen, welchedas Gesetz
für eine Last der Provinzen erklärt, müssen in den Etat aufgenommen werden.

8 13. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Nothstandes in der Provinz kann die
Provinzial-Versammlung ohne weitere Genehmigung die Erhebung einer einmaligen Provinzial. Abgabe
bis zu 2 Prozent der direkten Staatsstcuern selbst dann beschließen, wenn mit Hinzurechnung dieser
Abgabe der Gcsammtbetrag der Proviuziul-Abgaben 10 Prozent der Staatsstcuern übersteigt. (8 11).
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8 14. Für die sechs östlichenProvinzen der Monarchie sind, so lange die Revision der Steuer-
Gesetzgebungnoch nicht beendigt ist, die Grundsätze, nach welchen die Vcrtheilung der nach 8 10 und
folgende!!aufzubringenden Provinzial-Lastcn erfolgen soll, durch ein von der Staats - Negiernng nach
Anhörung der Provinzial-Vcrsammlung zu erlassendes Regulativ festzustellen.

Verathungen und Beschlüsse der P r o v i n z i a l» V e r s a m m l u n g.
8 15. Die Sitzungen der Provinzial-Versammlungen (Landtag) werden im Namen des Königs

durch den Ober-Präsidenten als Landtags-Kommiffarius oder den für ihn ernannten Stellvertreter eröffnet
und geschlossen.

8 1L. Die Provinzial-Versammlnng tritt alljährlich am Sitze des Ober-Präsidii, sofern nicht der
König hierzu eine andere Stadt bestimmt, zur gewöhnlichen Sitzung zusammen.

Die Provinzial - Versammlung kann zu einer außerordentlichen Sitzung vom Könige jederzeit
einbernfcn werden. Die Einberufuugen erfolgen durch den Landtags - Kommissarius mittelst schriftlicher
Einladung.

8 17. Die Dauer der Provinzial-Versammlnng wird von dem Könige festgesetzt.
Z 18. Der Vorsitzendeder Provinzial-Versammlnng (Landtags-Marschall), sowie dessen Stellver¬

treter, wird von dem Könige auf die Dauer einer jeden Provinzial - Versammlung aus deu Mitgliedern
derselben ernannt.

Der Landtags-Marschall leitet den Geschäftsgang und handhabt die Ordnnng bei den Verhand¬
lungen der Provinzial-Vcrsammlung.

F 19. Die Provinzial-Vcrsammlung hat ihre Beschlüsse nach freiem nnd pflichlmäßigemErmessen
zu fassen und sind die Mitglieder derselben au keinerlei Aufträge und Instruktionen gebunden.

8 20. Die Provinzial - Versammlung taun nur beschlirßcn, wenn mehr als die Hälfte ihrer
Mitglieder zugegen ist.

Die Beschlüsse der Provinzial-Versammlnng werden dnrch absolute Stimmenmehrheit aller
anwesenden Mitglieder der drei Kuricu gefaßt.

Bei Stimmengleichheit gibt der Landtags-Marschall den Ausschlag.
8 21. Soll über Gegenstände beschlossen werde» , welche Provinzial - Abgaben bedingen , deren

Beschaffung in einer gesetzlichenVerpflichtung nicht beruh!, so beschließendie drei innerhalb der Provinzial-
Versammlung bestehendenKurien sowohl über diese Gegenstände selbst, als auch über die Art, wie die
Ausgaben aufzubringen sind, dergestalt, daß jede Kurie durch Beschlußfassungnach Stimmenmehrheit in
sich über die Bewilligung oder Ablehnung einer solchen Ausgabe beschließt. Bei Stimmengleichheit gibt
der Landtags-Marschall in derjenigen Kurie, welcher er angehört, in den übrigen Kurien das älteste
Mitglied den Ausschlag.

In Ermangelung einer gütlichen Einigung unter den drei Kurien werden die von einander
abweichendenBeschlüsse derselben der Entscheidungdes Königs dnrch das Staato-Ministerinm unterbreitet.

8 22. Fiudct sich eine Kurie in der Mehrzahl ihrer Mitglieder durch eine» Beschluß der
Provinzial-Vcrsammlung in ihren Interessen verletzt, so steht der Kurie mittelst Einleguug eines Scparat-
Voti die Berufung auf die Entscheidung des Königs zn, welche von dem Staats-Ministerinm einzuholen ist.

§ 23. Bei den Berathungen der Provinzial-Versammlungen ist die Ocffentlichkcitausgeschlossen.
8 24. Der Landtags-Kommissarius ist die Mittelsperson aller Verhandlungen des Provin;ial-

Landtages; an ihn allein haben sich daher die Stände wegen jeder Auskunft oder wegen der Materialien,
deren sie für ihre Geschäfte bedürfen, zu wenden. Er theilt dem Landtage die Propositionen mit und
empfängt die von ihm abzugebenden Erklärungen und Gutachten. Deu Berathungen wohnt er nicht bei;
er kann aber den Eintritt zu mündlichen Eröffnungen verlangen oder eine Deputation zu sich eulbictcn,
sowie die Stände Deputationen an ihn absenden können.
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§ 25. Der Ober-Präsident hat die Beschlüsse der Provinzial-Versammlung vorzubereite,, u»d nach
Umständen entweder selbst auszuführen oder wegen ihrer Ausführung das Erforderliche zu veranlassen.

Die Provinzial-Versammlung ist berechtigt, zur Erledigung einzelner Angelegenheiten oder znr
Verwaltung einzelner Institute besondere Kommissionenzu wählen oder eigene Beamte zu ernennen.

8 26. Der Ober-Präsident hat die Ausführung dericnigen Beschlüsse der Provinzial-Vcrsammlung
und der von ihm ernannten Kommissionen,welche deren Vcfngnisse überschreiten,gesctz- oder rechtswidrig
sind oder das Staats-Intcresse verletzen, von Amtswegcn oder auf Geheiß der höheren Staatsbehörde
vorläufig zu suopendiren. Er hat alodann sofort den beanstandeten Beschluß dem Staats-Miuistcrium
zur Einholung der Entscheidungdes Königs vorzulegen und dem Landtags-Marschall oder dem Vorsitzenden
der Kommissionhiervon gleichzeitigMittheilung zu machen.

8 27. Die Kosten der Provinzial-Lanvtage und deren Kommissionenwerden von den Provinzen
getragen.

8 28. Die Mitglieder der Provinzial-Vcrsammlung, mit Ausnahme der im 8 3 unter » und I»
der I. Kurie genannten, erhalten Reisekostenund Diäten, über deren Höhe die Versammlung selbst zu
beschließenhat.

8 29. Der König kann eine Provinzial-Versammlung auflösen. Die Auflösung bezicht sich nur
auf die aus Wabl hervorgegnngenen Mitglieder, deren Neuwahl demnächstanzuordnen ist.

8 30. Alle auf die Provinzial-Verfassung bezüglichen Vorschriftender Kreis-, Bezirks- und Provin-
zial-Orrnung vom 11. März 1850 werden hierdurch aufgehoben,

Z 31. Der Minister des Innern wird mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt und bat die
hierzu erforderlichen Anordnungen zu treffen. Bis zur Einführung der nach diesem Gesetze zu bildenden
Provinzial-Vcrirctungen nehmen die bisherigen Provinzial-Landtage die den ersteren zugewiesenen Verrich¬
tungen wahr.

Urkuudlich unter Unserer HöchsteigeuhäudigcnUnterschrift und bcigedrucktemKöniglichenInsicgcl.
Gegeben lc.

Beglaubigt:
Der Minister des Innern.

(i. 8) p. Westphalen.

----------------------—

Denkschrtst,
betreffend

den Entwurf einer neuen Provinzial-Ordnung.

Die in dem Gesetze vom 11. März 1850 enthaltene Provinzial-Ordnung, wonach die Provinzial-Ver«
sammlungen durch Abgeordnete, welche von den Kreis-Versammlnngen '« wählen smd ^b.lde werden
sollen, setzt als Grundlage die vollständige Durchführung der Gemeinde-Ordnnng vom 11. Ma:z 1850
und der hierauf gebauten Kreis-Ordnung von demselben Tage voraus. . . ,<. ^

Da ie Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 nnd die in dem Ge etze von demsel m Tage ent¬
haltene Kreis-Ordnuug nach den anderweitig aufgestellten Gesetz-Entwürfen durchgre. enden Man erungen
unterworfen werden sollen, so macht diese Umgestal.nng der Basis der Provmzml-Ordnung vom II.Marz
1850 ebenfalls eine anderweitige Erwägung derselben nothweudtg.
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In der Denkschriftober den Entwurf einer neuen Kreis-Ordnung ist näher ausgeführt, daß eine
Interessen-Vertretung mit der natürlichen der Landesgeschichte lebendig entsprechendenGliederung
der vorhandenen Stände, wie solche sich bisher auf den Kreistagen wieder gefunden hat, eine durchaus
lcbenofäbigc, mit den besten Garantien ausgestaltete Grundlage für die Organisation der Kreis-Versamm¬
lung bilde »nd daß die Wiederaufnahme und weitere den wirtlichenBedürfnissen entsprechende Entwickelung
des Systems der älteren auf jenen tieferen Grundlagen beruhenden Kreistage durch das historischeRecht
geboten werde.

Es entspricht nur der einfachen Konsequenz und der natürlichen Lage der Dinge, baß in ähnlicher
Art zur Erlangung einer in der Geschichte Preußens wohlbegründetcn, aus den vorhandenen Verhältnissen
und Nechtobildungen organisch sicher hervorgehendenProvinzial-Vertrctung an das in der älteren Provin«
zial-Aerfassnng liegende System der Interessen-Vertretung mit ständischerGliederung angeknüpft werden
mich, mit denjenigenModisicationcn, welche in der That als Verbesserungenund den wirklich empfundenen
Bedürfnissen zusagend erachtet werden dürfen. Es muß als ein, besonders durch die Erfahrungen der
Neuzeit bestätigter wesentlicherMißstand in der Organisation der älteren Provinzial-Landtagc bezeichnet
werden, daß dieselben auf Urwahlen und anderen wcitgreifcnden Wahleinrichtungen beruhen. Es läßt
sich hiergegen nicht allein alles dasjenige einwenden, was überhaupt unter den Belehrungen der neuen
Zeitereignissegegen solche weitgehende Wahlen spricht, sondern es wird dadurch auch über die natürlichen
organischen Grundlagen hinansgcgriffcn, wonach die Provinzial-Vertretungeu nach ihrer wesentlichenBe¬
stimmung als eine höhere Potenz der Kreis-Korporationen für ähnliche und nahe verwandte, aber nament¬
lich geographischnur weiter gehende Zwecke zu betrachten sind; was darauf führt, daß die Provinzial-
Vertretungcn hinsichtlich ihrer Entstehung auch mit den Kreis-Vcrtretuugen in einem näheren Zusammen¬
hange erhalten werden müssen.

Ei' erscheint daher gerathen, auf die Mitglieder der Kreis.Vertretungcn zur Bildung der Wahl¬
körper behufs der Wahl der Abgeordneten zur Provinzial-Versammlung zurückzugehen; eine Richtung,
die übrigens auch durch die in dem Gesetze vom 11. März v. I. enthaltene Provinzial-Ordnung (Art. 40)
angedeutet ist; ferner die Wählbarkeit der Abgeordneten der Provinzial-Versammlung auf die Mitglieder
der kreisstlludischeuWahl-Versammlungen, welche den verschiedenenInteressen-Verhältnissen entsprechend
zusammengesetztsind, zu beschränken.

Außerdem ist die ungleiche Stimmenzahl in der Vertretung der verschiedenen Stände auf den
Provinzial Landtagen der sechs östlichen Provinzen ein oft erhobener wesentlicher, nicht unbegründeter
Einwand gegen die Zusammensetzungder Provinzial-Landtage.

Um in den angedeuteten wichtigstenBeziehungen die Provinzial-Landtage einer Reorganisation zu
unterwerfen, und andererseits die durch die weiteren Staatszwecke gebotene allgemeinere Uebereinstimmung
in den Grund-Einrichtungen der Vertretungen der einzelnen Provinzen herbeizuführen, enthält der
Gesetz-Entwurf folgende Vorschläge:

1. Es sollen die Provinzial-Vertretungen in allen Provinzen ans drei Kurien zusammengesetzt,
und zwar soll die l. Kurie

») aus den vormaligen Neichsstänbenund den bisherigen Inhabern von Viril., Kollektiv- und
Kuriat-Stimmen, ferner

l») aus den vom Könige ernannten erblichenMitgliedern der Ersten Kammer, insoweit sie der
Provinz angehören, und endlich

c) aus gewählten Abgeordneten der Ritterschaft,
die II. Kurie aus Abgeordneten der Städte,
die III. Kurie aus Abgeordneten der Landgemeinden,

bestehen.
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Es soll die Zahl der gewählten Abgeordneten der Ritterschaft 0»1» «. der I. Kurie), der Abge¬
ordneten der Städte (ll. Kurie) und der Landgemeinden(Hl. Kurie) einander in jeder der drei Kurien
gleich, die Gesannntzahl dieser gewählten Abgeordneten in den drei Knricn in jeder Provinz derGefammt-
zahl der gewählten Abgeordneten der Ritterschaft, der Städte und Landgemeinden ans dem bisherigen
Provinzial-Landtagc gleichkommenund für den Fall, daß diese Gesannntzahl nicht durch 3 thcilbar ist, zu
diesem Zwecke die Zahl der Abgeordneten um einen oder zwei vermehrt werden.

Es ist hiernach die Zahl der Vertreter der Stadt- nnd Landgemeinden der Mitgliedcrzahl der
Ritterschaft gleichgestelltund zwar in der Art, daß jedenfalls die bisherige Anzahl der bisherigen Ver«
treter der Stadt- und Landgemeindenfeine Verminderung erleidet, sondern nur die Zahl der ritterschaft-
lichen Abgeordneten.

Es erhallen zwar letztere eine geringe Verstärkung durch die bisherigenInhaber der Viril-, Kollcc-
tiv« und Kuriat-Stimmen und durch die vom Könige ernannten erblichen Mitglieder der ersten Kammer,
welche der Provinz angehören; indeß widerspricht diese Augmentation der Stimmenzahl der rittcrschaftlichen
Abgeordneten, welche, wesentlichabweichendvou der bisherigen Organisation der Provinzial-Vertretungen
in den östlichenProvinzen, immer in einer bedeutenden Minorität gegen die Gesannntzahl der Vertreter
der Stadt- und Landgemeindenverbleiben, mit Rücksicht auf die Grnndeigenthums-Vert Heilung
in den östlichenProvinzen keineswegs der Gerechtigkeit; wollte man in der Ncductiou der Mitglieder der
l. Kurie noch weiter gehen, so würde überdies selbst der Anhalt verloren gehen, welchen für die allge¬
meinere Negulirung der Vcrtrctungs-Verhältnisse die Einrichtungen in den beiden westlichenProvinzen,
wo der große Grundbesitz in der Proviuzial-Vcrtretuug die geringste Repräsentation fand, bieten.

Um aber überhaupt alle Bedenke» und Einwendungen gegen die Verhältnißzahl der Mitglieder
der einzelnen Stände in der Provinzial-Versannnlung nach Möglichkeit abzuschneidenund eine friedfertige
wahre Interessen-Vertretung zu fördern, ist die Bildung von Kurien der Provinzial-Versannnlung zum
Grunde gelegt, dergestalt, daß bei den wichtigstenVeranlassungen, wenn es sich um Gegenstände und da¬
durch bedingte Ausgaben bandelt, die nicht in einer gesetzlichen Verpflichtung beruhe», eiue Entscheidung
nur durch Abstimmungin getrennten Kuricu erfolgen kann, dergestalt, daß im Falle keine gütliche Ver¬
einigung zu Staude kommt, die Entscheidung Sr. Majestät des Königs einzuholen, überdies aber auch
noch stets jeder Kurie, welche sich iu ihrcu Interessen durch einen Beschluß der Provinzial-Versannnlung
verletzt glaubt, die U!« i» ,,!»'<«« unter Berufung auf die Entscheidung des Königs nachgelassen ist.

2. Hinsichtlichdes Wahlmodns ist in dem Entwürfe der Provinzial-Ordnuug vorgeschlagen, baß
die Abgeordneten der Ritterschaft, der Städte und Landgemeinden durch krcisständischeWahl'Vcrsamm-
lungcn nach Kurien dergestalt gewählt werden sollen, baß aus einer oder mehreren Kreis-Vertretungen,
die zum persönlichen Erscheinen in der Kreis-Versammlung berechtigten Gutsbesitzer, die Abgeordneten der
Städte und der Landgemeinden, nnd zwar jede dieser Kategorien für sich, zu einer besonderen Wahl-
Versammlung zu vernnigcn sind, und daß die Provinzial-Versannnlung die Wahlbezirke zur Bildung
dieser Wahl-Vcrsannnluugcn und die Vertheilung der Mitglieder des Kreistages auf die einzelnen Wahl-
Versammlungen uäher zu bestimmen hat, die dieferhalb beschlossenen Bestimmungen überall aber der
Genehmigung des Königs bedürfen.

Da bei der Einthcilung der Wahlbezirke und der Vertheilung der Mitglieder des Kreistages auf
die Wahl-Versammlungen die bisherigen ritterschaftlicheuWahl-Verbände, die Landschaflsgrenzeuund son-
stigcn eigenthümlichenBeziehungen, wie sie durch historische Zusammengehörigkeit,besondere Landesart und
Gemeinschaftlichkeitder Interessen gegeben sind, in die Wagschale fallen und die beste Würdigung durch
die Provinzial-Vertretungen selbst erfahren können, so ist es angemessenerschienen, ihnen dieselbe zu
überlassen.

3. Hinsichtlich der Kompetenzder Provinzial-Versammlung sind im Wesentlichen die bezügliche»
Bestimmungen der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnuug vom 11. März 1850 aufgenommen, nur mit
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denjenigen Abänderungen in der Zusammenstellungund Fassung, welche zur besserenÜbersichtlichkeitund
Deutlichkeit zu gereichenscheine».

4. Die Vorschriften über den äußeren Geschäfts-Organismns sind im ständischen Sinne wesent¬
lich nach Maaßgabe der bisherigen Einrichtungen der Landtage erlassen, z. B. hinsichtlich der Stellung
des Königlichen Landtags-Kommissarius, Ernennung des Landtags-Marschalls und dessen Stellvertreters
durch den König, jedoch aus allen Mitgliedern der Provinzial-Versammlung. Auch wird ferncrbin die
Oeffentlichkeit der Verathungen der Provinzial-Landtage, aus Zweckmäßigkeilsgründen, und um nicht in
die Erledigung ihrer bestimmt abgegrenzten Geschäfte allgemeine politische Tendenzen hineinzuziehen, zu
vermeiden sein.

5. In Uebereinstimmungmit der Bestimmung des Art. 65 der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-
Ordnung vom 11. März 1850 und in weiterer Konsequenz der in den übrigen Gesetzen aufgenommenen
Grundsätze, wonach eine Gemeinde-Vertretung und eine Kreis-Vertretung vom Könige aufgelöst werden
kann, ist ein solcher Vorbehalt auch hinsichtlichder gewählten Mitglieder der Plovinzial-Vertretung
gemacht worden.

6. Schließlich ist noch zu bemerken,daß die Provinzen als Verwaltungsbezirke zugleich deu Bezirk
der Provinzial-Vertrelung bilden sollen, weil die Ungleichheitdes Gebiets der Provinzial-Vcrtrctung und
der provinziellen Verwaltungs-Aezirke praktischerheblicheInconvenienzen zur Folge hat.

Beglaubigt:

Der Minister des Innern.

O 8) p. Westphalen.

Entwurf der Kreis-Ordnung.

<«vir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen :c. :c.
verordnen, unter Zustimmung beider Kammern, was folgt:

§ 1. Die Kreise bleiben in dem Umfange, welchen sie gegenwärtig als Korporationen und Verwal-
tungs-Bezirke haben, fortbestehen. Die Bildung neuer Kreise, so wie Veränderungen bestehenderKreis-
Grenzen können nur durch eine Königliche Verordnung nach Anhörung der Vertretungen der betheiligten
Kreise und des Provinz«'«!-Landtages erfolgen.

Zusammensetzung der Kreisversammlung.
8 2. Die Kreis-Versammlung (Kreistag) besteht

l. 1. aus denjenigen Besitzern der im Kreise gelegenen ehemals reichsunmittelbaren Landestheile, auf
welche die Instruktion vom 30. Mai 1820 (Gesetz-Sammlung S. 81) sich bezieht;

2. aus Besitzern solcher Güter, mit denen das Recht der Kreisstandschaft
') bei Publikation der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 ver¬

bunden war, oder
I>) künftig verbunden wird.

Den vorgenannten Gutsbesitzern tritt
«) in den sechs östlichen Provinzen der Monarchie hinsichtlich derjenigen Domainengüter, denen

bei Publikation der Verfassung^-Urkunde vom 31. Januar 1850 die Polizei-Verwaltung
zustand, ein Vertreter des Domainen-Fiskus hinzu, sofern letzterer von diesen Gütern zu
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den Kreis-Lasten beiträgt und die Polizei-Verwaltung auf denselben nach den Vorschriften
im Titel !l. des Gesetzeswegen der ländlichen Gemeinde- und Polizei-Verfassung in den
genannten Provinzen vom .... mit der Verpflichtung übernimmt, die Remuneration des
Polizei-Verwalters und die Dienst-Unkostenaus der Domaiucn-Kassc zu bestreuen;

II. aus Abgeordneten der Städte des Kreises. Zu diesen gehören nur diejenigen Städte und andere
Orte,
1. welche bisher auf dem Provinzial°Landtage im Stande der Städte vertreten waren, und
2. welchen künftig das Recht zur Vertretung im Stande der Städte auf dem Kreistage nach An»

hörung der Kreis-Versammlung und der Provinzial-Vertretung durch Königliche Verordnung
beigelegt wird.

In der Regel haben die Städte, eine jede, einen Abgeordneten, und diejenigen welche bei Publi¬
kation der Kreis- :c. Ordnung vom 11. März 1850 mehrere Abgeordnete auf den Kreistag zu entsenden
berechtigt waren, die biohcrige Anzahl von Abgeordneten zu schicken;
III. aus Abgeordneten der Landgemeinden, und zwar mindestens aus sechs.

In der Provinz Preußen treten diesen Abgeordneten die Besitzer derjenigen Grundstückehinzu, mit
denen bei Publikation der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 das Recht des
Besitzers zum persönlichen Erscheinen auf den, Kreistage im Stande der Landgemeinden verbunden war.
Im Kreis. Statut bleiben hinsichtlich der Ausübung dieses Rechts weitere Festsetzungen vorbehalten (8 9.
Nr. 4.).

In der Provinz Westphalen und in der Nheinprovinz hat jedes Amt oder jede Bürgermeisterei des
Kreises in der Regel einen Abgeordneten zu schicken.

Die Zahl der städtischen, sowie ländlichen Abgeordneten kann, wo es mit Rücksicht auf die Bedeu¬
tung der Landgemeinden oder der einzelnen Städte angemessenerscheint, in einem den Verhältnissen ent¬
sprechendenMaaße vermehrt werden. Die nähere Bestimmung hierüber erfolgt durch das Kreis-Statut
(8 9. Nr. 5.).

8 3. Zur Ausübung des Rechts der Krcisstandschaftist den Besitzern der im § 2. unter I. erwähn-
<en Landestheile und Güter eine Vertretung dahin gestattet, daß

1. der König hinsichtlich der zum Krön- oder Haus-Fibeikommiß oder zu seinem Privat-Eigenthum
gehörigen Güter durch einen zur Kreisstandschaftberechtigten Gutsbesitzer des Kreises,

2. der Domninen-Fiskus durch einen Domainen-Beamten oder Domaincn-Pachter, welchem von dem¬
selben die Polizei-Verwaltung übertragen ist (§8 M. 62. des Gesetzes, betreffend die ländliche Ge¬
meinde- und Polizei. Verfassung in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien,
Posen und Sachsen vom . . .),

3. Korporationen oder Stiftungen durch ein Mitglied ihres Vorstandes oder durch einen zur Kreis¬
standschaftberechtigten Gutsbesitzer des Kreises,

4. Ehefrauen durch ihre Ehemänner, unter väterlicher Gewalt stehendePersonen durch ihren Vater und
unter Vormundschaft stehende Personen durch ihren Vormund, sofern der Ehemann, Vater oder Vor¬
mund ein zur Kreisstandschaftim Preußischen Staate berechtigter Gutsbesitzer ist,

5. selbstständige unverheirathete oder verwittwete Gutsbesitzerinnen durch einen zur Kreisstandschaft
berechtigten Gutsbesitzer des Kreises

vertreten werden können.
Inwiefern Gutsbesitzern, die nicht im Kreise wohnen, die Vefugniß beizulegen ist, sich zur Aus¬

übung des Rechts der Kreisstandschaftdurch einen zur Kreisstandschaft berechtigten Gutsbesitzer vertreten
^ lassen, bleibt den Bestimmungen des Kreis-Statuts vorbehalten. (8 9 Nr. 6.)

Ein Vertreter darf niemals mehr als zwei Stimmen auf demselbenKreistage führen.
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8 4. Für jeden städtischenund ländlichen Abgeordneten wird ein Stellvertreter gewählt, welcher
denselben in Abwesenheit^-und Verhinderungsfällen zu vertreten hat.

8 5. Das mit einem Gute verbundene Recht der Krcisstandschaft(8 2. l. Nr. 2 ». und !,.) kann
nur vou Demjenigen ausgeübt werden, welcher dieses Gut seit mindestens drei Jahren unniucrbrochen
besitzt. In Vererbungsfällen wird die Besitzzcit des Erblassers mit der des Erben zusammengerechnet.
Die Uebertragung eines Gutes unter den Lebendigena» einen Verwandten in absteigenderLinie steht der
Vererbung gleich.

In Fällen eines gemeinschaftlichenGutsbcsitzcs ist nur dann, wenn dieser durch Erbgaug herbei¬
geführt ist, einer der Mitcigenthümer zur Ausübung der Kreisstandschaftberechtigt.

8 6. Binnen Jahresfrist nach Publikation des gegenwärtigen Gesetzes sollen die Matrikeln der
zur Kreisstandschastberechtigten Güter nach den darüber bei Publikation der Kreis- w, Ordnung vom 11.
März 1850 in Kraft befindlichenGesetzen einer Revision unterworfen, und nachdem zuvor die Beteiligten
(in den geeigneten Fällen) und die Kreis-Versammlung mit ihrer Erklärung gehört worden sind, auf das
Gutachten der Proviuzial-Vertretung durch Königliche Verordnung festgestelltwerden. Eine Instruktion
des Ministers des Innern wird das Nähere wegen dieser Revision bestimmen.

§ 7. Ueber die Aufnahme eines Gnteo in die Matrikel der zur Kreiostandschaft berechtigenden
Güter, so wie über die Löschungeines Gutes in dieser Matrikel wegen Verlustes der zur Kreiostandschaft
erforderlichen Eigenschaften wird nach Anhörung der Bcthciligten und des Kreistages auf das Gutachten
der Provuizial-Vertretung durch Königliche Verordnung entschieden.

8 8. Binnen sechs Monaten nach Publikation des gegenwärtigen Gesetzes ist in jedem Kreise eine
Beschlußnahme des Kreistages darüber zu veranlassen, ob ein Kreis-Statut zu errichten oder von der
Errichtung eines solchen Statuts zur Zeit abzusehen sei. — Das Statut wird nach Anhörung des Kreis¬
tages und nach vernommenem Gutachten der Provinzial-Vertretung durch Königliche Verordnung festge¬
stellt. Der Beschluß, nach welchem von Errichtung eines Kreis-Statuts zur Zeit abgesehen werden soll,
bedarf der Genehmigung des Königs; die Provinzial-Vcrtrctung muß darüber zuvor mit ihrem Gutachten
vernommen werden.

8 9. Gegenstand des Statuts sind mit Rücksicht auf die eigenthümlichenVerhältnisse des Kreises
nähere Festsetzungendarüber:

). inwiefern ein Gut, welches »ach den Bestimmungen des Z L. bei Revision der Matrikel in letzterer
beizubehalten war, dennoch wegen zu geringen Umfanges zur Krcisstandschaft nicht ferner für geeig¬
net zu achten und deshalb in der Matrikel zu löschenist, oder inwiefern ein Gut wcgeu künftig ein¬
tretender Verminderung seiner Substanz des Rechts eer Kreisstandschaftverlustig gehen soll;

2. unter welchen Bedingungen einem Gute das Recht der Kreisstandschaftdurch Königliche Verordnung
verliehen werden kann;

3. inwiefern dort, wo der größere Grundbesitz nicht allein oder hauptsächlichaus den im 8 2. unter
1. Nr. 2 erwähnten Gütern besteht, die Besitzer anderer größerer Güter mit den Besitzern der vor¬
gedachten Güter an der Kreisstandschaft Theil zu nehmen haben und unter welchen Maaßgaben diese
Theilnahme stattzufiuden hat;

4. welche weitere Festsetzungenin der Provinz Preußen hinsichtlich der früher zum persönlichenErschei¬
nen auf dem Kreistage im Stande der Landgemeindenberechtigten Grundbesitzer zn treffen sind (8
2. Nr. 3);

5. inwiefern die Zahl der städtischenoder der ländlichen Abgeordneten zu vermehren ist (8 2. letzter
Satz) ;

l>. inwiefern Gutsbesitzern, welche nicht in^ Kreise wohnen, die Bestellung eines Stellvertreters zu
gestatten ist (8 3. vorletztes Alinea);
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7. von welchemUmfange ein Gewerbe sein soll, um die Wählbarkeit zum Abgeordneten einer Stadt
zu begründen (Z 12.);

8. welcher Grundbesitzzur Wählbarkeit als Abgeordneter der Landgemeindenbefähigen soll (8 13.) und
9. inwiefern die Zahl der Wahlmänner für oie Wahl der ländlichen Abgeordneten bei größeren Land¬

gemeinden in den sechs östlichenProvinzen der Monarchie zu vermehren ist (L 15.).
Durch das Kreis-Statut kann auch bestimmtwerden, daß und unter welchen Maaßgaben mit dem

Besitze einzelner, zur KrcisstandschaftberechtigendenGüter nur Kollektiv-Stimmen auf dem Kreistage ver¬
bunden sein sollen.

8 10. Unfähig zur Ausübung des Stimmrechts in der Kreis-Versammlung sind:
1. Personen, die nicht Preußische Unterthanen sind;
2. Personen, welche das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;
3. diejenigen, welche durch rechtskräftiges Erkenntniß der bürgerlichen Ehre verlustig geworben sind

oder denen durch ein solches Erkenntniß die Ausübung der bürgerlichenEhrenrechte untersagt worden
ist (Zs 12 und 21 des Strafgesetzbuches).

Das Stimmrecht in der Kreis-Versammlung ruht, wenn der Berechtigte in gerichtliche Haft gebracht,
wegen eines Verbrechens in Anklagestand versetzt oder wegen eines Vergehens, welches die Untersagung
der Ausübung der bürgerlichenEhrenrechte nach sich ziehen muß oder kann, an das Strafgericht verwiesen
oder in Konkurs verfallen ist, bis zur Beendigung der gerichtlichenUntersuchung oder des Konkurs-
Verfahrens.

Wo das Rheinische Civil-Gesetzbuch gilt, ruht, wenn der Berechtigte in Zahlungs-Unfähigkeit
verfällt, das Stimmrecht so lange, bis die Nchabililirung ausgesprochen ist.

§11. Das Recht der Kreisstandschaft ruht hinsichtlich derjenigen Gutsbesitzer in den sechs östlichen
Provinzen der Monarchie,

1. welche die bei Erlaß der Verfafsnngs-Urkundevom 31. Januar 1850 zu ihrem GutsbesitzergehörigePoli¬
zei-Verwaltung als ein Ehrenamt ohne Entschädigung für Dienstunkostenzu übernehmen sich nicht
bereit finden lassen, obwohl sie dazu geeignet und im Stande sind (Gesetz, betreffend die ländliche
Gemeinde- und Polizei-Verfassung in den genannten Provinzen vom ............. Tit. II.),
oder

2. denen nach den Bestimmungen in den Z§ 55 und 56 des vorangcfübrtcn Gesetzes die Polizei-
Verwaltung versagt oder entzogen worden ist.

Auf die Fälle einer Veränderung oder Verkleinerung des bisherigen Polizeibezirkes eines solchen
Gutsbesitzers (8 63 des erwähnten Gesetzes) findet die Bestimmung unter 1 des gegenwärtigen Paragraphen
keine Anwendung.

8 12. Zu städtischenAbgeordneten können nur gewählt werden:
1. Magistrate-Personen oder Mitglieder der Stadtverordneten-Versammlung, in der Rhcinprovinz

Mitglieder des Gemeinde-Vorstandes (Bürgermeister, Gemeinde-Vorsteher, Beigeordnete) oder des
Gemcinderaths der betreffenden Stadt, und

2. Eingesesseneder Stadt (Bürger), welche zur ersten Abtheilung der Gemeinde-Wähler gehören oder
ein stehendes Gewerbe in größerem Umfange selbstständigtreiben.

Der Umfang eines solchen Gewerbes ist nach Verschiedenheitder örtlichenVerhältnisse durch den
Ober-Präsidenten nach Anhörung des Stadt-Vorstandes nnd des Landralhs näher festzustellen
(Vergl. jedoch § 9, Nr. 7).
§ 13. Zu Abgeordneten der Landgemeindenkönnen nur gewählt werden:

1. in den sechs östlichen Provinzen der Monarchie Personen, welche das Schulzenamt bekleiden,
2. in der Provinz Westphalen und in der Rhcinprovinz die mit einem Wohnhause angesessenen Vorsteher

der Aemter und Bürgermeistereien, die Mitglieder der Amts- und Bürgermeisterei-Versammlungen,
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3. in sämmtlichenProvinzen der Monarchie diejenigen, welche nach den bei Publikation der Kreis- :c.
Ordnung vom 11. März 1850 in Kraft befindlichen Gesetzeneinen die Wählbarkeit zum Abgeordneten
für den Provinzial-Landtag im Stande der LandgemeindenbegründendenGrundbesitz haben (Vergl.
jedoch § 9 Nr. 8).

8 14. Die städtischenAbgeordneten werden unter dem Vorsitze des Bürgermeisters gewählt von
den in ein Wahl-Collegium zu vereinigendenMagistrats-Personen und Stadtverordneten, an deren Stelle
in der Nheinprovinz die Beigeordneten und die Mitglieder des Gemeinderaths treten.

8 15. Die Abgeordneten der Landgemeinden werden in der Provinz Wesiphalen von den Amts-
Versammlungcn und in der Nheinprovinzvon den Bürgermeisterei-Versammlungen, in den übrigen Provinzen
aber aus so viel einzelnen, von der Negierung festzustellenden Wahl-Bezirken gewählt, als ländliche
Abgeordnete zu wählen sind. Zu diesem Zweck hat eine jede Gemeinde in der bei ihr für andere Gemeinde«
Wahlen hergebrachten Weise einen Wahlmaun zu wählen (vergl. jedoch § 9, Nr. 9); diese Wahlmänner
vereinigen sich an einem von dem Landrathe zu bestimmendenOrte des Wahl-Bezirks zur Wahl des Abge¬
ordneten. Die Wahl erfolgt unter der Leitung des Landraths oder des von demselben zu crnenuenden
Vorstehers der Wahl-Versammlung.

§ 1L. Die städtischen und ländlichen Abgeordneten werden auf 6 Jahre gewählt. Alle drei Jahre
scheidet die Hälfte aus und wird durch ueue Wahlen ersetzt. Die zum ersten Male nach Ablauf von drei
Jahren ausscheidendeHälfte der Abgeordneten wird durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden können
wieder gewählt werde».

Beim Abgange eines Abgeordneten vor Ablauf der Wahl-Periode ist für die noch übrige Zeit
derselben ein neuer Abgeordneter ;u wählen.

Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedingungen der Wählbarkeit.
§ 17. Die Wahlen erfolgen durch absolute Stimmenmehrheit der erschienendeuWähler. Wirb die

absolute Stimmenmehrheit bei der ersten Abstimmungnicht erreicht, so werden diejenigen zwei Personen,
auf welche die meisten Stimmen gefallen sind, auf eine engere Wahl gebracht. Bei Stimmengleichheit
entscheidetdas Loos.

Sind von derselbenWahl-Versammlung mehrere Abgeordnete zu wählen, so muß über jeden beson¬
ders abgestimmt werden.

Die Negierung hat über Neklamationen gegen die Wahlen zu entscheiden.
8 18. Was hinsichtlich der Qualisication und der Wahl der städtischen und ländlichenAbgeordneten

angeordnet ist, gilt auch von deren Stellvertretern.
8 19. Kreise, die nur aus Einer Gemeinde oder Bürgermeisterei bestehen, haben keine Kreis-

Versammlung. Die Verrichtungen der letzteren werden von den Gemeinde- oder Bürgermeisterei-Behörden
ausgeübt.

Befugnis) der Kreis-Versammlung.
8 20. Die Kreis-Versammlung verpflichtet alle Kreis-Eingesessene durch ihre in Kreis-Angelegen¬

heiten gefaßten Beschlüsse. Zu den Kreis-Angelegenheiten sind, außer denjenigen, welche dazu durch
besondere gesetzliche Vorschriften bestimmt sind, zu rechnen:

1. die Errichtung, Einrichtung und Veränderung von Kreis Instituten, als: Sparkassen, Armen- und
Kranken-Anstalten,c.;

2. Anlagen im besonderen Interesse des Kreises, als: Straßen, Eisenbahnen, Kanäle, Meliorationen ,c.;
3. Maaßregeln, um einem Nothstande im Kreise abzuhelfen, und
4. die Erwerbung, Benutzung und Veräußerung von Kreis-Eigenthum.

8 21. Die Kreis-Versammlung ist befugt, für Kreis-Angelegenheiten Ausgaben zu beschließenund
dieselben zu vertheilen, insofern nicht das Gesetz eine bestimmteAufbringungsart vorgeschriebenhat.

8 22 Zu allen Beschlüssen, durch welche die Kreis-Eingesessenen zu Beiträgen für Ausgaben des
Kreises über drei Jahre hinaus oder zu Leistungenvon mehr als 10 Procent der direeten Staats-Steuern
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verpflichtet werden sollen, ist die Genehmigung der Minister des Innern und der Finanzen auch in
Beziehung ans die Aufbringungsart erforderlich.

s 23. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Nothstandes im Kreise kann die Kreis-
Versammlung mit Gcnchmignng der Negierung die Erhebung einer einmaligen Kreis-Abgabe bis zu
5 Proccnt der directen Staats-Steuern selbst dann beschließen, wenn der Gcsammtbetrag der vom Kreise
anfzubringcnden Kreis'Abgaben l0 Procent der Staats-Steuern übersteigt.

§ 24. In der Provinz Westphalen und in der Nheinprovinz werden die Kreis-Lasten nach dem
Fuße der direkten Staats-Steuern vertheilt, wobei hinsichtlich der mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städte
der für die Slaatösasse zum Soll stehende Betrag der Mahl- und Schlachtsteuer an die Stelle der Klassen-
Steuer tritt. — Ob die Verthcilung gleichzeitig nach sämmtlichen Steuern oder nach einzelnen Arten
derselben stattzufinden hat, ist nach den Umständen zu ermessen.

8 25. In den sechs östlichen Provinzen der Monarchie können die Kreis-Lasten nach dem bisher
üblichen Maaßstabe vertheilt werden. Wo derselbe keinen sicheren Anhalt gewährt oder von der Kreis-
Versammlung nicht mehr für angemessenerachtet wird, kann mit Genehmigung der Minister des Innern
und der Finanzen ein neuer Maaßstab beschlossen werben.

8 2«. Wegen der Beiträge der Domainen-Güter zu den Kreis°Lasten wird für jede Provinz ein,
nach Anhörung der Kreis-Versammlungen und nach vernommenem Gutachten der Provinzial-Vertretung,
durch Königliche Verordnung zn erlassendes Regulativ das erforderliche festsetzen.

8 27. Beschlüsse über Anleihen der Kreise bedürfen der Genehmigung der Regierung. Beschlüsse
über Bürgschaften der Kreise bedürfen der Bestätigung des Ministers des Innern.

8 28. Die Kreis-Versammlung stellt alljährlich den Kreis-Etat und die Kreis-Rechnung fest.
Doch kann die Aufstellungdes Kreis-Etats auf drei Jahre geschehen,wenn dies von der Kreis-Versamm«
lung beschlossen und von der Regierung genehmigt wird.

Die Feststellung der Rechnung kann die Kreis-Versammlung einer besonderen dazu erwählten
Commissionüberlassen. Alle Einnahmen uub Ausgaben des Kreises, einschließlichderjenigen Leistungen,
welche das Gesetz für eine Last des Kreises erklärt, müssen in den Etat aufgenommenwerden.

Einberufung und Beschlüsse des Kreistages.
8 29. Der Landrath ist verpflichtet, den Kreistag alljährlich wenigstens einmal einzuberufen,

außerdem aber so oft, als es nach den Geschäfts-Vedürfnissenerforderlich ist, oder wenn mindestensdie
Hälfte der Mitglieder der Kreis-Versammlung es verlangt. Der Landrath hat der Regierung von einer
jeden anzusetzendenKreis-Versammlung Anzeige zu machen.

8 30. Die Kreis-Versammlung hat ihre Beschlüsse nach ihren, freien und pstichtmäßigenErmessen
zu fassen, und sind die Mitglieder derselben an keinerlei Aufträge ober Instruktionen gebunden.

8 31. Der Landrath führt in der Kreis-Versammlung den Vorsitz, leitet die Geschäfte und ist
verpflichtet, die Ordnung in den Verathungen zu erhalten. Derselbe hat nur dann ein Stimmrecht, wenn
er zugleich Mitglied der Kreis - Versammlung ist. - In Verhinderungsfälle» wird der Landrath durch
einen der beiden Kreis-Deputirten vertreten.

8 32. Die Zusammenberufung der Kreistags-Mitglieder erfolgt durch eine Kurrende, welche jedem
Mitgliede mindestens acht Tage vor Abhaltung des Kreistages insinuirt werden muß. —In der Kurrende
müssen die zu verhandelnden Gegenstände angegeben werden; Gegenstände, die nicht in der Kurrende
enthalten sind, dürfen nicht zur Berathung gelangen.

Anträge auf Berathung einzelner Gegenstände sind bei dem Landrathe anzubringen.
Die Erscheinenden sind, ohne Rücksicht auf ihre Anzahl, über die in der Kurrende enthaltenen

Gegenstände Beschluß zu fassen befugt, und verpflichten durch solchen die Nichterschicnenen.
8 33. Die Beschlüsse werden in der Kreis-Versammlung durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit giebt den Ausschlag der Landrath, wenn er Mitglied der Versammlung ist,

sonst aber der anwesende älteste Kreis-Devutirte, und, wenn lein Kreis«Deputirter anwesend ist, das
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den Iah«,, nach älteste Mitglied der Versammlung. Ueber die Beschlüsseder Kreis-Versammlung wird
von dem Landrathe ein Protokoll aufgenommen, das von den Erschienenen und von dem Landrathe zu
vollziehen ist.

Z 34. Findet ein Stand (8 2. I., II., III.) durch einen Kreistags-Veschluß in seinen Interessen
sich verletzt, so steht ihm, mittelst Einrcichung eines Separat-Voti, die Berufung an die Regierung offen,
gegen deren Entscheidung der Rekurs zunächst an den Ober-Präsidenten der Provinz und in letzter Instanz
an das Staats-Ministcrium stattfindet.

8 35. Soll auf dem Kreistage über solche Gcgcustäude beschlösse» werden, welche Krcisausgaben,
die nicht in einer gesetzlichen Verpflichtung des Kreises beruhen, nothwendig machen, so ist ein ausführli¬
cher Vorschlag zu dem Beschlusse,welcher über

1. den Zweck desselben,
2. die Art der Ausführung,
3. die Summe der zu verwendenden Kosten und
4. die Aufbringuugswcisc

das Nöthige enthält, auszuarbeiten und jedem Mitgliede der Kreis-Versammlung abschriftlichzuzustellen;
die Zustellung muß, sofern es sich nicht um Maaßregeln handelt, durch welche einem Nothstande abge¬
holfen werden soll, mindestens vier Wochen vor Abhaltung des Kreistages erfolgen.

8 36. Wird für einen Gegenstand der im 8 35. gedachtenArt von der Kreis-Vcrsammluug durch
einen nach Vorschrift des 8 33. gefaßten Beschlusses die Bewilligung von Kreis-Ausgaben ausgcsprochcu,
so muß, sobald zwei Drittel der anwesenden Mitglieder eines Standes (3 2. I-, II-, lll) es verlangt,
über den Gegenstand auch »och nach Ständen (Kurien) abgestimmt werden, und ist alsdann der gedachte
Beschluß für nicht zu Staude gekommenzu erachten, wenn zwei Kurien sich gegen denselben erklären. —
Erklärt sich nur eine Kurie gegen jenen Beschluß, so steht derselben die Berufung an die Regierung offen,
gegen deren Entscheidung der Rekurs zunächst an den Ober-Präsidenten und in letzter Instanz an das
Staats-Ministerium stattfindet. Die Beschlußfassungin jeder Kurie erfolgt nach den Vorschriften des 8 33.

8 37. Der Landrath hat die Beschlüsseder Kreis-Versammlung der Regierung vorzulegen und
demnächstauszuführen oder zu deren Ausführung das Erforderliche zu veranlassen.

8 38. Sowohl zur dauernden Wahrnehmung einzelner Arten von Geschäften als zur Erlcdiguug
einzelner Aufträge können vom Kreistage kreisständischeKommissaricngewählt werden.

8 39. Der Landrath ist verpflichtet, die Ausführung solcher Beschlüsse, welchedie Befugnisse der
Kreis-Versammlung überschreiten, gcsctz- oder rechtswidrig sind, das Staats- oder Kreis-Interesse ver¬
letzen, von Amtswegen oder auf Geheiß der höheren StacUs-Vchörde vorläufig zu beanstandcu. Er muß
alsdann sofort die Entscheidung der Negierung eiuholcu und die Kreis-Versammlung davon benachrichtigen.
Die Regierung hat ihre Entscheidung unter Anführung der Gründe zu geben.

Gegen die Entscheidung der Regierung steht der Kreis-Versammlung die Berufung an den Ober-
Präsidenten und demnächstan den Minister des Innern zu.

8 40. Durch Königliche Verordnung auf den Antrag des Staats - Ministeriums kann eine Kreis-
Versammluug aufgelöset werden. Die Auflösung bezieht sich nur auf die gewählten Mitglieder, dercu
Neuwahl binnen sechs Monaten erfolgen muß.

8 41. In Jedem Kreise treten mit dem Zeitpunkte der vollendeten Einführung der gegenwärtigen
Kreis-Ordnung alle auf die Kreis-Verfassung bezügliche Vorschriften der Kreis- lc. Ordnung vom 11«
März 1850, so wie alle frühere, den Bestimmungen der gegenwärtigen Kreis-Ordnung entgegenstehende
Vorschriften, außer Kraft; bis zu diesem Zeitpunkte bleibt die jetzt in WirksamkeitbefindlicheKreis-Ver¬
tretung mit der Maaßgabe fortbestehen, daß bei derselben fortan die Bestimmungen der 88 20. bis 39.
dieses Gesetzes in Anwendung zu bringen sind.

8 42. Die nach den 88 2. und 32. der Verordnung vom 30. Juni 1834 aus den, von den Kreis'
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Ständen ernannten Kreis-Verordneten zu wählenden Schiedsrichter sind bis auf Weiteres von deu Par¬
teien, wenn sie sich über andere Personen nicht einigen, aus den sachkundigenEingesessenendes Kreises
zu wählen. — Die Wahl unterliegt der Prüfung und Bestätigung der Auseinandersetznugs-Bchördc, welche
zugleich, im Mangel der Vereinigung der Parteien, den Obmann zn ernennen hat.

s 43. Der Minister des Innern wird mit der Ausführung dieses Gesetzesbeauftragt und hat die
hierzu erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Urkundlich:c.

Gegeben :c.

Bericht
der

ommission tür die Gemeinde- 6c. Ordnungen
über

den mittelst AllerhöchstenKabinetsbefehlsvom 17. März e. vorgelegten Entwurf
einer Kreis-Ordnung.

Unterm 24. November v. I. waren den Kammern die Vorschläge des Gouvernements zur Umgestaltung
der Gemeinde-Gesetzgebung vom 11. März 1850 vorgelegt worden. Nachdem die Berathungen darüber
in der Ersten Kammer zu einem den Anträgen des Gouvernements im Wesentlichen entsprechendenBe¬
schlusse geführt hatten, und nachdem die Erste Kammer selbst in ihrer Sitzung vom 19. Februar d. I.
dem Gouvernement den Wunsch ansgcsprochen hatte, daß über die Umgestaltung der Kreis-Ordnung noch
in dieser Sitzungs-Pcriode den Kammern die geeignete Vorlage zu dem Zweck gemacht werden möge, daß
die neuen Gemeinde-Ordnungen und die neue Kreis-Ordnung gleichzeitig zum Gesetz erhoben werden
könnten, so sind die Bedenken beseitigt worden, welche der sofortigen legislativen Vorlegung eines solchen
Entwurfs anfangs entgegen gestanden hatten, und es ist die Vorlage vom 17. März d. I. erfolgt, über
Welche die unterzeichneteKommissionin Nachstehendemdas Resultat ihrer Berathungen der Kammer vor¬
zutragen hat.

Die Bedenken, welche gegen die sofortige Vorlage eines solchen Entwurfs früher erhoben sind,
lagen theils in den Zweifeln, welche darüber bestanden, ob die Mittheilungen, welche den im vorigen Jahre
versammelt gewesenen Provinzial-Vertrctungcn wegen der Grundzüge einer neuen Kreis-Ordnung gemacht
waren, vollständig genug gewesen sind, um dadurch die den Proviuzialstäudcn in dem Gesetz vom 5. Inni
1823 gegebene Zusage wegen ihres Vciraths bei gesetzlicher Umgestaltung der ständischen Institutwuen für
erledigt erachten zu können, theils in dem Zweifel darüber, ob man überhaupt bereits in dem Besitz des
nöthigen Materials zu einer definitiven Umgestaltung der Kreis-Verfassungen sich befinde.

Beide Bedenken sind, dem eigenen Antrage der Mehrheit der Ersten Kammer entsprechend, gegen
die überwiegenden Gründe in den Hintergrund getreten, welche für das dringende Bedürfniß eines bald-
möglichstendefinitiven Abschlussesder Angelegenheit und einer Beseitigung der Ungewißheiten angeführt
Wurden, die über die jetzige gesetzliche Lage derselbe» so vielfältig bestehen.

Nachdem dies einmal geschehen, so haben jene Zweifel auch als dcsiuitiv erledigt erachtet werden
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müssen, und es ist daher der gleich zu Anfang der Berathungen der Kommissionvon einer Stimme ange¬
regte Gedanke, ob nicht das gegenwärtige Gesetz vor seiner definitiven Gültigkeit noch einer Berathung
mit den Provinzial-Ständen unterliegen müsse, von der sehr großen Mehrheit der Kommissionverworfen
worden.

In wie weit aber der Mangel eines vollständigenMaterials etwa auf die Vorlagen der Negierung
und auf die Beschlüsseder Kommissionvon Einfluß gewesenist, wird sich bei den einzelnen Paragraphen
des Gesetzes näher ergeben.

Der Grundgedanke des Gouvernements sowohl bei den Vorlagen vom 24.November pr., als bei
der gegenwärtigen ist der, daß die Gesetzgebungvom 11. März 1850 in ihren wesentlichsten Punkten einer
Abänderung bedürfte, daß ihre Ausführung, ehe diese Abänderungen erfolgt wären, die wichtigsten Inter¬
essen des Landes gefährdet haben würde, und daß mit den Vorlagen zur legislativen Herbeiführung dieser
Veränderungen in dem Maaße vorzugehen sei, wie man hoffen dürfte, im Besitz eines genügenden Mate¬
rials zu sein, um eine solche Gestaltung dieser wichtigsten Institutionen des Landes herbeiführen zu können,
die eine wirtliche Dauer verspräche, und vor der Vesorgniß des baldigen Bedürfnisses eiuer abermaligen
legislativen Abänderung hinlänglichen Schutz gewährte. Die Gesetzgebungvom 11. März 1850 bedarf
aber besonders deshalb einer Umgestaltung, weil sie von den im Lande bestehendenZuständen und Insti¬
tutionen Abstand genommen und unter Aufhebung von diesen dem Lande eigenthümlichenEinrichtungen
ganz neue Organisationen hatte schaffen wollen.

Der Preußische Staat soll durch die von Sr. Majestät dem Könige in der Vcrfassungs-Urkunde
vom 31. Januar 1850 feierlich verbriefte Zusage in ein neues Stadium des politischenLebens eintreten,
in welchemdem Lande und seinen Vertretern, neben der ungcschwächtcnMacht der Krone, eine große
sclbstständigeTheilnahme an den öffentlichenAngelegenheiten zugestanden ist.

Von individueller Freiheit genossendie Preußischen Unterthanen unter ihren weisen und wohlwol¬
lenden Landesherren stets ein sehr großes Maaß, in der Lcituug der allgemeinen Staats-Angclcgcuhciten
aber waren sie seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, beinahe Alles von der starken Hand ihrer Könige
allein zu erwarten. Ein glücklichesGedeihen des ganz veränderten Zustandes, in welchen das ihnen jetzt
gewährte sehr viel größere Maaß von politischen Rechten und Freiheiten sie eintreten ließ, war nicht zu
erwarten, wenn gleichzeitigalle die Organe zerstört oder doch gänzlich umgestaltet wurden, in denen sich,
in den loealcu uud provinziellen Elementen des Staats, seither schon ein politisches Leben seldstständig
entwickelthatte. Wäre die Zerstörung des eigenthümlichen politischon Lebens, welches in der Landgemeinde-
Verfassung der östlichen Provinzen und in den Kreis' und Provinzial-Verfassungcn aller Theile der Mo¬
narchie unzweifelhaft seither bestanden hat, so zur Ausführung gebracht, wie sie durch die Gesetzgebung
vom 11. März 1850 beabsichtigtund ausgesprochen war, so war der Neugestaltung der viel wichtigeren,
aber auch viel schwierigeren sclbstständigenTheilnahme des Landes an den öffentlichenAngelegenheiten,
welche die Vcrfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 gewähren sollte, der naturgemäße Boden genommen.
Daß es aber zur Neugestaltung eines solchen höheren politischen Lebens an den bloßen Artikeln der Ver-
fafsungs-Urknnde, ja auch au der eidlichen Beschwörung derselben nicht genügen konnte, wenn nicht die in
jenen Artikel» zugesagte»Rechte, Leben und Theilnahme im Lande gcwauucn, das wird wohl von Niemand
in Abrede gestellt werden.

Wenn daher das jetzige Ministerinn, die Zerstörung jener dem Lande eigenthümlichenuud mit seinen
Eigenthums-,'Verkehrs- und Vildungsverhältnissen innig verwachsenenInstitutionen verhindert hat, wenn
es mit der Nichtausfübrung wesentlicher Dispositionen der Gesetze vom 11. März 1850 von den ihm
hierunter zugestandenenBefugnissen einen vielleicht etwas sehr weit gehenden Gebrauch gemacht, inmittclst
den bis zum Erlaß jener Gesetzebestandenen Nechtszustand erhalten hat, und jetzt mit den Vorschlägen
zur legislativen Abänderung jener Gesetze in den, Maaße vor die Kammern getreten ist, wie die Vorar»
bciten zu diesen wichtigen Veränderungen für hinlänglich vorbereitet gehalten werde» konnten, so hat das
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Ministerium einen kräftigen und wahrhaft staatsmännischcnGang eingeschlagen,und nicht bloß im Interesse
jener Institutionen selbst, der Gemeinde- und Kreis-Verfassungen gehandelt, sondern eben so sehr und
vielleichtnoch viel mehr im richtig verstandenen Interesse der Förderung und Kräftigung des eigentlichen
Kerns der Verfassuugs-Urlunde vom 31. Januar 1850, des Grundsatzes nämlich, daß dem Lande eine
sclbststäudigeTheilnahme an den öffentlichenAngelegenheitengewährt werden soll.

Von dieser Ueberzeugung aus kann den vielfachen Verdächtigungen, welche gegen das Ministerium
und gegen die, welche den Gang desselben zu unterstützensich für verpflichtet halten, wegen angeblicher
Verletzungen oder Entgcgcnhandluugcn gegen die Vcrfassungs-Nrkundc erhoben worden sind, mit Nuhe
entgegen getreten werden. Gerade für die dauerhafte Erreichung wahrer politischer Freiheit, wie sie im
Preußischen Staat möglich ist, ist durch den jetzigen Gang des Minister» das Ersprießlichste geschehen.
Von der innigen Ueberzeugung von der Nichtigkeitund Nothwendigkeit jenes höheren Grundsatzes aus
müsse» auch die allerdings nicht wegzuleugnenden vielfältigen Ucbclstände ertragen werden, die daraus
unvermeidlichhervorgehen, daß die Gesetzgebungzu verschiedenenZeiten von verschiedenen Prinzipien aus¬
gegangen und man erst durch die Erfahrung zu dem richtigen Standpunkte gelangt ist. Für die Erste
Kammer ist in dieser Beziehung insbesondere festzuhalten, daß sie es gewesen, die mit ihren auf den
Dcnzin-Itzcnplitz'scheu Antrag gefaßten Beschlüsse» die Anregung zur Umgchaltuug der Gesetze vom
11. März 185U gegeben hat.

Es schien nothwendig, diese allgemeinen Betrachtungen hier vorauzuschicken, um über den Stand¬
punkt keinen Zweifel zu lassen, von welchemdie große Majorität der unterzeichnetenKommissionbei der
Beurtheilung der früheren und der jetzigen Vorlage der Negicruug ausgegangen ist.

In Bezug auf die Kreis-Verfassung insbesondere halten schon die Anträge der Ersten Kammer
vom 14. April v.J. hervorgehoben, daß die Kreis-Vertretungen in ihren jetzigen Grnndzügc» ein Institut
bildete,,, was eiu gedeihlicheskorporatives Lebe» entwickelthabe, den cigcuthümlichcnVerhältnissen des
Landes entspräche und zur Pflege gemeinnützigerInteressen besonders geeignet sei, und daß daher die
Aufhebung oder gänzliche Umgestaltung dieser politischenInstitution, wie sie in dem Gesetz vom 11.März
1850 beabsichtigtwerde, mehr als bedenklich sei.

Die jetzige Ncgierungs-Vorlagc bezweckt nun die Aufhebung der Bestimmungen des letzteren Gesetzes
in Betreff der Kreis-Verfassung, und will die Grundlagen der Kreis-Vertretung und Kreis-Verfassung,
wie sie in den verschiedenen seit dem Jahre 1823 für die einzelnen Provinzen ergangcncn .«rcis-Ord-
"ungen und deren Nachträgen festgestellt waren, festhalten, darin durch die jetzige KrciS-Ordnung diejenigen
Abänderungen und Modifikationen treffen, für deren allgemeine Nothwendigkeit und Angemcsscnhcit sich
schon jetzt das Bedürfniß vollständig übersehen läßt, dagegen andere Modifikationen und Ergänzungen,
für welche sich zwar ebenfalls mehrfach eine Anregung ergeben hat, von denen sich aber jetzt noch nicht
übersehen läßt, ob und in welche», Maaße sie dem wirtlichen Bedürfniß der verschiedenenKreise und
Landeothcilc entsprechenwerden, der Ncgclung durch Kreis-Statute vorbehalten bleiben sollen, die nach
Anhörung des Kreistages und nach dem Gntachten der Provinzial-Vertretung durch Königliche Verordnung
festzustellen sind. Wenn in dieser Weise der vorliegende Entwurf zum Gesetz erhoben wird, so ist ein
fester, alle seitherigen Ncchtsungcwißheitcn beseitigender Ncchtsbodcn für die Kreis-Verfassungen sofort
Wieder gewonnen, und dabei die volle Gelegenheit gegeben, an dieser Grundlage diejenigenVerbesserungen
'"d Ergänzungen anzubringen, für welche sich ein wirtliches Bedürfniß nach den Verhältnissen jedes ein¬
zelnen Kreises hcrauostcllt.

Die große Mehrheit der Kommission hat sich mit diesen Grundzügen des vorgelegten Gesetz-Ent¬
wurfes aus dcu oben entwickeltenund den vom Gouvernement in der demselben beigefügten Denkschrift
dargestellten Gründen einverstanden erklärt. Von einer Minorität der Kommission ist dagegen schon bei
der allgemeinen Diskussion diese,, Gruudzügcn widersprochenund angeführt worden, daß die Wiederher¬
stellung der alten im Wesentlichen auf einer Absondcruug der Stände und auf einer bevorzugten Vertretung
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des Standes der Rittergutsbesitzer sich gründenden Institutionen ein sehr gefährlichesErpcriment sei, von
dem um so mehr abgerathen werden müsse, als die Unhaltbarkcit dieser Zustände sich durch die Erfahrungen
des Jahres 1848 klar herausgestellt habe, die Bevorzugungen einzelner Stände und Güter mehreren aus¬
drücklichen Bestimmungen der Vcrfassungs-Urknnde widersprächen, und deren Wiederherstellung alle die
Zerwürfnisse und Mißstimmungen unter den verschiedenenKlassen der Bevölkerung anfs Neue hervorrufen
würde, die ein einträchtigesZusammenwirken derselben früherhin verhindert hätten, und bei dem etwanigcn
Hereinbrechen neuer politischerStürme von innen oder von außen zn den größten Zerrüttungen wiederum
Anlaß geben müßten.

Die Erörterung der Bestimmungen der einzelnen Paragraphen wird den schicklichen Anlaß geben,
um sowohl die Gründe näher zu cutwickclu,welche das Gouvernement und die Mehrheit der Kommission
bei den von ihnen vorgeschlagenenDispositionen geleitet haben, als auch die Motive und Anträge näher
anzuführen, die von der Minorität vorgetragen worden sind.

Die von der Majorität der Kommissionangenommenen Verbesserungendes Entwurfs des Gouver¬
nements sind unter Zustimmung der Vertreter des letzteren in eine neue Redaction des Gesetz-Entwurfes
zusammengefaßt, welche, der Paragraphcufolgc des Ncgierungs-Entwnrfes folgend, demselbengegenüber
in der Anlage abgedruckt ist, und an welcheder fernere Inhalt dieses Berichtes sich anschließenwird.

Zu dem ZI des Entwurfs der Regierung uud der Kommissionist nur ein materieller Vcrbcsscrungs-
Vorschlag gemacht, nach welchemes znr Veränderung der Kreis-Bezirke nicht blos der Anhörung, sondern
der Zustimmung der Kreis- und Provinzial-Vcrtrctungcn bedürfen solle. Der Antrag ist mit seitherigen
Erfahrungen unterstützt worden, welche darüber gemacht worden wären, daß Trennungen oder Ver¬
einigungen von Kreisen wider die Wünsche und das Interesse dieser Korporationen durchZ Anordnungen
von oben stattgehabt hätten. Derselbe ist jedoch mit einer sehr großen Majorität abgelehnt, weil die
Kreise nicht blos Korporationen, sondern hauptsächlichauch Vcrwaltungs» Bezirke seien, bei deren ander»
weiter Abgrenzung der Staats-Regierung, uach vernommenem Gutachten der Beteiligten, die Endent¬
scheidunguicht beschränktwerden dürfe. In Vezng auf die Fassung des Paragraphen hat man eine in
Antrag gebrachte Aenderung, durch welcheausgedrückt werden sollte, daß die cmdcrweilenAbgrenzungen
der Gemeinde- uud Guts-Bezirke, welcheuach dcu Bestimmungen der Gemeinde-Gcsctzc erfolgen, unter
die Dispositionen dieses Paragraphen nicht fallen würden, als sich von selbst verstehend, abgelehnt. Einige
andere Fassungs-Aendcrungcn sind unter Zustimmung des Gouvernements in den neuen Paragraphen des
Entwurfs der Kommissionaufgenommen worden.

Bei dem 8 2. des Entwurfs der Rcgicrungs-Vorlage und der Kommissioncrgicbt sich der Haupt¬
grundsatz des ganzen Gesetzes, indem durch denselben ausgesprochen wird, daß die Vertretung der Kreise,
wie bisher, nach der Gliederung der drei Stände, Landgemeinden, Städte und größere Gutsbesitzer,
bestehen, und daß auch die Beschickung der Kreistage durch Viril-Stimmen der letzteren in der Hauptsache
aufrecht erhalten werden soll.

Daß für die Gliederung der Kreis-Vertretung nach den drei Ständen, daß wenigstens für die
Absonderung der Vertretungen der Städte und des platten Landes ein in den Eigenthums- uud Vcrkchrs-
Vcrhältnisscn wohlbegründcles Bedürfniß vorhanden sei, das scheint auch von Denjenigen zugestandenzu
werden, die sonst die Grundlagen der Krcisverfassuug nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. März
1850 für besser halten, als die der älteren Gesetze.

Darüber aber, inwieweit überhaupt dem Stande der Rittergutsbesitzer eine abgesonderteVertretung,
und ob und inwieweit, wcuu dicS geschehe,denselben das Recht auf Viril-Stimmen zu erhalten sei, dar¬
über gehen die Ansichten allerdings sehr auseinander.

Das große Gewicht wird jetzt nicht mehr verkannt werden, welches auf die, namentlich in den
älteren Provinzen der Monarchie stattfindende Eigenthums-Vcrthcilung zu legen ist, nach welcher ein
bedeutender Theil des Grund und Bodens den Rittergütern, d. h. dcu Besitzungen, angehört, deren Um«
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fang ihren Eigenthümern eine unabhängige Lebensstellungund doch nicht so großen Reichthum gewährt,
um sie des Spornes zu eigener anstrengender Thätigkeit entbehren zu lassen.

Auch die Wahrheit wird vielleicht jetzt schon eine allgemeinereAnerkennungfinden, daß die Stellung
dieser Rittergutsbesitzer zu den kleineren, bäuerlichen Eigenthümern gerade dadurch, baß die letzteren in
Folge der Preußischen Landeskultur-Gesetzeüberall freie Eigenthümer geworden nnd die Anlässe zu Strei¬
tigkeiten und zu einem Kampf von materiellen Interessen zwischen beiden Klassen hinweggeräumt worden,
eine edlere und freiere geworden ist, nnd daß, nach dieser Umgestaltung, der kleinere und weniger intelli¬
gente Besitzer um so mehr auf den Schutz, den Rath und das Beispiel angewiesen ist, mittelst welchem
Allem der unabhängige und gebildetere Nachbar jenem kleineren Besitzer in den mannigfachstenBeziehun¬
gen zn nützen im Stande ist.

Auch diejenigen, welche bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. März 1850 in der Haupt¬
sache stehen bleiben'möchten, werden daher nicht wünschen, daß die Rittergutsbesitzer von der Theilnahme
an den öffentlichenAngelegenheiten überhaupt uud namentlich auf den Kreistagen ausgeschlossenwerden
sollten. Es ist vielmehr mehrfach von den Vertretern dieser Ansichtenausgesprochcu worden, daß es ganz
eigentlichdie Absicht sei, einen wesentlichenTheil der Leitung der öffentlichenAugelegcuhcitcn mich ferner
in die Hände der Rittergutsbesitzer zn bringen, es müsse dies aber nicht in der Form eines mit dem Besitz
eines ererbten oder erkauften Grnndstücks ohue Weiteres verbundenen Rechts geschehen, sondern durch die
Wahl ihrer Mitbürger. Bei ciucr solchen Wahl werde die öffentlicheStimme diejenige»Personen richtig
bezeichnen,die des allgemeinen Vertrauens genössen, die Nothwendigkeit einer Wahl werde aber für die
zu Wählenden den angemessenenAnreiz geben, sich des Vertrauens ihrer Mitbürger würdig zu machen
und es zu erhalten. Von diesen Ansichten aus ist vou einem Mitglicdc der Kommissionzu dem Z 2. der
Verbesscrungs-Vorschlaggemacht worden, der nachstehendabgedruckt ist, und der uutcr Fcsthaltung der
Sonderling'zwischen Städten und Landgemeindenund unter Hinstellung von gewissen Garantien dafür,
daß auch bei einem freien Wahlsystem den größeren Gutsbesitzern ein angemessenerAntheil an der Krcio-
vertretung jedenfalls gesichertbleiben soll, im Allgemeinenvon dem Gedanken ausgeht, daß das Interesse
der größeren und der kleineren ländlichen Besitzer eines und dasselbesein, daß die Auswahl der Mitglie¬
der der Kreis-Versammlung allein durch Wahl geschehen müsse.

„ Verbesserungs - Antrag,
dem § 2. der Kreis-Ordnung folgende Fassung zu geben:

§ 2. Die Kreis-Versammlung besteht aus 15 bis 30 Mitgliedern.
Die Zahl derselbe» wird nach Verhältniß der Bevölkerung durch gegenwärtiges ^e,etz

(Anlage 1) , oder durch das Kreis - Statuts bestimmt, «,. ... „
Die Mitglieder der Kreis - Versammlung werden von den Städten und npa

Lande gesondert gewählt. Die Anzahl der Abgeordneten für Stadt und Land wnd nachdem
Maaßstabe der direkten Besteuerung festgestellt.

Wählbar znm Kreis-Abgeordnete» .st jeder Ei»woh»er des Kre.sss w ch« das Bürger

recht oder das Landgemeinderech,hat, und 8 ^r Cl^ ^
Die Abgeordneten der Städte werden, "' lc er S fn sich Stimmenmehrheit

die Stadtverordneten in einem vereinigten Wahleollcgmm """)""'

gewählt. Die Hälfte der Abgeordnete» w"ß ""s H^^esitzem ^e , .
Die Abgeordneten des platten Landes werden n> ^apl^e " " > / , ^,

werden, daß aus jedem Wahlbezirk zwei Abgeordnete zu wählen sind. Die Halste der A ge¬
ordnete mn ans rößeren Gruudbesitzerubesteheu, 'v")e cntwe er e.«e ^" -Stimmet» ihrer
Gemeinde führen, oder deren Grundbesitzeinen selbständigen Guts-Veznk bildet. Wo olche
in einem Kreise nicht in hinreichender Anzahl vorhanden stnd, werden zur Ergänzung solche
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größere Grundbesitzer gewählt, welche ein durch das Kreis-Statut festzusetzendes Minimum an
Grundsteuer mindestens zahlen.

Die Wahlversammlung des Bezirks besteht:
1) aus den Gemeinde-Vorstehern uud Gemeinde-Verordneten derjenigen Gemeinden, in

welchen eine Gemeinde-Vertretung eingeführt ist;
2) aus den Gemeinde-Vorstehern uud einer Anzahl von Wahlmännern aus den Gemeinden,

in welchen eine allgemeine Gemeinde-Versammlung stattfindet. Die Anzahl dieser Wahl»
männcr wird nach dem Verhältniß der direkten Besteuerung der Gemeinden von der
Kreis-Vcrlretung (das erste Mal von der Regierung) festgesetzt;

I) aus den Vorstehern der Guts-Bezirke, welchen eine dem Verhältniß ihrer direkten
Besteuerung augemcsscneStimmcnzahl zugetheilt wird.

Anmerkung.
Iu so fern die Erste Kammer in der Folge nach den letzten Beschlüssen der Erste» Kammer

gebildet wird, würden auch allen Mitgliedern der Ersten Kammer, welche im Kreise ansässig
sind, Viril-Stimmen auf dem Kreistage zu ertheilen sein."

Nach dem Vorschlage eines andern Abgeordneten sollte die Gliederung nach den drei Ständen
festgehalten werden, jeder Stand oder Kurie aber seine Vertreter aus sich wählen, uud die Zahl der
Vertreter jede» Standes nach Verhältniß der Scelcnzahl in den Städten und des Grundbesitzesauf dem
Lande, lrciswcise und innerhalb einer gewissen höchstenund niedrigsten Zahl festgesetztwerden. Auch
dieser Vorschlag ist nachstehend vollständig wiedergegeben:

„§ 2. Die Kreis-Versammlung besteht aus drei Kurien, nämlich:
1) die Knrie der Gutsbesitzer, deren Güter sclbstständigeine Gemeinde bilden.

Hierzu sind auch diejenigenGutsbesitzerzu rechnen, welche nach ZZ 12 und 1? der Gemeinde-
Ordnung mit Landgemeindenzusammen eine Gemeinde bilden;

2) die Kurie der Städter;
3) die Kurie der Bauern.
Die Zahl der Theilnehmer an der Kreis-Vcrsammlnng aus jeder Kurie wird durch das

Kreis-Statut festgesetzt. Sie muß »ll i und 3 im Verhältniß zu dem vcrirelcnen Grundbesitz
auf dem Lande, und .-»1 2 zu der Scelcnzahl in den Städten stehen.

Jede dieser Kurien wählt ihre Vertreter unter sich mit absoluter Stimmenmehrheit. Die
Vertreter aus dcu Städten werden aus den Gcmcinde-Vcrordnetcn und dem Magistrat gewählt.
Zu den Wahlberechtigten des Bauernstandes gehören alle Grundbesitzer eines Kreises, die als
Hauptbeschäftigung die Bewirthschaftn»«,eines ländlichen Grundstückesbetreiben, deren Größe
und Werth in dem Kreis-Statut festzustellen sind.

Die Zahl der Theilnehmer an der Kreis-Versammlung darf 30 nicht übersteigen und nicht
unter 15 sein."

Beide Vorschläge haben in der Commissionjedoch nur eine kleine Anzahl von Stimmen gewonnen,
die große Mehrheit der Commission hat sich mit den Vorschlägen des Gouvernements einverstanden erklärt,
und zwar aus folgenden Gründen.

Daß die Besitzer der sogenannten Rittergüter einen vorzugsweise« Beruf zu der Theilnahme an
den öffentlichenAngelegenheiten haben, nicht etwa im Wege eines ungebührlichen, ihnen auf Kosten und
zum Schaden der übrigen Classen der Bevölkerung einzuräumenden Standes- oder gar KastcuvorrechtS,
sondern daß dieser ihr Anspruch auf der unzerstörbarsten und natürlichste» Grundlage, auf der der
Elgeinhums-Vertheilung, beruht, das ist schon oben nachgewiesen worden. Sie sind nach den
sctthcrigcn Einrichtuugeu, welche sich theils auf diese Eigenthums-Vertheilung, theils auf die historische
Entwickelungenunserer Zustände gründen, seither stets im Besitz dieses vorzugsweise« Rechts gewesen-
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Daß sie dasselbe zu ihrem eigenen Vortheil und zur Benachtheiligung der anderen Stände gemißbraucht
hätten, das ist zwar, besonders in der Aufregung des Jahres 1848, vielfältig behauptet, a er nicht bewiesen
worden. Eine nnbefangene Beobachtung der bestehenden Verhältnisse hat vielmehr erge en daß m der

sehr großen Mehrheit der Kreise eine erwünschte Eintracht zwischen den verschiedenen ^^en ctanden
at, und auch be Gelegenheit der vielfältig lau. gewordenen Wünsche nach einer starke en Vertretung

des Vanernstandes ist fast immer ausgesprochen worden, daß der unmittelbare Anlaß zu solchen Wünschen
in elwanigen wirtlich stattgehabten Kränkungen der Interessen dieses Standes nicht liege.

Nun sollen von der andern Seite die segensreichen Folgen nicht verkannt werden, d.e a m m
wohlgeordneten Wahlsystem hervorgehen können, zumal wenn solches erst m.t den SMeu «"d Gew l -

hei.en des Volkes gehörig verwachsen ist. Es soll nicht verkannt werden, daß mch l" ^ " W l
wirklich die Personen bezeichnet, die das öffentliche Vertraue» verdienen, uud daß es ^was U t
daß auch der höher stehende uud verhältuißmäßig unabhängige Mann sich dem Urtheil
unterwerfen muß, ehe er zur Ausübuug ehrenvoller öffentlicher Fuuktioueu gelangen kann. ^ eu ,o
wenig wird in Abrede zn stellen sein, daß das Wahlsystem nicht immer diese wohlthätigen Erfolge ha.^
Erfahruugeu der letzten Jahre haben oft sehr traurige Resultate geliefert und das ganze ^ahlween «
vielen wohlgesinnten Personen in einen größeren Mißkredit gebracht, als dasselbe "". w.rklch

Für den vorliegenden Fall aber scheint vorzugsweise Folgendes beachtenswerth. D.e R tterg uts^
besitzer haben ihre Viril-Stinnnen kraft sehr alten, bioher nie angefochtenen Rechts. Nnnmt man chnen dno
Recht, so giebt man ihnen selbst das Gefühl einer Nech.okräukung, und erregt bei den anderen^otand n
zu deren Gnnste« vermeintlich die Aufhebung des Rechts stattfinden soll, wenigstens den A"sHem, als

sei diese Aufhebung zur Sühne für ein früher bestandenes Uurecht nothwendig gewesen " ^nse ^
muß bei beiden Thetten eine lebhafte Mißstimmung entstehen, die noch eine Reche
wird, und bei deren Bestehen es in der menschlichen Natur liegt, daß °" ^ Fundes V^chal s«h
zwischen den verschiedenen Klassen nicht herstellen wird, wie es nothwendig wäre wenn d e . h n ^
in dem ersten vorhin abgedruckten Vorschlage erwarteten allgemeinen günstigen ^ o'g M en '
würde vielmehr anch hier sich wiederholen, was die Erfahrung schon so oft gelehrt hat, ran
hende Gute sehr leicht zu zerstören, ein dauerhaftes Neues aber sehr schwer an d^cn S elle ,u stze' .

Der andere Gedanke, daß nämlich eine Gliedernng der Kreis-Vertretung nach dSM"wu^
behalten sei, jeder Stand aber eine seinen Besitz-Verhältnissen oder cinem anderen ang mssenen ^^
stabe entsprechende Anzahl von Vertretern aus sich selbst zu wählen habe, schemt "" / ,^ läßt

die natürliche Billigkeit für sich zu habeu. Eine uähere Betrachtung der ^ste ^" ^^.^l^^
den Vorschlag aber in der That als unpraktisch erscheinen. Die Städte und '^' " ^d.M, es
bilden ganz gewiß einen abgesonderten Stand, dessen Interessen eine besondere ^ ^ ^. ^M^^
fehlt namentlich den Landgemeinden auch nicht an einzelnen Mannern aus Wer -"' ,^^ ^ ^ ^^
zuübernehmcn wohl geeignet und bereit sind. Eine solche Zahl von ^"«n""' ^,^ Vesitzthums
derlich sein würde, wenn der Stand der Landgemeinden nn Verhältniß des ^, » ,^ ^^ allermeisten
zu dem der Rittergutsbesitzer auf dem Kreistage vertreten sein sollte, vcrm g ^^ ^ Bauernstände
Kreisen nicht aufzubringen. Eine größere Zahl, wie z.V. die "°" '' ^^^„lichcn Vertreter

selbst fast immer die größte Last sein. Dies hat sich bei den wegen ^"" '^ ,^.^,stellt. Hierbei macht
auf den letzten Kreistagen stattgehabten Verhandlungen auf's DcuM ) ^ ^ ^,^^om und

sich wiederum das Gewicht der größeren Intelligenz und U""bW'g'gl ^ ,^^. ^,^ Rittergutsbesitzer
geschäftskundigen Mitglieder des Kreistages müssen in der großen 2 ^ '^^ ^^^^^ ^ ,^,^ ^^^
und die städtischen Vertreter sein. Das Interesse der S<"dte^er ^ ^,^,^ haben. Diesem ist in
'hren eigenen Abgeordneten, und daß etwa die ä"ß""' "''' ° ^,' ^ Angelegenheit mehr auf einen
dem Vorschlage der Regiernng vorgesehen, uud «"'er ^m «^r g ^ ^^, ^^^ ^,^^
allgemeinen Schematismus bringenden Maaßstab wurde das richtig ^ er,im.v
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Nach allen diesen Erwägungen möchten entscheidende Gründe dafür sprechen, dem von dem Gou¬
vernement vorgeschlagenenSystem zuzustimmen,wonach die Repräsentation des Standes der Landgemeinden
und der Städte angemessen,aber mäßig erhöht werden soll, die Viril-Stimmcn der Rittergutsbesitzer als
die Regel, der dagegen erhobenen, in der That mehr scheinbare»wie wirklich begründeten Einwendungen
ungeachtet beibehalten werden, das au dieser Einrichtung nöthige Korrektiv aber theils dadurch eintreten
soll, das! die Vergünstigungen wesentlichbeschränktwerden, die den Rittergutsbesitzern bei Ucbcrtragnngcn
ihrer Stimmen seither zustanden, theils dadurch, daß die Ausübung des Rechts der Viril-Stimmen an die
Erfüllung der Pflicht der Walirnchnuing der obrigkeitlichenFunktionen des betreffenden Guts geknüpft,
und dadurch das lebendige Gefühl der nothwendigen Verbindung der politischen Rechte mit politische»
Pflichten bei den Beteiligten erhalten wird, endlich dadurch, daß jedem Stande, und also auch den
schwächer vertretenen, das Recht in Theile zu gehen bei jedem Kreistags-Bcschluß, uud die Berufung auf
eine besondere Abstimmungnach Kurien in allen den Fällen verbleibt, wo es sich von Uebernahme von
Lasten auf den Kreis handelt, die nicht auf einer gesetzlichen Vcrpflichtnng beruhe,,. Unter diesen Korrek¬
tiven und Modifikationen, und unter den ferneren Abändcruugc», welche nach den Eigenthümlichkeiten
jedes einzelnen Kreises und Laudcsthcils dnrch das Statut eintreten können, läßt sich mit vielem Grunde
erwarten, daß auf den Kreistagen ein einträchtiges Zusammenwirkenaller Klassen und eine gedeihliche
Förderung wahrhaft gemeinnützigerInteressen ferner, wie bisher, und in noch crhöhetcm Maaße stattfin¬
den wird. Die Möglichkeit einer Vcnachtheiliguug eines Standes durch das Ucbergcwicht der anderen
scheint auf dem bezeichnetenWege in der That abgeschnitten. Daß auch der Schein davon vermieden
werde, nnd daß überhaupt das ganze Verhältniß sich segensreichgestalte, dazu sind allerdings, wie in
allen Dingen, „eben den Positiven legislativen Bestimmungen auch noch moralische Momente erforderlich.
Von der einen Seite müssen die größeren politischen Rechte von ihren Inhabern als eine Aufforderung
zur Erfüllung größerer politischen Pflichten angesehen werden, von der entgegengesetztenSeite müssen
aber die Bevorzuguugcu, welche iu der Natur der Dinge wohl begründet sind, nicht mit ungerechten An¬
feindungen uud Verdächtigungen verfolgt, und dadurch üble Leidenschaftenbei den minder begünstigten
Klassen der Gesellschaftkünstlich hervorgerufen werden.

Unter Annahme des allgemeine» Grundsatzes des s 2. sind im Einzelnen von der großen Mehrheit
der Kommissionfolgende Znsätze nnd Abänderungen gemacht worden.

Aus der Krcistags-Ordnung für Rheinland und Westphalen vom 13. Juli 1827 ist das Recht der
Beschickung des Kreistages für die Besitzer ehemals rcichsunmittelbarer Landesthcilc wiederhergestellt.
Bei einem legislativen Akt, welcher im Wesentlichenauf der Herstellung des alt bestehendenRechts sich
gründet, schien es nothwendig, auch die Wiedcrancrkennnng des zum Theil auf einem staatsrechtlichen
Titel beruhenden Rechts der vormals rcichsunmittclbarcn Standcshcrrcn anzuerkennen. Man überzeugte
sich zugleich, daß der in jener älteren Kreis-Ordnung Z 4 ^ nnd Z 24. gemachte Unterschiedwegfallen
müsse, da es keine Standesherren mehr giebt, die die in der Verordnung vom 30. Mai 1820 vorbehal-
tenen Negicrungs-Nechte selbst ausüben.

Die Besitzungen des Domainen-Fiskns machen in vielen Landesthcilen einen sehr beträchtlichen
Theil des Kreisgcbiets aus. Aus deuselben Gründen, aus denen den Rittergütern der Anspruch auf eine
größere Theilnahme an der Vertretung auf den Kreistagen erhalten wird, und da namentlich in Bezug
auf die unentgcldlichc Verwaltung der Polizei in den zu den Domainen gehörigen Ortschaften zwischen
dem Domainen-Fiskus und den Rittergutsbesitzern nach den Bestimmungen der Landgemeinde-Ordnung
für die sechs östlichenProvinzen ei» völlig gleiches Verhältniß stattfinden soll, schien es angemessen, daß
ei» Vertreter des Domaincn-Fiskus dem Kreistage hinzutritt. Unter Zustimmung der Vertreter des Gou¬
vernements und nach deren Vorschlägen ist daher der Satz «. unter I. 2. des § 2. aufgenommen worden.

Bei den Städten, Nr. II., ist im zweiten Satz der Zusatz „andere Orte" aus der Krcistags-Vcr-
fassnng für Rheinland und Westphalen übernommen, weil dort Ortschaften im Stande der Städte vcrtrc-
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ten werden, die mit diesem Namen sonst gewöhnlichnicht bezeichnet werden. Ingleichen ist im Satz 2.
der Fall sofort berücksichtigt, daß künftig einer Ortschaft die Vertretung im Stande der Städte neu ver¬
liehen werden wird.

Bei den Landgemeinden, Nr. lll., hat die Mehrheil der Kommissiondas Wort „mindestens"
aus der NegicruugS-Vorlage zu streichenbeschlossen, weil die Verhältnisse einzelner Kreise angeführt wor¬
den sind, in welchen die Zahl von sechs Vertretern in der That unverhältnismäßig groß sein würde, und
es daher wüuschcnswcrth schien, wenigstens die Möglichkeit einer Verminderung für einzelne Fälle offen
zu lassen. Daß es aber entschieden nicht die Absicht der Kommissiongewesen, damit im Allgemeinenetwa
auf ciue Verminderung der Zahl der bäuerlichen Vertreter hindeuten zu wollen, ist in dem Beschlusseaus¬
gedrückt, daß im letzten Alinea des Paragraphen das Wort „vermehrt" beibehalten und nicht etwa in
„verändert" umgewandelt werden soll.

Die übrigen Aenderungen in dem 8 2. der Kommissionsind Fassungssache.
Die Materie von der Gestaltung der Vertretung für die zu Nr. !. gehörigen Mitglieder des Kreis¬

tages hat es der besserenUebersicht wegen angemessengeschienen, in einen besonderen Paragraphen, 3.,
zu verweisen. In diesem ist zuvörderst nach dem Beschluß der Kommissionund nach den eingeholten Vor¬
schlägen der Vertreter des Gouvernements eine Vertretung für die zum Königlichen Krön- oder Hauö-
Fidcikommißgehörigen Güter, so wie für den Domaincn-Fiskus nach den schon bei 8 2. angenommenen
Prinzipien gestattet. Bei den Korporationen und Stiftungen hat es angemessen geschienen, die Vertre¬
tung nicht blos durch ein Mitglied des Vorstandes, sondern auch durch einen zur Krciostandschaftberech¬
tigten Gutsbesitzer des Kreises stattfinden zu lassen. Endlich ist zu desto sichererVerhütung der nach den
seitherigen Erfahrungen oft als ein Mißbrauch anerkannten Häufung von übertragenen Stimmen beliebt
worden, daß kein Vertreter mehr als zwei Stimmen auf demselben Kreistage soll führen dürfen.

Die im Z 12. der Negierungs-Vorlage angedeutete Nothwendigfeit der Wahl von Stellvertretern
für die Abgeordneten der Städte und Landgemeindenhat es angemessengeschienen, in einem besonderen
8 4. ausdrücklichauszusprechc».

Der 8 5. der Kommissionentspricht dem § 3. der Negicvuugs-Vorlagc. Es ist materiell nur der
aus der Gemeinde-Ordnung hcrübcrgcuommenc Zusatz gemacht, daß Ucberlragungcn an Deszendenten unter
Lebendenden Erbfällcn gleichstehensollen. Man hat sich zugleich nicht verhehl», daß das Erfordernis)
einer dreijährigen Dauer der Vesitzzeit in vielen Kreisen die Zahl der berechtigtenGutsbesitzerbedeutend
vermindern wird, auch iu einzelnen Fällen zu anscheinende»Härten führen lann. Man hat jedoch des
Prinzips wegen nicht Anstand genommen, dem Vorschlage des Gouvernements zuzustimmen.

In die 88 6. und 7. sind die Bestimmungen zerlegt, welche der 8 4. der Regierungsvorlage für
die Revision der Ritterguts-Matrikclu hinstellt. Die Kommission ist völlig damit einverstanden gewesen,
daß bei der bisherigen Kreistags-Verfassung ein Grund zn begründeten Beschwerdendann gelegen hat,
daß eine Anzahl von Vesilmngcn die Rechte der Rittergüter hatten, die nach ihrem Umfang und ihren
sonstigen Verhältnissen auf diesen Vorzug keinen Anspruch haben. Man hat sich auch davon überzeugt,
daß in allen Landcstheilen schon jetzt Bestimmungen bestehen, nach welchen die uder ""gewiss iaaß
hinans verkleinerten Rittergüter aus der Matrikel gestrichen werden sollen, daß d:e dcsfallstgeu ^orjchnf-
ten aber nicht überall zur gehörigen Ausführung gekommen sind, nnd daß es daher vor allen Dingen
nöthig ist, die Angelegenheit auf Gruud der bestehendenGesetze ohne weilercn Verzug zu regeln.

Für ein weiteres Bedürfniß, für welches sich nach den Eigenthümlichkeitender e.nzelnen Landes¬
theile für jetzt noch keine zuverlässigen Regel» hinstellen lassen, wird ans dem Wege der Statuten um so
'"ehr schleunig zu sorgen sein, als allerdings dem richtigen politische» Gedanken, welcher be. der Bevor¬
zugung der Rittergüter zum Grnnde liegt, durch nichts so sehr geschadetwird, als dadurch, daß Besitzun¬
gen diese Vorzüge genießen, deren Verhältnisse ihnen offenbar keinen natürlichen Anspruchdarauf gestatten.

Die 88 8. nnd 9, der Kommissionentsprechendem 3 5. der Ncgicrungs.-Vorlagc wegen der Errich-
4
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tung von Kreis-Statuten. Bei der schon Eingangs erörterten Wichtigkeit, welche diese Errichtung deshalb
haben muß, weil mehrere wichtige Modifikationen der Kreis - Verfassung, für die ein Bedürfniß mehrfach
angeregt ist, in diesem allgemeinen Gesetz deshalb noch keine Erledigung finden können, weil es an dem
Material fehlt, um das wirkliche Bedürfniß der einzelnen Landcsthcile zutreffend übersehen zu können,
ist es in der Kommissionzur lebhaften Anregung gekommen, ob nicht anstatt der fakultativen Errichtung
eine disposinve Bestimmung wenigstens dahin zu treffen sei, daß jeder Kreistag binnen einer bestimmten
Frist entweder die angedeuteten statutarischenBestimmungen vorschlagen, oder sich darüber aussprcchcn
müsse, daß zn solchen bei ihm kein Bedürfniß vorliege. Durch eine solche Bestimmung würde mindestens
einer etwanigen Verschleppung der Sache wirksam vorgebeugt, und, wenigstens bei einer richtigenLeitung
von Seiten der oberen Behörden, wäre die Gefahr wohl zu beseitigen, daß in einzelnen Kreisen über
das wirklicheBedürfniß hinaus dergleichen Statute errichtet und dadurch viel mehr Verwirrung in die
Angelegenheit gebracht, wie eine angemesseneRegelung der Sache erzielt werden würde.

Die Mehrheit der Komnussionhat sich jedoch dafür entschieden,dem Vorschlagedes Gouvcruements,
wonach die Errichtung von Statuten fakultativ bleiben soll, beizustimmen. Auch ist es abgelehnt worden,
eine Disposition in das Gesetz aufzunehmen, wonach es der Staats-Regicrung zur Pflicht gemacht würde,
wegen der Regelung der Sache eine allgemeine Instruktion zu erlassen, indem man angenommen hat, daß
für die Staats-Regierung ohnedies die Pflicht bestehe, nnd auch gewiß erfüllt werde, diese wichtige Ange¬
legenheit fortwährend im Auge zu behalten nnd angemessenzu befördern.

Die Nrn. 1., 2. und 4. des z> U. der Kommissionentsprechenim Wesentlichen den Nrn. 1 — 3. des
8 5. der NegicrungS-Vorlage. Nr. 3. der Kommission ist hauptsächlich aus den spezielle»Bedürfnissen
mehrerer Landestheile von Westphalen und der Rhein-Provinz aufgenommen, in welchen eine nicht unbe¬
trächtliche Zahl von größeren Besitzungen besteht, welche seither unzweifelhaft zum Stande der Landge¬
meinden gehörten, die aber ihren ganzen Verhältnissen nach sich um so mehr dazu eignen, um uutcr einer
anaemessenenForm nnter die natürliche Aristokratie des Landes eingereiht zu werden, als in dortiger
Gegend die Zahl und der Umfang der vorhandenen Rittergüter nur tleiu ist. Achnliche Verhältnisse
bestehenin Preußen wegen der dortigen kölmischcn Güter, und sind dort bereits in der Kreistags-Ord¬
nung von 1825 gesetzlich berücksichtigt, und können auch in anderen Landestheilen vorkommen. Von ande¬
ren Seiten ist zwar hervorgehoben, daß die beantragte Bestimmung einen neuen Grundsatz in die Kreis-
Verfassung bringe, dessen Tragweite sich nicht wohl übersehen lasse, daß auch die in Preuße» wegen der
kölmischcn Güter bestehendenEinrichtungen sich nicht durchweg bewährt hätten. Der Vorschlag ist indessen
mit 8 gegen 7 Stimmen angenommen.

Daß die Nrn. 5. und 0. in den Paragraphen aufgenommen, ist einer anderweitcn Fassung der §8
7. und 8. der Negieruugs-Vorlage, jetzt 12. und 13. der Kommission, entsprechendgeschehen. Man hat
in der Kommissiondie beiden letzteren Paragraphen so gefaßt. daß eincstheils dabei die Möglichkeit der
Fcsthaltung des oben adoptirten Grundsatzes bleibt, wonach die Errichtung eines Kreis-Statuts n»r faknl-
tativ sein soll, von der anderen Seite aber die zur Abhülfe gegiüudctcr Beschwerde unbedingt nöthige
Erweiterung des passiven Wahlkreises für die städtischen und ländlichen Abgeordneten sofort ins Leben
treten kann' Nach diesen Bestimmungen erscheintes um so mehr angemessen, die weitere Regelung der
Angelegenheit ausdrücklich in das Statut zu verweisen. Inglcichen hat sich bei dem 8 15. der Kommission
(8 10. der Regicrungs-Vorlagc) ein Punkt ergeben, dessen Regelung durch eine allgemeine Regel nicht
thuulich schien, für den aber ein Bedürfniß in einzelnen Fällen doch so lebhaft in Anregung kam, daß
seine Verweisung in das Statut angemessenerschien.

Der letzte Satz des Z 5. der Rcgierungs.Vorlage enthält die Andeutung, daß das Kreis-Statut
auch das persönliche Erscheinen der Rittergutsbesitzer in eine Vertretung durch eine gewählte Deputation
verwandeln könne. Es sind die Vortheile von einer Seite lebhaft hervorgehoben worden, welche die
Wahl einer solchen Deputation für die bessere Vertretung des Standes selbst und für die konsequentere
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und regelmäßigere Betreibung der Geschäfte auf dem Kreistage haben könne. Von der anderen Seite bat
man angeführt, daß dieselben Gründe, ans denen beim F 2., der entgegenstehendenEinwendungen unge¬
achtet, man sich für Fcfthaltung des Rechts der Viril-Stimmcn entschiedenhabe, es nicht zulassen würden,
daß ein so wichtiger Grundsatz der ganzen Kreis-Vertretung wiederum fakultativ gelassen und dadurch
auf'ö Neue in Frage gestellt werde. Eine große Majorität hat sich für die Streichung dieses Satzes der
Regierungs-Vorlagc entschieden.

Von einer anderen Seite ist beantragt, daß den Statuten eine fakultative Bestimmung darüber
überlassen werden möge, daß mit dem gleichzeitigenBesitze mehrerer Rittergüter auch mehrere Stimmen
verbunden sein könnten. Es ist zur Unterstützungdieses Antrages darauf aufmerksam gemacht, daß der
Fall nicht selten vorkomme, wo der Eigenthümer von ausgedehnten Besitzungen mit nur einer Stimme
»i der That eine unverhältuißmäßige Vertretung im Kreise habe, welche unter Umständen angemessen zu
verstärken, es sehr wünscheuswerth sein könne. Dagegen wird angeführt, daß die jetzige Einrichtung,
wonach der Besitzer von noch so vielen Gütern immer nur eine Stimme führe, eine sehr alte sei, daß
die für die Krcisstandschaft in Betracht kommendenMomente nicht blos realer, sondern auch personaler
Natur seien, und daß sich aus der Erfahrung viele Fälle anführen ließen, wo dergleichengroße Besitzer
mit nur einer Stimme dennoch einen vcrhältuißmäßig großen Einfluß auf dein Kreistage ausübten. Mit
großer Majorität ist daher jener Antrag abgelehnt worden.

Endlich ist von den Gesichtspunkten aus, welche bereits bei dem Eingang des Gesetzes und bet
dem 8 2 geltend gemacht wurden, und die dahin gingen, daß die Beibehaltung des seitherigen Systems
der Viril - Stimmen der Rittergüter und einer bevorzugten Vertretung dieses Standes überhaupt nicht
wünschenswert!) sei, ein Vorschlag eingebracht worden, wonach im Wege des Statuts die Verthcilung
liner augcmessenenZahl von Vertretern auf jeden der drei Stände stattfinden, nnd diese Vertreter aus
jedem Stande in sich gewählt werden sollen. Daß die Angelegenheit erst bei dem Statut zur Regelung
käme, würde den Vortheil gewähren, daß die eigenthümliche»Verhältnisse jeden Kreises und i!andestheils
desto besser berücksichtigt werden könnten. Im Allgemeinenist der Vorschlag, der hier nachfolgt, mit den
schon oben angeführte» Gründen unterstützt worden.

„Statt Z 5 zu setzen:
Ein für jeden Kreis zu

uud die Verlheilung der Gesammtzahl nach den drei vorbezcichnetc»Klassen festzusetzen.
Für die Gesammtzahl der zur Kreis-Versammlung Abgeordneten gilt als Regel, daß

auf eine Bevölkerung von je 150U Einwohnern ein Abgeordneter treffe, wobei jedoch darauf
zu sehen ist, daß die Gesammtzahl durch 3 tbcilbar bleibt.

Vehnks der Verthcilung auf die Klassen wird zunächst die Betheiligung der znm Kreise
gehörigen Städte nach dem zusammengesetzten Verhältniß der Bevölkerung «>'d ^ "uf-
kommens an die directen Steuern ausgeschieden, wobei für die mahl- und ^ "chtjteuer-
pstichtigeuStädte das Etat-Aufkommen an Mahl- nnd Schlachtsteuer statt der Klassensteuer
eingerechnetwird.

Die weitere Vertheilung zwischen der ersten und dritten Klasse regelt sich sodann nach
dem Betrage der von den zur ersten Klasse gehörenden Gütern einerse.ts und vom ubr.gcn
Kreise (mit Abschluß der Städte) andererseits aufkommendenGrundsteuer. B.s zur Aus¬
führung des Gruudsteuer-Gesetzes kann für die bei letzteremGesetze be he.ltgten Nre.se, statt
der Vertheilung nach der Grundsteuer, die Vertheilung nach dem Verhal n.ß emtreten, m
welchemdie Güter der einen uud der anderen Klasse zu den Kre.slasten btsher beigetragen
haben.

Für den ersten Zusammentritt der Kreis. Versammlung wird sonach die Festsetzungder

4»
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Gesammtzahl und die Verteilung nach den Klassen von der Bezirks - Negierung vorläufig
bestimmt.

Veränderungen gegen diese vorläufige Feststellung können nur auf Antrag der Kreis-
Versammlung und nach vorgängigcr Begutachtung durch dicProvinzial-Vcrtretung mittelst
Königlicher Verordnung stattfinden."

Derselbe hat jedoch nur eine Minorität von zwei Stimmen erbalten, und der ganze 8 5, jetzt 8
nnd 9, ist mit den obigen Maaßgabcn mit großer Mehrheit angenommen worden.

Die §Z 10 und 11 des Entwurfs der Kommission entsprechen dem Z 6 der Negierungs-Vorlage,
und beabsichtigen überall nur eine präzisere und übersichtlichere Fassung der materiell überall adoptirten
Bestimmungen des Rrgicnmgs-Entwurfs. Namentlich hat die Kommission mit großer Anerkennung die
Bestimmung angenommen, wonach das Necht zur Viril-Stimme auf dem Kreistage dann ruheu soll, wenn
der Besitzer desselben Ritterguts sich zur Uebernahme seiner Pflichten der obrigkeitlichen Verwaltung nicht
bereit finden läßt, oder dazu ungeeignet befuubcu wird. Es läßt sich hoffen, daß durch die Nothwendig¬
keit dieser Verbindung von Rechten und Pflichten der hohe politische Nutze» immer evidenter hervortreten
wird, den in denjenigen ^audesthnlen, in welchen die oben angedeutete Eigenthums-Vertheilnug stattfindet,
die Rittergüter und ibrc Besitzer dcm ^andc in der That stifte» könne».

Materiell ist von der Mehrheit der Commission der betreffende» Bestimmung »ur der Zusatz gemacht
worde», daß der Ritlergutobcsüjcr, der seine Viril-Stimme ausüben will, die Polizei-Verwaltung in dcm
Umfange übernehme» muß, wie die Regierung ihm solche zu übertragen beschließt. Hierbei ist ins Auge
gefaßt, daß im Interesse einer zweckmäßigen Verwaltung mehrfach eine andcrweite Abgränzung der
Polizei-Bezirke »otbwrudig werden werde, und daß von der eine» Seite Vorsorge dafür zu treffe» sei,
daß die Besitzer sich einer solchen Einrichtung nicht willkürlich entziehe», von der anderen Seite aber auch
mit Sicherheit darauf zu rechnen sei, daß die Staats-Regierung an die ei»zcl»en Besitzer keine unange¬
messene Forderung stellen werde.

Der KZ 12 und l^j der Eommission (M 7 und 8 der Ncgicrungs Vorlage) ist schon oben bei tz 9
gedacht. Sie enthalten eine erhebliche Anodehnung des passiven Wahlkreises für die ländlichen und städti¬
sche,, Abgeordnete» und werden dadnrch die seitherige Kreis-Verfassung wesentlich verbessern.

Von einer Seite ist der Antrag gemacht worden, anstatt der hier vorgeschlagenen, aus der Indivi¬
dualität der städtischen und der ländliche» Verhältnisse hcrvorgegangencn Bestimmungen die allgemeine
Disposition zu setzen: „Wählbar ist, wer das Bürgerrecht oder Landgemcinderecht besitzt, und einen
Classenstcuer-Beitrag vou 8 Thlr». zahlt oder i» mahl- und schlachtsteucrpfiichtige» Städte» einen Grund¬
besitz von 5000 Thlr». oder eine Einnahme von 500 Thln. nachweiset." Der Vorschlag hat jedoch nur
eine kleine Minorität sür sich gewonnen.

Beim 8 14 <IZ 9 der Negierungs-Vorlage) ist der in einigen Provinzen jetzt schon bestehende
Wahlmodus für die städtischen Kreistags-Abgeordneten, wonach der Magistrat und die Stadtverordneten
zu einem gemeinschaftlichen Wahltörpcr zusammentreten, auf alle Provinzen gleichmäßig anogrdchnt. Die
Kommission fand das der Bestimmung zum Grunde liegende Prinzip richtig und adoplirte den Vorschlag
der Regierung, ungeachtet von einigen Seilen Bedenken darüber erhoben wurden, daß der Zusammentritt
des Magistrats mit den Stadtverordneten in ein Kollegium, iu welchem ersterer sich fast immer in bedcu«
tcndcr Minorität befinden werde, der obrigkeitlichen Stellung desselben vielleicht nicht angemessc» sei» möchte.

Des Z 15 lls 10 der Regierungsvorlage ist schon oben gedacht. Es ist bei demselben der Antrag
gemacht, daß die Wahl-Collegicn für die bäuerlichen Abgeordneten in den sechs östliche» Provinzen
lediglich durch die Schulzen gebildet werden möchte». Dafür ist angeführt, daß die Schulzen nach den
Bestimmungen der jetzt in der legislativen Berathung begriffenen Landgemeinde-Ordnung wesentlich aus
der Wahl der Gemeinden hervorgehen und also Vertrauensmänner der letzteren sein würde». Unter dieser
Voraussetzung köune die Unsicherheit des Erfolgs und die Aufregung erspart werden, welche mit einer
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allgemeinen neuen Wahl von Bezirkswählern immer verbunden sein werde. Der Vorschlag hat jedoch
nur geringen Anklang gefunden, und ist die große Majorität der Commission bei dem Vorschlag der
Negierung stehen geblieben.

88 1L und 17 der Kommission theilen die Bestimmungen des § 11 der Rcgierungs-Vorlage.
Es ist hierbei zuvörderst zur Frage gekommen, ob eine Ernennung der Kreistags-Abgeordneten

auf Lebenszeit ferner stattfinden solle, und ob sie nach dem Vorschlage der Negierung ausnahmsweise nur
durch das Statut nachgelassen werden solle. Mau hat sich vergegenwärtigt, daß die Wahl auf Lebenszeit
nur in einigen Provinzen gegenwärtig stattfindet, in anderen nicht. Es sind für die Vorzüge und für die
Nachtheile einer solchen Einrichtung entgegeustebcndc Anführungen gemacht, und von einer Seite ist die
allgemeine Beibehaltung der verschiedenen jetzt bestehenden Einrichtungen beantragt, jedoch abgelehnt
worden. B.'n einer andern Seite ist aus den gegen eine Wal,l ans Lebenszeit stattfindenden Gründen auf
Streichung des dcsfallsigen Vorbehalts in der Regierungs-Vorlage angetragen, und hat dieser Antrag die
Majorität der Kommission erhallen. Die Beibehaltung eines periodischen Wahlthurnus ist für zweck»
mäßig erachtet worden.

Die bei dieser Gelegenheit in Anregung gebrachte Frage, ob eine Bestimmung darüber zu treffen
sei, daß und unter welchen Umständen eine Zwanasvfliän zur Annahme einer solchen Wabl besteben solle,
ist dahin beantwortet, daß nach der jetzige» Lage der Gesetzgebung eine solche nicht bestehe, und daß es
auch nicht rathsam sei, solche einzuführen.

Die 8s 18 uud 19, deu 8s 12 und 14 der Regierungs-Vorlage entsprechend, haben zu kelnen
Bemerkungen Anlaß gegeben.

Der 8 13 der Regicrnngs-Vorlage will die Diäten nnd Reisekosten der Kreistags-Abgeordneten
allgemein abschaffen. Die jetzige Verfassung ist die, daß in mehreren Landeotbeile» die Abgeordneten
dergleichen erhalten, in anderen wieder nicht, ^n den me,ste,i Kreisen sind die Lokalitäten von der Art,
daß die ländlichen und städtischen Kreistags.Abe,eordne<en die Kreistags Gcchäfie nicht ohne einen baarcn
Anfwanb an Ncisc- und Zehrungskosten abwarten können. '.'lahme man ihnen die Entschädigung dafür m
den Kreisen, wo sie eine solche bisher bezogen hal'en, so würden sie dies als eine Härte, ja als eine
Zurücksetzung iu ihrer Stellung gegen die Mitglieder des Kreistages aus der Ritterschaft empfinden, die
allerdings niemals eine Entschädigung «halten, aber auch die Geschäfte aus cigeuem Recht wahrnehmen
haben. Gerade in der eigenthümlichen Stellung, welche die gewählten Abgeordneten des einen Standes
gegen die nicht gewählten Mitglieder des andern einnehmen , scheinen die Gründe bei den Kreistag -
Abgeordneten keine Anwendung zu finden, welche es sonst wünschenswert!! erscheinen lassen ">ogcn, aß
die Funktionen aller Abgeordneten ohne Diäten versehe» werde». Es ist daher mit großer Maioritatm
der Kommission beschlossen, den s 13 ganz zu streichen, nnd damit anszusprechcn, daß es ubcral ei er

besonderen Verfassung oder Autonotomic der einzelnen Kreise verbleibt. >> n 'e
Ein Antrag, zur Verhütung von übermäßigen Liquidationen ein

kostensatzes allgemein festzustellen, ist abgelehnt, weil es zur völlig zutreffenden Feststellung »oicuer .cmmal.
sätze an den nöthige» Matcrialic» fehle. . , «z...^^„ «,..<->^

Die Besti nmnngen der 88 20 bis 23, welche den 5? 15 bis 18 der^ ,n , > .",,.».,.,,„,',<>!,S»e sind der Ratur der
chen, si»d zum großeu Theil aus dem Gc ctz vom 11. März 1850 übertragen. ^
Verhältnisse entsprechend, haben daher zu keinem wesentlichen Bedenken Anlaß gegeben und werden zur

Annaht^en^ohlem^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Negiernngs - Vorlage wieder Die jetzige.:
Vorschläge der Kommission schließen sich wegen der Kreis-Lasten en.sch.cden an da zenuze n was sow hl
W Rheinland und Westfalen, wie für die sechs östlichen Provinzen wegen der Ve.l'ehal.ung oder
Mändernng des Ver.heilnngs-Maaßstabs für die Gemeinde. Lasten m den resp Gememde-Ordnungen
beliebt worden ist. Aus gleichen Gründen möchten dieselben Bestimmungen auch hur zutreffend sein.
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Da über die Vcitragspflicht der Domaincngütcr zu den Krcistags-Lastcu Zweifel entstanden sind,
welche sofort nicht vollständig gelöst werden konnten, im Allgemeinen aber auch von den Vertretern des
Gouvernements anerkannt wurde, daß eine Ercnuion von den Kreis-Lasten für die Domainen nicht in
Anspruch genommen werde, so hat es angemessengeschienen, in der im L 26 angeordneten Art die Rege¬
lung dieser Angelegenheit provinzcnwcise einem besonderen Regulativ zuzuweisen.

Die ZZ 27 und 28 (20 und 21 der Negierungs-Vorlage) habe» zu keinen BemerkungenAnlaß gegeben.
Beim Z 29 (22 der Negierungs-Vorlage) hat die Kommissionden Zusatz gemacht, daß der Land-

rath auch dann den Kreistag einzuberufen verpflichtet ist, wenn die Hälfte der Kreistags-Mitglieder dar-
auf anträgt. Vou einigen Seiten ward zwar angeführt, daß es einer solchen Bestimmung kaum bedürfen
werde, da es im eigenen Interesse des Landraths liegen werde, einen Kreistag jederzeit einzuberufen,
wenn er wisse, daß solches von einer großen Zahl der Mitglieder gewünscht werde. Eine ausdrückliche
Disposition im Gesetz aber werde in Zeiten politischer Aufregung oder sonst doch einmal eine Verlegen¬
heit für den Landrath herbeiführe» können. Die Mehrheit der Kommission nahm indeß dafür an, daß
eine solche Disposition der Natur der Verfassung einer Korporation entspreche,uud durch die große Zahl
der Mitglieder, die ein solches Verlangen zu stellen nur berechtigt sein sollten, eine hinlängliche Garantie
gegen ctwanige Ungchörigkcitc» gegeben sei.

Der 8 30 (23 der Negierungs-Vorlage) hat zu keinem Bedenken Anlaß gegeben.
Bei dem z 31 (24 der Negierungs-Vorlage) ist in Anregung gekommen, welche Grundsätze bei

der Besetzung der Landraths-Aemter künftig befolgt werden würden. Von einer Seite ist zur Sprache
gebracht, ob uicht hier in der Kreis-Ordnung der angemessene Ort sein werde, um die Wiederherstellung
der Einrichtung auszusprcchen, nach welcher die Kreise für die Besetzung der Laudraths-Aemter Candi-
daten aus ihrer Mitte zu präscntiren gehabt hätten. Das Segensreiche einer solchen Einrichtung sei
allgemein anerkannt. Die eigenthümlicheStellung, welche gerade dadurch der Landrath, zugleich alö
Vertreter seines Kreises und als ein kräftiges Organ der Staatsregierung, erhalten habe, müsse als eine
der wichtigstenpolitischen Institutionen des preußischen Siaatcs angesehen werden, und es sei dringend
wünschenswerth, daß die Erhaltung dieser Institution bald möglichstgesetzlich ausgesprochen werde. Von
den Vertheidigern dieser Ansicht wird gleichzeitig behauptet, daß auch Art. 105 Nr. 2 der Vcrfassungs-
Urkuudc dem nicht entgegenstehe, da ja auch schon vor Erlaß der Vcrfassungs-Urkunde das Recht zur
Ernennung des Landraths, als Vorsteher des Kreises, stets in der Hand Seiner Majestät des Königs
gewesen sei.

Dem ist entgegengesetzt, daß jedenfalls die Kreis-Ordnung nicht der geeignete Ort zu den des-
fallsigc» legislativen Dispositionen sei, da keine der früheren provinziellen Kreis-Ordnungen darüber
etwas enthalten habe, sondern die dicscrhalb in den verschiedenenProvinzen verschiedenbestehende Verfas¬
sung auf audcren Grundlagen beruhe. Von Seiten des Herrn Ministers des Innern ist erklärt worden,
daß nach der Ansicht des Gouvernements die formelle Aufhebung der dcsfallsigcn gesetzlichen Bestimmungen
aus den Dispositionen der Verfassuugs-Urkunde uud des Gesetzes vom 11. März 1850 allerdings nicht
herzuleiten sei, daß daher das Gouvernement es sich vorbehalte, zu einer geeigneten Zeit, und namentlich
dann, wenn die Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-Gesetzgebung erst wieder vollständig und zusammen¬
hängend geordnet sein würden, die nöthigen Einleitungen wegen der Betheiligung der Kreise bei der
Auswahl ihrer Landräthe zu treffen.

Diese Ansicht und namentlich die, daß die allegirte Disposition der Vcrfafsuugs-Urkunde die frühe¬
ren Gesetze wegen der Landraths-Wahle» nicht aufgehoben habe, ist von anderen Seiten in der Kommission
bcstritten, indem ja die Vcrfassungs-Urkunde ga»; eigentlich die Absicht gehabt habe, jenes ältere Wahl-
odcr Präscntationsrccht aufzuheben und die Krone in der Wahl dieser Beamten ganz frei zu stelle,,.

Diese Erörteruugeu sind jedoch hier nur nachrichtlich zu erwähnen, da sie zu einem eigentlichen
Antrage nicht geführt haben. In deren Folge ist jedoch beliebt worden, in dem Z 31 die Einrichtung
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der ältern Kreis-Verfassungen ausdrücklich als bestehend anzuerkennen, nach welcher der Landrat!) iu
Verhinderungsfällen dnrch einen der beiden Kreis-Deputaten zu vertreten ist.

Dem § 32 des Komnnssions-Entwurfs ist gegen den 8 25 der Ncgierungs-Vorlage der Zusatz
geinacht, daß die Kurrende den Krcistags-Mitglicdern mindestens 8 Tage vor dem Kreistage insinuirt
werden muß. Diese Bestimmung schien nothwendig, um zn verhindern, daß bei unverschuldetertemporairer
Abwesenheiteinzelner Mitglieder nicht Beschlüsse gefaßt werden, die diesen präjndizirlich sein können.
Durch die 8tägige Frist werde auch, nach der Natur der Kreis-Angelegenheiten, fast niemals ein den
BeschlüssenschädlicherVerzug eintreten, wenn sonst nur die Angelegenheitenmit der gehörigen Regsamkeit
benicbcn würden. Dem übrigen Inhalte des Paragraphen tritt die Kommissionbei.

Desgleichen dem Inhalt des 8 2L der Ncgierungs-Vorlage, welcher in dem § 33 der Kommission
mit der Maaßgabe übernommen ist, daß für die Fälle, wo der Landrath nicht Mitglied der Kreis-Versamm¬
lung ist, auch bei Stimmengleichheit der Ausschlag nicht von seiner Stimme, sondern von der des ältesten,
anwesenden Kreis-Deputirten und in dessen Ermangelung von dem an Jahren ältesten Mitglicdc der
Versammlung gegeben wird. Diese Bestimmung schien dem Wesen einer korporativen Verfassung anpassen¬
der, als die im Regicruugs-Eutwurf vorgeschlagene.

Der Z 34 des Entwurfs der Kommissionenthält die Disposition über das In-Theile«Geheu, welche
der Negierungs-Entwurf iu den Z 28 aufgenommen hat. Offenbar ist die Bcfuguiß zu einer ilio in
I>»i-to8 die für alle Beschlüsse jeder Art geltende Regel, dagegen die Bcschlußnahmcnach Kurien nur für
gewisse Fälle ausnahmsweise nachgelassen. Es scheint daher logischer, daß die Regel der Ausnahme vor¬
angestellt wird.

Mit der Disposition selbst erklärt sich die Kommissionvöllig einverstanden, und wünscht nichts leb¬
hafter, als daß der Werth dieses Schutzmittels von allen Seiten anerkannt werden, uud daß man sich
von dessen Benutzung auch durch ciue mißverständlicheAuffassungder Forderungen des Gcnicingcistcs der
Stände nicht abhalten lassen möge. Diese mißverständlicheAuffassung hat seither nicht selten es als eine
Art von Ehrenpuult betrachten lassen, daß man den Gebrauch jenes Schutzmittels verschmähenmüsse.

§§ 35 und 3ti (.entsprechenddem § 27 der Negicrungs-Vorlagc) enthalte» die besonderen Bestim¬
mungen wegen der Fälle, wo eine Kreis-Versammlung neue Kreis-Lasten zu gemeinnützigen Zweckenüber¬
nimmt, ohne daß dazu eine gesetzliche Verpflichtung für den Kreis vorliegt. Bekanntlich waren über die
gesetzlichen Befugnisse der Kreis-Stände in dieser Beziehung „ach gründlichen und mehrjährigen Verhand¬
lungen mit den Proviuzial-Ständcn und bei den Staats-Brhörden eine Reihe von Verordnungen für die
verschiedenenProvinzen ergangen, welche die Angelegenheit unter mehreren erheblichenKanteten durch¬
greifend und im Ganzen zur Zufriedenheit aller Beteiligten geordnet hatten. Diese Verordnungen sind
in der Aufregung des Jahres 1848 unterm 24. Juli 1848 sämmtlich aufgehobenworden, angeblich weil
dem Druck, welchen die ungleichmäßige Verthciluug der Kreis^ Vertretung herbeiführe, sofort abgeholfen
werden müsse. Das Gesetz vom 11. März 1850 hat den Kreis-Versammlungen wiederum Befugnisse in
dieser Beziehung, jedoch ebenfalls unter einigen beschränkendenKautclen, beigelegt.

Die gegenwärtige Gesetz-Vorlage schien der Ort, um die Augclegenhcitinsbesondere auch von dem
Standpunkt aus zu ordne», daß jeder Schciu einer Bcnachthciligung eines Standes, und namentlich der
schwächervertretenen Stände aus dem Wege geräumt werde. Von diesem Gesichtspunkte aus hat die
Kommissiondie Zweckmäßigkeitder Negierungs-Vorlage vollkommenanerkannt, jedoch hat sie ihrerseits
gewünscht, daß die zweckmäßigen Bestimmungen der am 24. Juli 1848 aufgehobenenGesetze n.cht verloren
gehen möchten, nnd daß die Abstimmungnach Ständen oder Kurien als ein Schutzmittel für die Sicherung
der besonderen Interessen jedes Standes jederzeit in Anspruch genommenwerden tonne, daß es aber
"icht nothwendig sei, daß dies jedesmal geschehe. Aus diesen Erwägungen ist im Einverständniß mit den
Vertretern des Gouvernements und nach deren Vorschlägen die andcrweiteFassung der ZZ 35 und 36 des
Entwurfs der Kommissionhervorgegangen.
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§ 35 behält die Nothwendigkeit der Mittheilung eines ausführlich ausgearbeiteten Vorschlags vier

Wochen vor dem Kreistage an sämmtlicheMitglieder bei, da diese Anordnung der aufgehobenen Gesetze
sich als besonders zweckmäßig bewährt hatte.

Z 36 verlangt auch für eine derartige Angelegenheit allemal zuerst eine Berathung >» pl«»» des
Kreistages und eine sich dafür aussprccheudeeinfache Majorität des Plcni. Ergiebt sich diese nicht, so ist
der Gegenstand ganz gefalle», ist sie vorhanden, so kann alsdann jeder Stand auf eine fernere Abstimmung
nach Ständen oder Kurien autragcu, und ist bei dieser die Sache wiederum für gefallen zu erachten, wenn
zwei Kurien sich dagegen erklären. Es bleibt nach diesen Dispositionen die Bcschlußnahme nach Kurien
ebenso wie die ili« i» p-x^o« ein Schutzmittel, das jederzeit benutzt werden kann, aber auch gar nicht in
Anspruch genommen zu werden braucht. Es läßt sich hoffeu, daß sich die Angelegenheit auf diese Weise
zur allseitigen Zufriedenheit ordnen wird. Wenn etwa wegen der Schwierigkeiten der doppelte» Abstimmung
ein Beschluß einmal verworfen wird, der bei einfacher Majorität vielleicht zn Stande gekommenwäre, so
ist dagegen zu erwägen, daß dergleichen gemeinnützige, nicht auf gesetzliche Verpflichtungen beruhende
Unternehmungen überhaupt nur dann von gedeihlichemFortgang sein können, wenn sich eine starke Majo¬
rität im Kreise aus voller Ueberzeugung dafür erklärt. Es wird kein Nachtheil für die Sache sein, wenn
wegen des Mangels einer Majorität von dieser Beschaffenheitdas Unternehmen so lange ausgesetzt bleibt,
bis die Ueberzeugung der wahren Mehrheit des Kreises sich demselben wirklich zugewendet haben wird.

Daß es dem Wesen der korporativen Verfassung entspricht, daß nur ans Anrufe» einer i» der
Minorität gebliebenen Kurie der Rekurs bei dcu Staats-Vehördc» gegen ci»en solchen Beschluß ergriffe»
werde» kann, nicht aber dann, wenn zwei Kurien dagegen gestimmt haben, und also eigentlich gar kein
Beschluß des Kreises zu Stande gekommenist, damit haben sich die Vertreter des Gouvernements einver¬
standen erklärt.

Gegen die ZZ 37, 38 und 39, welche den §s 29, 30 und 31 der Ncgierungs-Vorlage entsprechen,
ist nichts zu erinnern.

Beim Z 40 <Is 32 der Negicrungs-Vorlage) ist die Vefugniß Sr. Majestät des Königs zur Auf¬
lösung einer Kreis-Versammlung genau unter dieselbe Form gebracht und an dieselbe» Termine geknüpft
worden, welche bei der Gemeüide-Gesetzgebung für den gleichen Fall der Auflösung der Vcrsammluug
der Gemeinde-Vertretung beliebt worden sind.

§ 41 (s 33 der Ncgiernngs-Vorlage) spricht den schon Eingangs erörterten Grundsatz aus,
daß mit der Gcsetzkraftdieses Gesetzes die auf die Krcis-Verfassnug bezüglichen Bestimmungc» des Gesetzes
vom 11. März 1850 sämmtlich aufgehoben sein sollen, und daß von den älteren Kreis-Ordnungen und
Kreis-Verfassungen dasjenige fortbesteht, was dem Inhalt des gegenwärtigen Gesetzes nicht entgegensteht.

Es war in Anregung gekommen, ob der Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes nicht der schickliche
Zeitpunkt sei, um die Kreis- und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 ganz aufzuheben. Es ist
aber einer solchen Absicht von Seiten des Gouvernements widersprochen worden, weil der consequentc
Gang, welchen sich dasselbe zur Umgestaltung und Wiederherstellung dieser Organisationen vorgezcichnet
habe, es mit sich bringe, daß die Aufhebung der Gesetzevom 11. März 1850 nur nach und nach und in
dem Maaße erfolge, wie das Gouvernement etwas Vollständiges an deren Stelle zu setze» im Stande sei.
Dies sei schon jetzt mit der Kreis «Verfassung, nicht aber mit der Provinzial-Verfassung der Fall.

Zur schleunigenBeseitigung der vielseitigen Zweifel, die über die Befugnisse der Kreis-Vertre¬
tungen, Ausgaben zu beschließen, entstanden sind, schien es auch rathsam, den Bcstimmungeu der ZZ 20
bis 39 dieses Gesetzesfür den Zeitraum Gesetzeskraft beizulegen, wo das gegenwärtige Gesetz gesetzlich
pnblizirt, aber in den einzelnen Kreisen noch nicht zur Ausführung gebracht worden ist. Wird dieser
Zeitraum nach der bei dem Gesetze zum Grunde liegende» Absicht auch hoffentlich nur kurz sein, so wird
eine solche Bestimmung doch in keinem Falle schädlich sein können, und ist daher deren Annahme von der
großen Mehrheit der Kommissionbeliebt worden.
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Der 8 42 (8 34 der Ncgicrungs-Vorlage) hat kein Bedenken.
Endlich ist noch zu erwähnen, daß die große Majorität der Kommission, in Uebereinstimmungmit

den Ansichten des Gouvernements, in den Bestimmungen dieses Gesetzes die behauptete Abänderung der
Verfassungs-Urkunde Art. 105. Art. 4 und Art. 42 nicht zu erkennen vermag. Daß neben gewählten
Vertretern auch solche Vertreter bestehen, die vermöge des Besitzes eines Grundstücksden Kreis vertreten,
das ist bereits bei Gelegenheit der Berathungen über die Gemeinde-Gesetzgebung in einem gleichen Fall
von der Majorität der Konussion und der Kammer als wohl vereinbar mit den Dispositionen des Art. 105
anerkannt worden. Eben so wenig sind die größeren politischen Rechte und Pflichten, welche den Besitzern
der Rittergüter vermöge der Kreis-Ordnung erhalten werden, ein solches Standesvorrccht, wie Art. 4
der Verfassungs-Urkunde es abgeschafftwissen will, noch ein Hohcitsrccht und Privilegium, was Art. 42
aufhebt. Es sind dies vielmehr Berechtigungen, denen entsprechendeVerpflichtungengegenüberstehen,und
die als Theile der Kreis-Corporationen und im Interesse dieser Corporationen und ihres korporativen
Lebens, mithin im Interesse des Gemeinwohls selbst, aufrecht erhalten werden.

Die Kommissionempfiehlt daher der hohen Kammer überall die Annahme des von ihr amendirten
Gesetz-Entwurfes mittelst einfacher Abstimmung.

Berlin, den 2l. April 1852.

Die Kommissionfür die Gemeinde- :c. Ordnungen.
Graf v. Alvcnsleben (Vorsitzender). Freiherr v. Vuddenbrock (Mcscritz). Baum«
stark. Graf zu Dohna-Lauck. v. Dücsberg. Freiherr v. Gaffron. v. Gerlach,
v. Katte. Kühne, v. Mcding (Berichterstatter), v. Münchhausen. Sceger.

Unv erricht. Freiherr v. Vincke.

Verzeichn iß
der

zum zehnten Rheinischen Provinzial-Landtag anwesend gewesenenAbgeordneten.

I. Aus dem Fürstenstande.
Fürst zu Salm-Neifferscheid-Dyck.

II. Aus dem Stande der Mttersehaft.
Freiherr von Waldbolt - Bassenheim - Vorn-

heim aus Eoblenz (Landtags-Marschall).
Graf von Lo« aus Haus Wissen, Kreises Geldern

( Vice - Landtags. Marschall).
Frriberr Anton von Salis - Soglio aus Ge-

müuden.
von Haw, Landrath a. D. aus Trier.
Graf Cajus zu Stollberg - Stollberg aus

Gimborn, Kreises Gummersbach.
Graf M ar v o nWolf > M c! tcr » ich aus Gpmnich.
Graf von Hocnsbroech aus Vuschfeldt, Kreises

Euski'.che».

Freiherr von Eltz-Rübenach aus Wahn, Kreises
Mülheim.

Joseph von Bianco aus Cöln.
Earl Friedrich von Müller aus Vurg-Met-

tcrnich, Kreises Euskirchcu.
Freiherr Clemens von Lo« aus Wissen ,m Sieg-

kreis. „ .
Freiherr von Cocls von der Brugghen aus

Aachen.
Graf August von Spee, Kammcrhcrr aus Hel-

<orf, Kreises Düsseldorf.
Graf Julius von Schacsberg aus Krickenbeck,

Kreises Geldern.
Fr. Anton Iostc» ans Ncuß.
Freiherr von Plcttcnbcrg aus Mchrmn, Kreises

Duisburg.
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Graf Nudolph von Sehne sberg aus Kricken-
beck. Kreises Geldern.

Freiherr vonGcvr aus Müdersheim. Kreises Düren.
von Bug gen Hagen aus Godcsberg.
Freiherr von Lepkam aus Elsnm, Kreise« Heinsberg.
Graf von Wcsterholt« Giescnberg auS Ober-

Hausen, Kreises Duisburg.
Freiherr von Bourscheidt aus Nath, Kreises Düren.
von Mylius aus Linzenich, Kreises Iülich.
Graf von Goltstein von Schloß Breil.
Graf von Ho enbroech« Thürnich aus Thürnich.
Freiherr von Vongar d aus Paffcndorf.

I>l. Aus dem Stande der Städte.

Hermann Joseph Stupp, Bürgermeister aus
Cöln.

Lacomblet, Archivrach aus Düsseldorf.
Christian Haan, Kaufmann aus Coblenz.
Carl Savoye, Kaufmann aus Trier.
Wilhelm von Eunern, Kaufmann aus Bannen.
Peter Huuzinger, Tuchfabrikaut aus Crcfcld.
Michael Bauer, Kaufmann aus Cochem.
Gustav Adolph van der Veect, Bürgermeister

ans Neuwied.
Ludwig Wagner, Bürgermeister aus Saarbrücken.
Jacob Funk aus Saarburg.
Peter Peiffer, Gemeinde-Vcrordncter aus Düren,
Joseph Iungblutb, Gutsbesitzer und Bürger¬

meister aus Iülich.
Jacob Nöggcrath, Geh.Ober-Bergratb aus Bonn.
Wilhelm Vudde, Bürgermeister aus Neustadt.
Friedrich Neunerdt, Apotheker zu Mcttmann.
Wilhelm Goßlich, Kaufmann zu Mülhcim a. d.

Ruhr.
Heinrich Jacob Schmidt, Weinhändlcr und

Gutsbesitzer aus Cleve.
Wilhelm Frings, Bürgermeister aus Neust.
Carl Nohl aus Lcnnep.
Carl Gottl. Kyllmann. Kaufmann zu Wcver,

Kreises Solingen.
IvhannIoseph Flamm, Kaufmann aus Aachen.
Heinrich Schniewind, Kaufmann aus Elberfclb.

IV. Aus dem Stande der Land¬
gemeinden.

Valthasar Becmelmanö, Bürgermeister aus
Prümmcrn, Kreises Gcilcutirchcn.

Beruard Merkcus, Gutsbesitzer aus Tetz, Krei¬
ses Iülich.

Jacob Ähren, Gutsbesitzeraus Neicheusteiu,Krei¬
ses Moutjoie.

Johaun Engelbert Hahn, Bürgermeister aus
Girbclsrath, Kreis Düveu.

U> Hcwer aus Saarburg.
Nicolaus Guitienne, Bürgermeister aus Nied-

altorf, Kreises Saarlouis.
Schwickrath, Gutsbesitzer aus Schöuccten, Krei¬

ses Prüm.
Nudolph von Louiseuthal, Niltcrgutsbesitzer

aus Dagstuhl, Kreises Merzig.
Johann Martin Stell, Steuer-Controleur

aus Altcnkirchen.
Joseph Wirz, Gutsbesitzer und Nenl'ueister aus

Basse »beim.
(^jcorg Kilz, Gutsbesitzer aus Waldbockelbctm.
Christ. Trütschler, Gutsbesitzer aus Kirchberg.
!>!-. W u r zer, Bürgermeister aus Nicderhammerstein.
Heinrich Purizelli, Hütlenbcsitzervon Nhcin-

böllerbütte.
Friedrich Heegcr, Gutsbesitzer aus Ohl, Krei¬

ses Oummersdach.
Iohau» Leopold Schult, Bürgermeister aus

Messe», Kreises Bergbetm.
Martin Faßbinder, Gutsbesitzeraus Dünnwald,

Kreises Mülheim.
Heinrich Joseph Schumacher, Bürgermeister

aus Meckcnheim, Kreises Nhciubach.
Gerhard Sculen, Major a. D. und Bürger¬

meister aus Borst.
Anton Compes, Bürgermeister aus Neuwerk,

Kreises Gladbach.
Julius von Haeften, Landrath aus Cleve.
Au ton Schmitz, Gutsbesitzer aus Ilverich, Krei¬

ses Crefcld.
Urban Leven, Bürgcrmeistee zu Benrath.
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Adressen, die Allerhöchsten Propositiouen
betreffend.

Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich das Nesnltat der in der heutigen Plenar-Sitzung in i. ^ahl der Mit«lieder

Gcmäßheit des Z 24 des Gesetzes vom 1. Mai vorigen Jahres, betreffend !°m", I.,m 1851 we«e»
die Einführung einer Klassen- und flassisizirtenEinkommensteuer, Einfuhr»»« einer Klasse»-

vorgenommenen Wahlen zur Bildung der Bezirks-Commissionen nach den darüber von dem „„„ rlassifizirten Cinrom-
Herrn Finanz-Minister ertheilten Instructionen. in Nachstehendemganz ergebenst mitzuthcileu. mensteuer z» bildende» Be-

Die Zahl der Stimmenden war 52, absolute Stimmenmehrheit 27. zirks'.Cmmmsswn.
Es wurden gewählt:

II. Für den Itegierungsbezirk Goblenz.
») Aus den Mitgliedern des Landtags,

l) Der Landtags-MarschallFreiherr von Wald¬
bot t - V o r n h e i m.

2)2) .,

I. Für den Negierungöbezirk Eöln.
u) Aus den Mitgliedern des Landtags,

l) Der Abgeordnete Geheimer Ober-Bcrgrath Nög<
gerat h auo Bouu.

„ Budde, Bürgermeister von
Neustadt.

„ Schult, Bürgermeister von
Messen.

l») Aus den Einfominensteuerpfllchtigcn.
4) Freiherr von Eltz-N üben ach von Wahn.
5) Friedrich Haegcr, Gutsbesitzer von Nünderath.
6) Freiherr von Vianco von Cöln.
7) von Müller, Carl Friedrich, von Burg Met-

ternich, im Kreise Euskirchcn.
8) Schumacher, Bürgermeister von Meckeuhcim.
9) Franz Heuser zu Cöln.

Zu Stellvertretern:
^<I ».

1) Der Abgeordnetev on B uggen Hagen, Bürger¬
meister zu Godcsbcrg.

2) „ „ Faßbinder, Gutsbesitzerzu
Dünnwald, Kreis Mülheim.

3) Der Gutsbesitzer Liever zu Brüht.
4) Der Rentner Niegeler zu Bonn.
5) „ Gutsbesitzer Pinger zu Widdcrsdorf.
6) „ Kaufmann Moll zu Mühlheim.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig, mit Aus¬
nahme der des Gutsbesitzers von Müller zu Mettcr-
»ich, welcher nur 51 Stimmen erhielt,)

AbgeordneteFreiherr von Salis»Soglio
von Gcmünden.

3) „ „ Dr, Wurzer von Niederham-
mcrstein.

l») Aus Einkommenstcucrpflichligen.
O Simon Clemens zu Coblenz.
5) Florian Vianchi zu Nette.
L) von Wildberg zu Kruft.
7) Gutsbesitzer Stoll zu Altenkirchen.
8) Adolph Vöcking zu Trarbach.
9) HüttenbcsitzerHeinrich Purizelli zu Rheinböl-

lcrhütte.
Zu Stellvertretern:

1) Der Abgeordnete Graf von Wester hold zu
Obcrhausen, Kreis Duisburg.

2) „ „ van der Veeck, Bürgermei¬
ster zu Ncuwied.
zz i,.

3) Friedrich Ingenohl zu Neuwied.
4) Johann Kehrmann ;n Coblenz.
5) Gutsbesitzer Dötsch zu Münster.
6) Gustav Jung zu Kirchen.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Ginstimung, mit Aus¬
nahme der des Abgeordnete» Freiherrn von Salis-
Soglio, welcher nur 51 Stimmen erhielt,)



c 36 )

III. Für den Itegierungsbezirk Aachen.
») Aus den Mitgliedern des Landtags.

1) Der Abgeordnete Freiherr von Geur zu Mo¬
ders heim, Kreises Düren.

2) „ „ Iungbluth, Bürgermeister
zu Iülich.

3) „ „ Beemelmans, Vürgermei-
ster zu Prümmern.

d) Aus den Einkommcnsteuerpflichtigcn.
4) Freiherr von Coels von der Vrügghen zu

Aachen.
5) Freiherr von Leu kam zu Elsum.
L) Alerander Scheibler zu Montjoie.
7) Johann Arnold Bischof zu Aachen.
8) Peter Jacob Poensgen zu Vlumenthal.
9) Anton Schöller zu Correnzig.

Zu Stellvertretern:

1) Der AbgeordneteGraf von Golstcin zu Schloß
Breil.

2) „ „ Freiherr von Mplius zu Lin-
zenich. Kreis Iülich.

3) Friedrich Leopold Schocller zu Düren.
4) Johann Joseph Mattonct z» St. Vi!h.
5) Gutsbesitzer Keller zu Ncumerbccrc».
L) Adolph Busch zu Heinsberg.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig,)

IV. Für den Negierungsbezirk Trier.

») Aus den Mitgliedern des Landtags.
1) Der Abgeordnete Kaufmann Savouc zu Trier.
2) „ „ Bürgermeister Wagener zu

Saarbrücken.

l,) Aus den Einkommcnstcuerpflichtigen.

3) Kaufmann Franz Bruch zu St. Wendel.
4) GutsbesitzerJohann Peter Limbourg zu Bit.

bürg.

5) Gutsbesitzer Peter Schoemann zu Wittlich.
6) „ Nicolaus Doudou zu Wallerfangen.

Zu Stellvertretern:
^.1 .-..

1) Der Abgeordnete von Haw zu Trier.

2) Karl Bo ecking zu Ncuenkirchen.
3) Franz Als, Gerber zu Primi.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig,)

V. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
») Aus den Mitgliederndes Landtags.

1) Der Abgeordnete Freiherr von Plettenberg
zu Mcbrum, Kreis Duisburg.

2) „ „ Bürgermeister Compes zu
Neuwert, Kreis Gladbach.

3) „ „ von Epnern zu Barmen.
4) „ „ Hunzinger, Tuchfabrikant

zu Erefeld.

1^) Aus den Einfoinmensteuerpftichtigen.
5) Graf von Hoensbroech zu Haus Haag.
«) M. Vücklers zu Dülkcn.
7) Bürgermeister Sartorius zu Dick.
8) Kaufmann Trin laus zu Düsseldorf.
9) „ H. Wülfiug zu Elberfeld.

ll)) Fabrikant Ernst Iohannp zu Hückeswagen.
11) „ H. Weicrsbcrg zu Solingen.
12) „ H- Krapp zu Mülheim.

Zu Stellvertretern:

1) Der Abgeordnete Leven, Bürgermeister zu
Benrath.

2) „ „ Fr. A. Iosten, Ritterguts¬
besitzer zu Neuß.
Hä l..

3) Johann Heinrich Heymann zu Emmerichcr
Eiland.

4) (,. H. van Eicken zu Mülheim.
5) G. Kyllmann zu Wald.
L) Eduard Frings zu Uerdingen.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig.)
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Die mir mittelst gefälligen Schreibens vom 22. September °. mitgetheilten 5 Verzeichnisseder
einkommcnsteuerpstichtigenEinwohner der Regierungsbezirke Eoblenz, Trier, Aachen, Cöln und
Düsseldorf erfolgen anbei zurück.

Düsseldorf, den 24. September 1852.

Der Landtags -Marschall:

Gcz: von Waldbott.
An

den Königliche» Landtags-Commissar
Ober - Präsident,'» der Nhei»prl,".'i»z

Herr» uv» K l c ist. Nc tz o w
Hochwc>hlgeborc»

hier.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

Euer KöniglicheMajestät haben mittels Allerhöchster Ordre vom 19. Juli dieses Jahrs zu 2. Geseß-Cutwurf in Be-
befehlen geruht, daß mit der Bildung der in der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnuug
vom 11. März 1850 angeordneten neuen Kreis- und Provinzial-Vcrtrctungcn nicht Wetter ^,^
vorgegangen und den Kammern bei ihrem nächsten Zusammentreten geeignete Vorlagen
in dieser Angelegenheit gemacht werden sollen.

Euer Majestät haben bei Erlaß dieses Allerhöchsten Befehls die Absichtausgesprochen, daß bei
Aufhebung der Kreis-, Bezirks, und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 die weitere Gesetzgebung
anknüpfend an den Ncchtszustandvor dem 11. März 1850 und mit Berücksichtiguugprovinzieller Verschie¬
denheiten und Eigenthümlichkeiten unter Mitwirkung der Provinzial-Vertretungen geregelt werden solle.

Ener Majestät Minister des Innern hat demnach mittels des in Euer Majestät Allerhöchstem Auf¬
trag erlassenen Propositions» Dekrets vom 12. September dieses Jahrs auch dem rheinischenProvinz.al-
Laudtage den von der Ersten Kammer in der letzten Session berathenen, jedoch nicht zum Abschluß getom<
mencn Entwurf einer Kreis. Ordnung, sowie auch den Entwurf einer Provinzial-Ordnung zur Begut¬
achtung vorgelegt. n- , - c

Die rheinischeProvinzial-Vertretung hat die Prüfung und Begutachtung dieser Gesetzentwürfe
'"it dem der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes gebührenden Ernst und Gründlichkett vorgmommen, und
beehrt sich, ihre Bemerkungen und Beschlüsse in der hier beigefügten Zusammenstelluug<^uer Majestät
allerunterthäuigst vorzutragen. .„ ^,, «, -^^..' «.

In dem Vertrauen, daß Euer Majestät diesen unseren Beschlüssen Allerhöchst Ihre Berücksichtigung
bei Ihren ferneren Entschließungen werden zu Theil werben lassen, verharren w.r m unverbrüchlicher
Treue ....

Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.



Beschlüsse der Provinzial-Versammlung
zu dem

Enlwurt einer Provinzial-Ordnung.

Vie 88 1 und 2 wurden unverändert angenommen.
8 3. Für die Annahme des ersten Satzes, sowie der Lin, ». und 1». entschied sich die Versamm¬

lung in ihrer Mehrheit, für die Annahme der Z^itt, o. aber mit 37 gegen 29 Stimmen.
Der weitere Theil des § wurde ohne Widerspruch angenommen.
Nach erfolgtcr Abstimmung und Annahme der I^ilt. e. beschloß der Stand der Landgemeinden

wegen vorgeblicher Verletzung seiner Interessen, Sondcrung im Theile mit 17 gegen 5 Stimmen und
behielt sich besondere Beschlußfassungvor.

§ 4. Der erste Satz wurde mit 37 gegen 30 Stimmen, der übrige Theil des Paragraphen von
der Mehrheit unverändert angenommen.

§ 5. Den im Bericht des Ausschussesniedergelegten Bemerkungen wurde von der Versammlung
einstimmig zugestimmt, und eben so die Streichung des Wortes: Kreisständische, beschlossen.

8 6 unverändert.
8 7. Statt der Fassung des Entwurfs wurde auf den Vorschlag eines Mitgliedes Folgendes

beschlossen:
Wählbar ist jedes Mitglied eines Standes, welches zum Kreistage wählbar
ist, jedoch erst nach Vollendung des 30sten Lebensjahres.

§ 8. Der vom Ausschuß vorgeschlageneZusatz zum erste» Alinea wurde einstimmig, die Abände¬
rung des letzten Satzes dahin:

die Prüfung der Wahlen geschieht durch die Prov in zial- Versammlung,
von der Mehrheit angenommen.

8 9. Zum ersten Alinea wurde folgende Zusatz-Veränderung: „welche die Provinz allein oder
vorzugsweise angehen," vorgeschlagen und einstimmig angenommen, und ebenso in Nr. 5, 6 die
vom Ausschüsse vorgeschlagene Streichung der Worte:

„auf der linken Nheinseite."
8 9». Auf den Antrag eines Mitgliedes beschloßdie Versammlung einstimmig die Aufnahme des

folgenden Zusatz - Paragraphen:
Das Recht der Provinzial . Versammlung, Bitten und Beschwerden an
Seine Majestät den König zu bringen (Art. 32 der Verfassungs- Urkunde)
wird durch die Special - Bestimmungen des ß 9 nicht beschränkt.

Individuelle Bitten und Beschwerden kann die Provinzial - Versamm¬
lung gleich an die betreffenden Behörden oder unmittelbar au den König
verweisen.

Die 88 1t) bis 15 wurden unverändert angenommen.
8 16. In Uebereinstimmung mit der Bestimmung im tz 54 des Gesetzes vom 27. März 1824,

betreffend die Provinzialstände für die Nhcinprovinz, sowie in Berücksichtigungder Umstände, daß in der
Stadt Düsseldorf ein eigenes Ständchans ganz zweckentsprechend und mit Beihülfe eines bedeuteudcn
Zuschusses der Stadt erst vor Kurzem ncuerbaut worden ist, daß auch diese Stadt als Versammlung für
den Landtag in jeder Beziehung ganz besonders geeignet ist, beschloßdie Versammlung auf den nachträg¬
lichen Vorschlag des Ausschusses in dem Bericht die Bitte an des Königs Majestät niederzulegen, daß
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Allerhöchstdcrselbegeruhen möge, die Stadt Düsseldorf auch fernerhin zum Vcrsammlungs-Orte des
Landtags zu bestimmen.

8 17 unverändert.
8 !8. Die Bemerkungen und Beschlusse des Ausschusseswurden von der Mehrheit der Versamm¬

lung i» allen Theilen als richtig anerkannt.
Die §s 19 bis 28 wurden von der Versammlung unverändert angenommen und den Vemerkungen

und Beschlüssen des Ausschusseszu den einzelnen Paragraphen von der Mehrheit zugestimmt.
8 29. Die Bemerkung des Ausschusses und der von ihm vorgeschlageneZusatz wurde von der

Versammlung richtig befunden und angenommen.
Die 8§ 30 und 31 wurden uuveräudert angenommen und hiermit die Berathung beider Gesetz-

Entwürfe beendet.
Düsseldorf, den 8. October 1852.

Der Landtags- Marsch all: Der Berichterstatter:
Gez. : v. Waldbott - Vornheim. Gez. : Iungbluth.

Bericht des zweiten Ausschusses des interimistischenrheinischen
Provinzinl - Landtages

über den

Entwurt einer Prouin^ial - Ordnung.

Der zweite Ausschuß war gleichzeitigmit der vorläufigen Begutachtung eines mittelst des im Allerhöch.
sten Auftrage von dem Minister des Innern erlassenen Propositious« Dekrets vom 12. September d. I.
vorgelegten Entwurfs einer Kreis-Ordnung auch zur Begutachtung einer ebenso vorgelegten Provinzial-
Ordnung beauftragt worden.

Indem der zweüe Ausschuß sich des ihm gewordenen Auftrages erledigt, nimmt derselbe aus seine
einleitenden Bemerkungen zu dem Bericht über den Entwurf einer Kreis-Ordnung Bezug, indem er der
Ansicht ist, daß dieselben Grundsätze, welche er bei Begutachtung der Kreis-Ordnung in seiner Mehrheit
ausgesprochen und dem hohen Landtage zur Annahme empfohlen, ebenso bei der Provinzial-Ordnung zu
Grunde gelegt werden müssen und in dem vorgelegten Entwurf auch wesentlich wirklich zu Grunde
gelegt sind. ,.. , >< i ,r .

Hiernach glaubt der Ausschuß sofort zur Spezial-Verathung der einzelnen Paragraphen des Ent<
Wurfs übergehe» und zur Vermeidung von Wiederholungen auch selbst auf die Bemcrkunge» zu den c.n.
zclnen Paragraphen des Kreis-Ordnungs-Entwurfs verweise» zu dürfen, mit der zusätzlichen Bemerkung,
daß der Entwurf dem vorigjährigcu Gutachten des Provinzial-Laudtagcs im Wesentlichenentspricht.

Zu deu 8§ 1 und 2 fand sich nichts zu bemerken. c. ^ ^
Zu § 3 wurde vorgeschlagen, die Bcstimmuuge» unter °. und °. des Entwurfs zu streichen und

folgende an deren Stelle zu setzen: «, . ,
„Aus gewählten Abgeordneten der Besitzer solcher innerhalb der Provinz gelegenen Guter,
welche einen jährlichen Rein-Ertrag von mindestens 1000 Thlr. haben."

Dieser Antrag wurde vom Ausschuß mit 10 gegen 3 Stimmen abgelehnt, die Fassung des Entwurfs
aber zu «., !>. und °. mit gleichen Stimmen unverändert angenommen.
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Die Gründe für und gegen den Antrag sind bereits im Bericht des zweitenAusschusseszu 8 2 des
Entwurfs einer Krcisorbnung erörtert, weshalb hier einfach ans jenen Bericht verwiesen wird.

Der übrige Inhalt des 8 3 wurde ohne Widerspruch cinstiinmig angenommen.
Zu 8 4 fand sich nichts zu erinnern.
8 5. Ueber den Inhalt des 8 5 entspann sich im Ausschuß eine weitläufige Erörterung, weil man

der Ansicht war, daß die Fassung desselben so generell gehalten sei, daß einzelne Bestimmungen auf das
bisher in der Nhcinprovinz bestandene Wahlvcrfahren und ganz besonders ans den Wahlmodus der Ab¬
geordneten der Landgemeinden nicht passend sein dürften. Der Ausschuß war aber einstimmig der Meinung,
daß es für die Verhältnisse der Rheinprovinz am angemessensten sei, den nach dem Gesetz vom 13. Juli
1827 bestandenen und bewährten Wahlmodus wesentlich, die Eintheilung der einzelnenWahlbezirke so wie
die Verthcilung der Zahl der Mitglieder des betreffenden Standes der Kreis-Versammlungen auf die ein¬
zelne» Wahl-Versammlungen und die Vertheilung der Zahl der zu wählenden Abgeordneten auf diese »ach
dem vor dem Erlaß der Gesetzgebungvom 11. März 1850 bestandeneu Nechtszustandvollständig und un»
verändert beizubehalten, so daß beispiclshalbcr die Wahlen der Abgeordneten der I, Kurie durch direkte
Wahlen d« sämmtliche!! Wahlberechtigten in zwei Wahlbezirken zu geschehenhaben; daß die bisher zu
Virilstimmen berechtigten Städte als gesonderte Wahlbezirke fortbestehen und ihre Abgeordneten durch die
vereinigte Versammlung des Gemeinde-Vorstandes mit der Gemeinde-Vertretung zu wählen haben; daß
für die bisher«» zu Kollektiv-Stimmen berechtigten Slädte gleichfalls die bisherigen Wahl-Verbände bei¬
behalten und die Abgeordneten von den als Wahl-Versammlung zusammentretenden städtischen Mitgliedern
der einzelnen Kreis-Versammlungen direkt gewählt werden; baß aber die Abgeordneten der Landgemeinden
ebenfalls in den bisher bestandenen nach den fünf Ncgicriingsbczirken eingetheilten Wahlbezirken, jedoch
indirekt in der Weise gewählt werden, daß die einzelnenKreis-Versammlungen eine den Verhältnissen ent¬
sprechendeAnzahl von Mitgliedern ihrer ländlichen Krcistags-Verordneten zur Wahlversammlung für die
Wahl der ländlichen Landtags-Abgcordncten durch Wahl entsenden.

Dieser für die Abgeordneten der Land-Gemeinden vorgeschlageneindirekteWahlmodus erschiendem
Ausschuß um deßhalb empfehlenswert!), um zu große Wahlversammlungen, welche offenbar bei dem Zu¬
sammentreten der sämm!liehen ländlichen Mitglieder aller Kreis-Versammlungen sich ergeben würden, zu
vermeiden und entspricht dem bisher praktischbewährt gefundenen Verfahren. Nach der einstimmigenAn¬
sicht des Ausschuffes ist aber jede verkleinernde Eintheilung der Wahlbezirke, insbesondere für die Wahlen
der Abgeordneten der Landgemeinden zu vermeiden und dürfte jedes entgegenstehendeEiperimentiren nur
zu leicht nachtheilige Folgen mit sich bringen.

Der Ausschuß glaubte diese seine nach ausführlicher Erörterung einstimmiggewonnene Ansicht in
dem Bericht aussprechen zu müssen, ohne jedoch einen bestimmten Vorschlag wegen Abänderung der Ve<
stimmungen des 8 5 zu machen und ohne eine Zusatzbcstimmungin Vorschlag zu bringen; er beantragt
einfach, zur Vermeidung von etwaigen Begriffsverwirrungen das Wort ,, kreisständische" vor Wahl-
Versammlungen zu streiche», im Ucbrigen aber den Paragraphen unverändert a»zu»chmen.

Der Ausschuß glaubte aber noch, um so weniger an dieser Stelle Spezial-Bestimmungcn für die
Nheinprovinz aufnehmen zu dürfen, als, seiner Ansicht nach, bei richtiger und den einzelnen Verhältnissen
entsprechenderAnwendung der im folgenden 8 L enthaltenen Befugnisse der Provinzial-Vcrsammlung alles
für die Provinz in Bezug auf Bildung der Wahlbezirke nnd auf die Verthcilung der Abgeordneten sowie
auf den Wahlmodus selbst Wünschcnswcrthe erreicht werden kann.

Der Ausschuß erkennt zwar unbedingt an, daß er so wenig, wie die jetzige interimistischeProvin¬
zial-Vcrsammlung, falls diese seinen Ansichten zustimmenwird, irgendwie befugt ist, durch etwaige Vor¬
schläge den Befugnissen der künftigen Provinzial-Versammlung vorzugreifen, erachtet es aber für seine
Pflicht, das von ihm als richtig und nützlich Erkannte in dem Bericht niederzulegen.

Endlich konnte der Ausschuß sich auch noch aus dem Grunde nicht bestimmenlassen, zu dem Inhalt
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des 8 5 wesentlicheAbänderungen vorzuschlagen, weil der vorgelegte Gesetz-Entwurf auf alle Provinzen
des Staates Anwendung finden soll, und wie durch die gcmcichlcuErörterungen klar gestellt ist, auch
ohne irgend eine Beeinträchtigung der Verhältnisse u»d Eigenthümlichkeiten der Nheiuprovinz, wirklich
Anwendung finden kann.

§ 6- Hierzu war nach den vorangcschickten Bemerkungen zu Z 5 nichts weiter zu erinnern.
Zu § 7 war nichts zu bemerken, indem es der Festsetzung eines Census für die zu wählenden Land«

tags-Nbgeordneten nicht bedarf, weil hierauf schon bei Feststellungder Berechtigung zur Wählbarkeit für
die Kreis-Versammlung Bedacht genommen ist.

8 8. Hinter den Worten und wird durch neue Wahlen ersetzt, wurde der Zusatz vor«
geschlagen: die zuerst Ausscheidenden werden durchs Loos bestimmt, und als zweckmäßig
angenommen.

Ein fernerer Vorschlag, das letzte Alinea des § 8 zu streichen,und an dessen Stelle folgende Ve«
stimmung zu setzen: die Prüfung der Wahlen geschieht durch die Provinzial-Versamm-
lung, wurde mit 10 gegen 2 Stimmen angenommen.

Der Ausschuß ließ sich hierbei von dem Prinzip der möglichstenWahrung seines Rechts der Auto«
nomie leiten, welches bei einer uach dem Entwurf zusammengesetztenVersammlung die Interessen des
Staates in keiner Weise gefährden kaun, dessen Entziehung aber gerade bei Prüfung der Wahlen uud
der Qualitäten seiner eigenen Mitglieder die der Provinzial-Versammlung nothwendig gebührendeAutorität
jedenfalls verletzen würde.

Z 9. Untcr Nr. 5 «u!» I,. am Schluß beantragt der Ausschuß die Worte: auf der linken Nbein-
seit c zu streichen, weil die Bildung eiucs Bezirlostraßcn-Vaufouds auch für die rechte Nhcinscitc in Aus¬
sicht gestellt uud bereits auf die Ausführung Bedacht gcnommcu ist.

Zu dcu Z§ 10 bis 17 fand sich nichts zu erinnern.
Z 18. Gegen die im 8 18 enthaltene, der Gesetzgebungvor 1850 entsprechende und erfabrungs.

mäßig gut befundene Ernennung des Vorsitzendender Provinzial-Versammlung (Landtags-Marschall) und
dessen Stellvertreters durch Seme Majestät deu König wurde im Ausschuß kein Bedenken erhoben.

Zum zweiten Alinea uud zwar besonders zu dem Satze: der Land tags-Mar schall leitet
den Geschäftsgang glaubt der Ausschuß mit 10 gegen 2 Stimmen bemerkenzu müssen, daß er unter
diesem allgemeinen Ausdruck der Leitung des Geschäftsganges auch die Ernennung der Sekretäre, des
Kanzlei-Vorstehers und die Bildung und Zusammensetzungder Ausschüsse und die Ernennung der Vor¬
sitzenden derselben als zn den Befugnissen des Landtags-Marschalls gehörend versteht.

Ein Antrag, daß die Wahl der Ausschüsse durch die Proviuzial-Versammlung geschehen solle, wurde
mit 10 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

Ein Zusatz-Antrag, daß die Erncnnuug des Landtags-Marschalls und dessen Stellvertreters wie
bisher nur aus Mitgliedern der ,. Kurie geschehen dürfe, wurde als eine unbegründete Beschränkungdes
dem Könige zustehendenErncnnungs-Nechtes mit 8 gegen 4 Stimmen abgelehnt.

Zu 8 19 war nichts zu erinnern.
Zu 8 20 wurde vorgeschlagenzur Beschlußfähigkeitder Provinzial-Versammlung statt der Anwesen¬

heit von mehr als der Hälfte der Mitglieder mindestens zwei Dritthcile derselben zu bedingen, dieser
Vorschlag aber mit 10 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

8 21. Hierzu wurde ein Zusatz beantragt, daß bei Anträgen zur Aufnahme von Gütern
in die Standschaft, der Landtag nach Kurien abzustimmen habe, der Zusatz aber mit 10
gegen 2 Stimmen abgelehnt.

8 22 wurde als ganz besonders dem Grundsatz der Interessen-Vertretung entsprechend einstimmig
unverändert angenommen.

8 23. Die Ausschließung der Oeffentlichkcit bei den Berathuugcn des Provinzial-Landtags durch
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das Gesetz wurde von einer Seite als die Autonomie desselben verletzend angesehen und deshalb die
Streichung des Paragraphen beantragt, vom Ausschuß aber mit 9 gegen 3 Stimmen abgelehnt.

Zu den 8§ 24 und 25 fand sich nichts zu erinnern.
8 26. Gegen den Inhalt dieses 8 hatte der Ausschuß zwar nichts zu bemerken; es muß aber auf

einen vermuthlichen Druckfehler aufmerksam gemacht werden, indem vorausgesctzt wird, daß es in der
zweiten Zeile statt „und der von ihm" „und der von ihr ernannten Kommissionen"heißen soll.

Zu den 88 27 und 28 war nichts zn bemerken.
8 29. Um einer möglichen Willtülir Seitens der Staatsbehörden vorzubeugen, erachtet es der

Ausschuß für angemessen,im Falle der Auflösung einer Provinzial-Vcrsammluug die Staats-Negierung zu
verpflichten, die alsdann erfordellichen Neuwahlen nicht nach Willkühr hinauszuschiebenund deshalb im
Gesetzeeine Frist, binnen welcher die Neuwahlen angeordnet werden müssen, zn bestimmen. Damit aber
die Negierung in der Anordnung derselben und durch eine zu kurze Zeitbestimmung nicht etwa behindert
werde, wurde hierzu die Frist eines vollen Jahres vorgeschlagen; so daß der letzte Satz folgender Maßen
zu fassen ist: deren Neuwahl binnen Jahresfrist anzuordnen ist.

Dieser Abändcrungs'Vorschlag wurde vom Ausschuß einstimmigangenommen.
Zu den 88 30 und 31 hatte der Ausschuß nichts zu bemerken.
Der zweite Ausschuß nach reiflicher Erwägung, empfiehlt in seiner Mehrheit dem hohen Proviuzial-

Vandtage, dem von ihm erstatteten Bericht über die Begutachtung des Entwurfs einer Provinzial-Ordnung
so wie den vorgeschlagenenAbänderungen nnd Zusätzen seine Zustimmung zu ertheilen.

Düsseldorf, den 2. October 1852.

Der zweite Ausschuß des interimistischenrheinischenProvinzial-Landtages.
C. Graf zu Stolberg, im Auftrage des Vorsitzenden. Iungbluth, Berichterstatter.
C. Savoye. Seulcn. Noegcrrath. Frhr. v. Salis-So glio. Kvllmann.

von Hacften. Puricelli.

Beschlüsse der Provinzial-Versammlung
über den

Entwurk der Kreis - Ordnung.

Unter die vom Ausschuß vorangeschickteEinleitung, so wie über die in dieser Einleitung aufgestellten
Grundsätze hat in der Plenar>Versammlung eine besondere Discussion nicht stattgefunden, nnd eben so
wenig wurden diese Grundsätze einer Abstimmung unterworfen, vielmehr wurde die General-Discussion
bis zur Berathung über den 8 2 des Entwurfs ausgesetzt, jedoch eine Abstimmung über die vom Ausschuß
ausgesprochenenallgemeinen Grundsätze nicht beliebt.

8 1 wurde dem Bericht des Ausschussesund dem Inhalt des Entwurfs, einstimmig zugestimmt.
8 2. Zu I. 1. beschloßdie Versammlung fast einstimmigdie unveränderte Annahme.
Zu l. 2. ». entschied sich dieselbe mit 37 gegen 32 Stimmen.
Zu I. 2. b. mit 39 gegen 30 Stimmen.
Zu I. 2. e. einstimmigfür unveränderte Annahme.
Der zu I. als Nr. 3 vom Ansschuß vorgeschlageneZusatz wurde einstimmig,
die Nr. lll. und ll. des Entwurfs ohne Widerspruch angenommen.
Nach crfolgter Abstimmung über Nr. I. 2. ». und l,. beschloß der Stand Landgemeinden, wegen



( 43 )

vorgeblicher Verletzung seiner Interessen, Sonderling in Theile mit 17 gegen 4 Stimmen und behielt sich
besondere Beschlußfassungvor.

8 3. Auf den nachträglichen Vorschlag des Ausschussesentschied sich die Versammlung in ihrer
Mehrheit dafür, daß den Besitzern der im Kreise gelegenen ehemals rcichsuiunillelbarcn i'andestheile eine
Vertretung durch einen zur Ausübung der Kreisstandschaftberechtigten Gutsbesitzer zu gestatten sei.

Die Nr. 1, 2 und 3 wurden unverändert angenommen.
Zu Nr. 4 erklärte sich die Versammlung in Uebereinstimmungmit dem Gutachten des Ausschusses

für die Streichung des letzten Satzes: sofern der Ehemann u. f. w.
Nr. 5 wurde unverändert, jedoch mit dem von einem Mitglied vorgeschlagenenZusatz: daß ver«

wittwete Gutsbesitzerinnen auch durch ihre großjährigen Söhne, sofern diese die im
§ 10 ausgesprochenen Eigenschaften besitzen, vertreten werden können, angenommen.

Im Uebrigen wurde der § 3 ohne Veränderung angenommen.
88 4 und 5 wurden unverändert angenommen.
8 L. Die Versammlung entschied sich einstimmigfür die Streichung der Worte: in den geeig-

netcn Fällen, lehnte dagegen in ihrer Mehrheit die vom Ausschuß vorgeschlageneAbänderung ab und
beschloß die Annahme der Fassung des Entwurfs.

Die Streichung des letzten Satzes wurde in Uebereinstimmungmit dem Vorschlage des Ausschusses
einstimmig beschlossen.

88 7 und 8 wurde» dem Gutachten des Ausschussesentgegen in der Fassung des Entwurfs unver¬
ändert angenommen.

8 9. In Uebereinstimmung mit dem Vorschlage des Ausschusseswurde der »»l Nr. 3 ». vorge¬
schlageneZusatz einstimmigund eben so der übrige Inhalt des Paragraphen unverändert angenommen.

8 10. Die Versammlung entschied sich in ihrer Mehrheit für die beiden vom Ausschußvorge¬
schlagenenZusätze.

8 11 wurde unverändert angenommen.
8 12. Beide vom Ausschuß vorgeschlageneAbänderungen wurden abgelehnt und die Fassung des

Entwurfs unverändert angenommen.
8 13. Der vom Ausschuß abgelehnte Zusatz: und Gemeinde-Versammlungen wurde von der

Mehrheit zur Annahme beschlossen, sonst aber der 8 unverändert angenommen.
Die 88 14 bis 20 wurden sämmtlichunverändert angenommen.
8 21. Die Versammlung entschied sich in ihrer Mehrheit für Ablehnung des vom Ausschußvor,

geschlagenenZusatzes und für unveränderte Annahme des Entwurfs.
8 22 wurde auf den Vorschlag eines Mitgliedes die Fassung des letzten Satzes folgendermaßenbe¬

schlossen: ist die Genehmigung der Minister des Innern und der Finanzen überhaupt so wie auch in
Beziehung u. s. w.

8 23 unverändert angenommen.
Z 24. Der im Bericht des Ausschusses ausgesprochene Grundsatzerhielt die Zustimmung der Versammlung.
Die §8 25, 20, 27 und 28 wurden unverändert angenommen.
§ 29. Die Versammlung beschloßunter nachträglicher Zustimmung des Ausschusses folgende Fas¬

sung: wenn mindestens ein Vor urtheil der Mitglieder der Kreis-Versammlung es verlangt.
8 30 unverändert.
8 31 wurde unverändert angenommen.
Das im Ausschußberichtniedergelegte Pelitum erhielt die ungetheilte Zustimmung.
Die §8 32 und 33 wurden unverändert angenommen.
8 34. Auf den Vorschlag eines Mitgliedes wurde die Streichung dieses ganzen 8 und dagegen

folgende Fassung von der Mehrheit beschlossen:
0*
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Beschwerden gegen Beschlüsse des Kreistags gehen in der Nee urs-Instanz
an die Negier ung, in weiterer an den Ober-Präsidenten und in letzter In¬
stanz an das Staats-Ministerinm. Die Ansführ.un'g der Beschlüsse wird
dadurch nicht behindert.

Die ZZ 35 bis 43 wurden unverändert angenommen.
Die Schlußbcmcrkung des Ausschusses ist zwar im Laufe der Diskussion zur Erörterung gekommen,

jedoch hat eine besondere Vcschlußnahmedarüber nicht stattgefunden.
Düsseldorf, den 8. October 1852.

Der L a n d t a g s - M a r s ch a l l: Der Berichterstatter:
Gez.. v. Waldbott-Vornhcim. Gez.: Iungbluth.

Bericht des zweiten Ausschusses des interimistischenrheinischen
Provinzial - Landtages

über den

Entwurt einer Kreis- Ordnung.

Durch das im AllerhöchstenAuftrage von dem Minister des Innern erlassenePropositionsdekret vom 12.
September d. I. wurde dem versammelten interimistischenProvinzial-Landtage mitgetheilt, des Königs
Majestät habe mittelst der durch die Gesetz - Sammlung zur öffentlichenKenntniß gebrachten Allerböchsten
Ordre vom 19. Juli d. I. befohlen, daß mit der Bildung der in der Kreis-, Bezirks- uud Prouinzial-
Ordnnna vom 11. März 1850 cmgeo-ronetenneuen Kreis- und Provinzial -Verlrelunge» nicht weücr
vorgegangen und den Kammern bei ihrem nächstenZusammentreten geeignete Vorlagen in dieser Angclc-
aenheit gemacht werden sollen.

In dem dieser AllerhöchstenOrdre vorausgegangenen, ebenfalls veröffentlichenStaats-Ministerml-
N rickt vom 17. Juni d. I. ist die Absicht ausgesprochen, unter Aufhebung, der Kreis-, Bezirks- und
Brovin'ial-Ordnung vom 11. März 1850, die'weitere Gesetzgebung anknüpfend an den Nechts-

^ nd vor dem 11. März 1850 uud mit Berücksichtigungprovinzieller Verschiedenheitenund Eigen-
lbümttchkeitenunter Mitwirknng der Provinzial - Vertretungen zn regeln.

Dieser Absicht entsprechendhat der Minister des Innern den in der letzten Session von der Ersten
Kammer berathenen jedoch nicht zum Abschluß gekommenenEntwurf einer Kreis - und Provinzial - Ord¬
nung auch dem rheinischen Provinzial-Landtagc vorgelegt und ist der zweite Ausschuß mit der vorläufige"
Prüfung und Begutachtung beauftragt worden.

Bevor der Ausschuß iu die Detail-Berathung des vorgelegten Entwurfs überging, hielt es der¬
selbe für angemessen, sich über die bauptgrundsätze einer den Eigenthümlichkeiten und den besonderen
Bedürfnissen der Rhein > Provinz entsprechendenKreis- und Provinzial > Gesetzgebnngansznsprechcn.

In Uebereinstimmungmit den diesen Gegenstand betreffenden Beschlüssen des vorjährigen interimi¬
stischen Provinzial - Landtages erkannte der Ausschuß als Haupterforderniß einer guten und dauernden
orgcmischenGesetzgebung die größ'mögliche Freiheit der einzelnen Korporalionsverbände im Staat ">
Ordnung und Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten und in der Beschränkung der Beaufsichtigung
durch den Staat ans die Verpflichtungen der einzelnen Korporationen gegen die Gesammtheit des Staates
und auf die durch die allgemeinen Gesetze und NechtsgrundsätzebestimmtenPflichten gegen den Staat ui'v
gegen Einzelne.
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Der Ausschuß erkannte ferner, daß eine in diesem Maße beanspruchteAutonomie der einzelnen
Korporationsverbändc nur alsdann für diese selbst und für diese Gesammtheit des Staates ersprießlich
und fördernd sein könne, wenn die Vertretung derselbe» aus den verschiedenenInteressen der einzelnen
Korporations-Angehörigen hervorgehe, und wenn sie von Männern ausgeübt werde, welche vermöge
ihres Besitzes von äußeren Einflüssen möglichst frei und dadurch im Stande sind, sowohl dem
Drängen der Massen als auch etwaigen Uebergriffen der Staats - Gewalten ohne Scheu und fest eutge-

gcn zu treten. „, ^ >
Diese Interessen und Garantien beruhen vornehmlichin dem Grundbesitzund der Industrie, welche

die nothweudigc» Elcmcute des Staates bilden, und welche, soll überhaupt ein gemeinnützigesGedeihen
stattfinden, in unzertrennlicher Wechselwirkungstehen müssen.

Indessen kann nicht verkannt werden, daß der Grundbesitzein so dauerhaftes und unwandelbares
Element bildet, welches den Einflüssen und Schwankungen der Zeit-Verhältnisse, der politischen und kommer«
zielten Konjunkturen, nicht in dem Maße ausgesetzt ist, wie dies bei industriellen Etablissements auch
ohne politische Konjunkturen häusig sich ereignet, daß daher namentlich dem größeren Grundbesitz, abge¬
sehen von der ibm vermöge ciues uralten uud wohlbegründeten Nechts-Zustandes beigelegtenBevorzugung,
eine seiner Stenerkraft und Sclbstständigkeit entsprechende Vertretung in den Korporations-Verbanden er¬
hallen werden müsse.

Die hier ausgesprochenen Grundsätze glaubte der Ausschuß in dem vorgelegten Entwurf, wenn
auch namentlich in Bezug auf die beanspruchte Autonomie nur mangelhaft, niedergelegt zu ftuden und
beschloß einstimmig,denselben bei der Berathung der Kreisordnung zu Grund zu legen, unter Fcsthaltung
folgender Hauptbcstimmungcn:

1. Daß einem jeden Kreis-Verbände das Recht zustehensolle, mit Rücksicht auf die obwaltenden
eigenthümlichen Verhältnisse und Zustände eiu besonderes Nrciostatnt zu errichten, mit 11 ge-
gen 1 Stimme;

2. Daß in jedem Kreise neben den gewählten Vertretern größere Grundbesitzerzur Ausübung des
Rechts der Kreis - Standsckaft ohne Wahl berechtigt sein sollen, mit 10 gegen 2 Stimmen.

In die Berathung der einzelnen §8 des Entwurfs übergehend, wurden im Anoschuß folgende

Bemerkungen gemacht: m.,s,n
8 1. Daß die Bildung neuer Kreise, so wie Veränderungen bestehender Kreis-Grenzen nach An p o-

rung der Vertretungen der betheiligtcnKrc.se und des Proviuzial-Landtages nur durch Komgl, ^"""U'ng
erfolgen solle, wurde einstimmigals Verbesserung des ursprünglichen Vorschlages, wonach nanmy
Zustimmung der betheiligten Kreis-Vertretungen erfordert wurde, anerkannt.

Zusammensetzung der Kreis-Versammlung.
8 2. Hierzu wurde vorgeschlagen, vorbehaltlich einer Bestimmung über de"W"lmodns prinzipiell

3« beschließen, daß die Kreis-Vertretung entsprechendden Bestimmungen der Art.l.l 4,

Verfassungs-Urkunde, nur ans gewählten Mitgliedern bestehen dürfe. „...,n^.,n l'andcstbeile

Diesem entgegen wurde jedoch, was die Bester der ^maw ^^wM^^^n eschnleetrifft, auf die Bestimmungen der Bundesaete von 1814 verwiese , welch als 6
die Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 nicht aufgehoben worden ,e,en , ^ ^ ,^

^"' das Rech, zur S.andschas. ohne Wahl betrifft so ^^ dieses cmf uuvor-
denklichenund wohlbegründeten Berechtigungen des großen Grundbesitzes, essen

dirung vom Staat zu seiner eigenen Erhaltung auf jede Weise angestrebt und ^fo d rt werden müsse;
es könne aber die Einräumung eines solchen Rechts um so weniger als eme Verletzung irgendeiner
Verfassungsbestimmungangesehen werden, als dadurch Standesvorrechte nicht geschaffen wurden, indem
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es einem jeden freistehe, sich den Besitz großer zur Standschaft berechtigender Guter zu verschaffen,wenn
er überhaupt die Mittel dazu besitze. Wenngleich auch der Artikel 105 der Verfassungs-Urkmidebestimme,
daß über die inneren und besonderen Angelegenheiten der Gemeinden, Kreise :c. :c. aus gewählten Ver¬
tretern bestehende Versammlungen beschließen sollen, so dürfe dennochdiese Bestimmung keineswegs so
sehr erklusiv verstanden werden, als ob dadurch jede Theilnahme an der Vertretung ohne Wahl von selbst
ausgeschlossen sei, und in ei» organischesGesetz eine entgegenstehende Bestimmung nicht dürfe aufgenommen
werden; vielmehr beweise die Bestimmung im § 08 der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850: „Außer
den gewählten Mitgliedern gehören zum Gemeinde-Rath auch diejenigen im Gemeinde-Bezirk ansässigen
Grundeigenthümer, welche die erforderlichen Eigenschaften der Gemeinde-Wähler haben (8 4) und mehr
als ein Viertel der gesammten Gemeinde-Abgabenaufbringen," das gerade Gegentheil.

Es dürfe auch hierbei nicht unbeachtet gelassen werden, daß die Gemeinde-Ordnung von 1850 von
denselben Faktoren der Gesetzgebung, ja von denselben Mitgliedern der beiden Kammern, welche die
Vcrfassungs-Urknnde berathen und beschlossen haben, berathen und beschlossen worden sei.

Der Ausschuß entschied sich hiernach mit 10 gegen 2 Stimmen für unveränderte Annahme der
Bestimmung des § 2 »»!> I. 1.

Zu 2. ». und d. wurde vorgeschlagen, an dem im Eingange ausgesprochenenPrinzip der Interessen«
Vertretung festzuhalten, und diesem entsprechend, eine bevorzugte Vertretung sowohl für den großen
Grundbesitz als auch für die Industrie, da, wo sie in größerem Maaße vorhanden sei, nicht aber das
sogenannte historische Bevorzugungs-Necht der Rittergüter wieder herzustellen.

Hieran knüpften sich folgende Anträge:
Die Nr. 2. ». und l». folgendermaaßcn abzuändern:

„Aus Besitzern solcher Güter, welche mindestens 1000 Thaler Nein-Ertrag abwerfen, mit der
Beschränkung, daß diesen auf dem Kreistage nur Stimmen bis zu einem Drittel der gesammten
Kreis-Vertretung, und im Fall deren mehr vorhanden sind, nur Kollektiv'Stimmen zustehen."

Dieser Antrag wurde mit 6 gegen 6 Stimmen durch die Stimme des Vorsitzendenverworfen.
Ein fernerer Antrag, die Stimmberechtigung der Nittergutsbesitzer auf die im Kreise wohnenden

zu beschränken,wurde mit 7 gegen 5 Stimmen abgelehnt.
Die Nr. 2. ». des Entwurfs wurde hierauf mit 8 gegen 4
und Nr. 2. I». mit 9 gegen 3 Stimmen unverändert angenommen.

Gegen eine als Nr. 3 beantragte Zusatzbestimmung
„Aus den im Kreise wohnenden Besitzern solcher umfangreichenindustriellen Etablissements, mit
denen künftig das Recht der Kreisstandschaftverbunden wird",

wurde eingewendet, daß die Interessen der Industrie durch die im Entwurf enthaltene Bestimmung der
Zulässigleit der Abstimmung nach Kurien und Ständen hinreichend gewahrt seien und daß der Begriff
von dem Umfang industrieller Etablissements ein so verschiedener, auch die Beständigkeit derselben zu
wandelbarer und schwankenderNatur sei, als daß ihnen durch die Gesetzgebungein beständiges Vertre-
tungs'Necht beigelegt werden könne. — Anderer Seils wurde diese Behauptung der zu großen Unbestän¬
digkeit bestlitten und dagegen verlangt, baß eine bloße Versprechung der künftigen Verleihung eines bevor«
zugten Stimm-Nechts für Besitzer großer industrieller Etablissements nicht genüge, daß vielmehr deren
Rechtsanspruchim Gesetzepositiv ausgesprochen werden müsse, worauf folgender Antrag gestellt wurde:
den Zusatz Nr. 3 so zu fassen:

„Aus den im Kreise wohnenden Besitzern umfangreicher industrieller Etablissements, deren Zahl
durch das Kleisstatut festzusetzen ist."

Der erstere Antrag wurde mit 7 gegen 5 Stimmen verworfen, der zweite dagegen mit 8 gegen 4
Stimmen angenommen.
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Der übrige Theil des Nr. I. so wie die Bestimmungen unter ll. und I II. wurden ohne besondere
Bemerkungen und einstimmigangenommen.

Zu 8 3 wurde im Allgemeineneine Erleichterung in der Vertretung gegen die Bestimmungen des
Entwurfs und zugleichdie Streichung des letzten Aliuea wegen Zulässigkeit der Führung von zwei Stimmen
auf dem Kreistage beantragt, insbesondere

die Nr. 3 dahin abzuändern:
Korporationen oder Stiftungen durch ein Mitglied ihres Vorstandes oder durch einen zur
Wählbarkeit zur Kreis-Versammlung berechtigten Grundbesitzer des
Kreises,

in Nr. 4 die Worte: sofern der Ehemann n. s. w. zu streichen,
Nr. 5 dahin zu ändern: selbstständige unverheiralhcte oder verwittwete Gutsbesitzerinnen durch

einen zur Wählbarkeit zur Kreis. Versammlung berechtigten Grundbesitzer
des Kreises,

im folgenden Alinea die Worte: durch einen zur Kreisstandschaft berechtigten Guts«
be sitzer und das ganze letzte Alinea zu streichen.

Die vier ersten Anträge wurden mit ll gegen 5 Stimmen abgelehnt, der letzte aber in Folge
dieser Ablehnung zurückgezogen. Hierauf wurde der ganze 8 ohne Veränderung angenommen.

Zu den Z8 4 und 5 fand der Ausschuß nichts zu bemerke».
8 6. Der Ausschuß beschloßeinstimmigdie Worte: „in den geeigneten Fällen" zu streichen,

indem er es für angemessenerachtet, daß die Vctheiligten in allen Fällen gehört werden, und schlug zur
Wahrung des Rechtes der Autonomie ebenso statt der Schlußworte des ersten Satzes des Entwurfs
folgende Fassung vor: in Uebereinstimmung mit dem Gutachten der Provinzial-
Versammlung durch Königliche Verordnung festgestellt werden.

Die Schlußbestimmuug wegen Erlaß einer besonderen Ministerin! - Instruktion hielt der Ausschuß
an dieser Stelle für überflüssig, indem am Schluß des Gesetzes eine Ausführungsbestimmunggenerell
enthalten ist, und beantragte einstimmig die Streichung des letzten Satzes.

Zu § 7. Desgleichen die Schlußworte übereinstimmendwie im § 6 abzuändern: in Ueber e»n«
stimmung mit dem Gutachten des Provinzial-Landtags durch Königliche Verordnung
entschieden.

In 8 8 ebenso das zweite Alinea abzuändern: . ,«<, K?,n
Das Statut wird nach Auhörung des Kreistags und in
Gutachten der Provinzial-Vertretung durch Königl. Verordnung festgestellt. D" ^.uß,
nach welchemvon Errichtung eines Kreis-Statuts abgesehen werden soll, ""ars ° ^ -
stimmung der Provinzial-Vertretung und der Genebm.gung ^ ^''.g'.

8 9 wurde zwischenNr. 3 und Nr. 4 folgenderZusatz beantragt: Nr. 3 «- »" 6 st ehu g
Zahl der zur Kreisstandschaft berechtigenden umfangreichen .ndustr.ene

'"'Die^An.rag wurde, als dem Beschlusse des Ausschusseszu 8 2 Nr. 2 entsprechend,angenommen.

Zu den übrige« Bestimmungen des 8 9 fand sich nichts zu beuten. ^ Juli8 10. bier,u wurde unter Bezugnahme auf die Bestimmung un -"t. 14 ,

l827, bet" die'^övilzial-Stände der Nheinprovinz, zu Nr. 1 eiu Zusatz beantragt aß « an .sch
Gutsbesitzer nur dann von dem Stimmrecht in der Kreis-Versammlung auszuschließensnen, sofern s.e
den Homa al Eid «ich. geleistet haben, welcher mit 9 gegen 3 Stimmen angenommen wmde.

Personen, welche keiner der vom Staate anerkann en chr.stltchen
Konfessionen angehören, von der Stimmberech.igung auszuschließen,wurde m.t gle.cher St.mmen-
zahl angenommen.



( 48 )

Zu dem weiteren Inhalt des 8 IN, sowie zu 8 11 war nichts zu bemerken.
Zu Z 12 wurde beantragt, entsprechendder Bestimmung der AllerhöchstenKabiuets-Ordre vom 5.

April 1836 und der Bestimmung im 8 13 Nr. 2 dieses Entwurfs, betreffend die Erfordernisse der Abge¬
ordneten für die Landgemeinden, festzusetzen, daß auch fernerhin für städtische Abgcorduete das Erfordcr-
uiß des eigenthümlichenBesitzes eines Wohnhauses beizubehalten sei.

Der Ausschuß trat diesem Antrage mit 14 gegen 2 Stimmen bei.
Ein weiterer Antrag, den Schlußsatz des 8 zu streichen,weil einmal die darin den Staatsbehörden

beigelegte Bcfugniß schon vermöge des Inhalts des 8 9 Nr. 7 den Kreis- und Provinzial-Vertretungen
zustehe, auderentheils aber auch die Einwirkung der Staatsbehörden nur auf das für deu Staat nothwen¬
dige Aufsichlsrechtbeschränktbleiben müsse, über welches aber die hier enthaltene Bestimmung hinausgehe,
wurde von dem Ausschusse einstimmigangenommen.^

Zu 8 13 unter Nr. 2 wurde beantrag», am Schlüsse zuzusetzen: die Mitglieder der Amts-, Bür¬
germeisterei- und Gemeinde- Versammlungen. Der Antrag wurde durch die Zweckmäßigkeitder möglichst
großen Ausdehnung der Anzahl der zur Wählbarkeit berechtigten Personen begründet, vom Ausschusse aber
mit 8 gegen 8 Stimmen abgelehnt, den übrigen Bestimmungen des 8 wurde einstimmig beigctrctcn.

Zu den 8Z 14 bis 20 fand sich nichts zu erinnern.
Zu 8 21 wurde beantragt, hinter den Worten und dieselben, zuzusetzen:und dieselben auf die

Gemeinden zu vertheilen, um dadurch, wie es auch unverkennbar die Absicht des Gesetz-Entwurfs ist,
bestimmt zu bezeichnen,daß die Gemeinde-Korporationen, nicht aber die einzelnen Gemeinde-Angehörigen
die Verpflichtetensind.

Dieser Zusatz wurde einstimmigangenommen.
Zu den 88 22 und 23 war nichts zu erinnern.
Zu § 24 enthielt sich der Ausschuß zwar eines positivenZusatz-Vorschlags, glaubte aber im Bericht

den Grundsatz aussprechen zu müssen, daß bei Zuschlägen zur klassifizirtenEinkommensteuerjedenfalls das
Einkommen aus dem außerhalb des Kreises bclegcncn Grundeigcnlhum außer Berechnung bleiben muß,
wenn solches anderwärts zu den Kreis- und Kommunal-Lastenherangezogen ist.

Die 83 25, 26, 27 und 28 gaben zu keinen Bemerkungen Veranlassung.

Ginberufung und Beschlüsse des Kreistags.
§ 29. Der Ausschuß sprach die Ansicht aus, daß die Befugniß des Kreistages, unter gewissenBe¬

schränkungen seine Einberufung selbst durch den Landrath veranlassen zu können, unbedenklichder Natur
der Verfassung einer solchen Korporation entspreche, glaubte aber, daß die hier ausgesprochene Beschrän¬
kung dieser Befugniß auf den Antrag von mindestens der Hälfte der Mitglieder zu weit ausgedehnt sei.

Ein hierauf gegründeter Antrag: wenn mindestens ein Drittheil der im Kreise woh¬
nenden Mitglieder der Kreis-Versammlung es verlangt, wurde mit 9 gegen 5 Stimmen
abgelehnt; dagegen aber der Antrag: wenn mindestens ein Drittheil der Mitglieder der
Kreis-Versammlung es verlangt, einstimmigangenommen.

Zu § 30 fand sich nichts zu bemerken.
8 31. Ueber den Inhalt des § hatte der Ausschuß zwar nichts zu erinnern, glaubte aber, daß es

angemessensei, an dieser Stelle den im vorigen Jahre vom Provinzial-Landtag ausgesprochenen Wunsch/
es möge den Kreisen das frühere Wahlrecht ihrer Landräthe und Krcis-Deputirten zurückgegeben werden,
zu wiederholen und die Veranlassung hierzu der Staats-Ncgierung dringend zu empfehlen, unter Bezug¬
nahme auf die im vorigjährigen Gutachten entwickeltenGründe.

Zu § 32. Hierzu wurde der Antrag gestellt, die Zusammenberufungsfrist in dringlichenFällen von
acht auf drei Tage zu ermäßigen; dieser Antrag aber mit 11 gegen 4 Stimmen verworfen.

Ein weiterer Antrag, daß es der Kreis-Versammlung freistehen solle, im Falle der Einstimmigkeit,
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auch über Gegenstände zu beschließen,welche in der Einladungs-Kurrende nicht enthalten sind, wurde mit
12 gegen 3 Stimmen verworfen, aus dem Grunde, um die Kreis-Versammlung vor übereilten Beschlüssen
möglichstzu wahren.

Zu den K8 33 bis 43 fand der Ausschuß nichts zu bemerken, vielmehr wurde der Inhalt als dem
nothwendig erforderlichen Geschäftsgang und den im Eingange ausgesprochenen Grundsätzen entspre¬
chend befunden.

Schließlich war der Ausschuß der Ansicht, in dem Berichte noch des Umstandcs Erwähnung thun
zu müssen, daß er das Verhältniß, in welchem der vorgelegte Gesetz-Entwurf und die vorgeschlagenen
Abänderungen und Zusätze zu der Vcrfassungs'Urkunde stehen, wohl in Betracht genommen habe, daß er
zwar, mit Ausnahme des zu dem § 10 vorgeschlagenenZusatzes, betreffend die Ausschließungderjenigen
Personen von der Stimmberechtigung auf den Kreistagen, welche keiner der vom Staat anerkannten christ¬
lichen Konfessionenangehören, weder in dem Entwürfe selbst, noch in den sonstigen Abänberungs« und
Znsatz-Vorschlägeneinen Widerspruch mit dem Inhalt der Verfassnngs-Urkundein seiner Mehrheit habe
erkennen können; daß er, der Ausschuß, aber auch von der Ansicht geleitet worden sei, daß der hohePro-
vinzial«i!andtag, falls er den Gutachten und Vorschlägen des Ausschussesseine Zustimmung ertheilen werde,
als berathende Versammlung sein Gutachten einfach abzugeben und der hohen Staatsregierung, falls sie
gesonnen sei, die ertheilten Gutachten in die zu erwartende Gesetzes-Vorlage aufzunehmen, anheimzugeben
habe, etwaige Widersprüche mit der Verfassnngs-Urkundeauf gesetzlichem Wege in Einklang zu bringen.

Dieser letzte Beschluß wurde mit 12 gegen 2 Stimmen gefaßt.
Der Ausschuß empfiehlt hiernach dem hohen Provinzial-Landtage, den von ihm erstatteten Gut¬

achten über den Entwurf eiuer Kreis-Orduung so wie den vorgeschlagenen Abänderungen und Zusätzen
seine Zustimmung zu ertheilen.

Düsseldorf, den 2. October 1852.

Der zweite Ausschuß des rheinischenProvinzial-Landtages.
Der Vorsitzende: N. Graf von Schaesberg. Berichterstatter: Iungbluth.

von Haeften. C. Graf zu Stolberg. Seulen. Frhr. v. Salis - Soglio»
Purizelli. Schumacher. Frhr. v. Leykam. C. Savoye. Kyllmann.

Ew. Hochwohlgeborcn beehre ich mich den Beschluß der Stände-Versammlung wegen 3. Gutachten über die
Errichtung von Taubstummenschulenan den Seminarien zu Brühl und Neuwied in AbschriftErrichtung von Taubstmn-
anlicgcnd und das Resultat der vorgenommenen Wahl der Commissionfür die Taubstummen«^?^'^"^''F""'!'"'
schulen, wofür 4 Mitglieder zu wählen, wovon 2 katholische und 2 evangelische, wie folgt
ganz ergebenst mitzutheilen.

Es wurden gewählt:
1) der Abgeordnete v. Haeften;
2) der Abgeordnete v. Müller;
3) der Abgeordnete Iungbluth;
4) der Abgeordnete Schult.

Düsseldorf, den 12. August 1852.
Der Landtags-Marschall.

An
bln Königlichen Landtags-Cmmmssar
Ober - Präsident.'!, der Nhcinprovinz

Herrn von Kleisl-Rctzow
HochN'vhlgeboren.
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Beschluß des Provwzial-Landtags.

Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen:
In Erwägung, daß das Bedürfniß zur Vermehrung und Verbesserung der Taubstummen- Unter-

richts-Anstaltcn nicht verkannt werden kann.
Daß auch die Verbindung dieser Anstalten mit den Schullchrer - Seminarien als die zweckmäßigste

zu erachten ist.
Daß aber die in der Denkschrift ausgesprochene Absicht die Mittel zu gleichen Theilen auf die

katholischenund evangelischenAnstalten zu vertheilen schon aus dem Grunde unrichtig erscheint, weil die
Zahl der aufzunehmcnoen Zöglinge nur dem Verhältniß der katholische»zu der evangelischen Bevölkerung
etwa 3 zu 1 entspreche,, kann.

Daß demnachaußer den bei einer jeden Anstalt erforderlichen allgemeinen Mitteln als:
1) für zwei Lehrer...........«00 Thaler;
2) für Unterricht in weiblichen Handarbeiten ... 40 „
3) für Unterrichtsmittel.........50 „
4) für Utcnsilien............50 „
5) für Heizung und Beleuchtung der Lchrzimmcr . 50 „
0) für Bureau kosten ...........20 „
7) für Baukosten........... . 50 „

Zusammen . 860 Thaler,
welche zu gleichenTheilen zu vertheilen sind, der übrige Theil der 4000 Thaler »ll 3040 Thaler nur
nach dem Verhältniß der Kopfzahl der alljährlich vorhandenen katholischen und evangelischenZöglinge
zur Vertheilung kommen muß.

Aus diesen Gründen und unter dem Beding der Erfüllung des vorhin festgestellten Vertheilungs-
Maaßstabes bewilligt der Rheinische Provinzial-Landtag die zur Errichtung und Verbesserung der Taub«
stummewLehr-Anstaltcnnach der ministeriellen Denkschrift erforderlichenGeldmittel im Betrage von 4000 Thlr.

Da sowohl aus der Denkschrift wie aus den Mittheilungen einzelner Mitglieder hervorgeht, daß
das der Stadt Eölu im Jahre 1845 zum Zwecke der Einrichtung einer Taubstummcn-Unterrichts-Anstalt
aus Provinzial.Fonds zugekommeneCapital von 18000 Thaler nur zum Besten der Stadtgemeinde Cöln
verwendet worden ist und noch immer verwendet wird, indem die dortige Anstalt als eine städtische Privat-
Anstalt betrachtetund auswärtigen, der Provinz angehörigen taubstummenKindern der Zutritt verweigert wird.

Da auch, wie bereits in der Denkschrift richtig ausgeführt ist, ein nachhaltiger uud von allen
Gemeinden gleichmäßig zu leistender Zuschuß aus dem Polizei-Strafgclder-Fonds nicht gesichertist, viel¬
mehr schon lnsheran die meisten Städte ihren Antheil an den Polizei-Strafgeldern an sich genommen
haben und fast ausschließlichnur die Zuschüsseder Landgemeindendem Taubstummen- Unterrichts-Fonds
verblieben sind:

so beschließt der Rheinische Provinzial-Landtag:
daß noch im Laufe der gegenwärtigen Session eine aus vier Mitgliedern bestehendeständische
Eommissiongewählt werde, welche durch Vermittelung und in Verbindung mit dem Königl.
Laudtags-Commissarius alle in Bezug auf die Verwendung der zum Unterricht von Taub¬
stummen bestimmtenFonds bezügliche Angelegenheiten zu untersuchen und über die künftige
Verwendung mit besondererRücksicht auf die vorhandenen Bedürfnisse dem nächsten Provinzial-
Landtage Bericht zu erstatten hat.

Dieser Antrag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.
Der Landtags- Marschall.
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Adressen, die standischen Petitionen betreffend.

s'' Aufhebungher Be- sH
.' °"ku»g des Auftretens ^)n

Allerdurchlauchtigster, König!
slllergnädigster König und Herr!

^"«»ruugdes Auftretens ^)n dem Bewußtsein eine unabweisbare Pflicht zu erfüllen, glauben die zum Provinzial-
^Mscher Miss,o„ä,.e.so- Landtageversammelten treu gehorsamstenStände ihre Thätigkeit damit beginnen zu müssen, daß
^s«^,^'°^ ^ ^ sie vor den Thron Euer Königlichen Majestät eine Bitte niederlegen, deren Gewährung in
^°» al,?!^^"^ den Herzen von Millionen Euer Majestät Unterthanen eine schwere Besorgnis) verscheuchenu^uieteu B>!d»»as: ^ ^, . , ^, „ ^ , ,. ^

e» nnd der Nieder- und freudige Dankbarkeit an die Stelle setzen wurde.
^""g der Jesuiten in Diese unterthänige Bitte bezieht sich auf die von Euer Majestät Negierung in neuester
"5"te» uud der Nieder- "nd freudige Dankbarkeit an die Stelle setzen würde

^"''eu. Zeit der katholischenKirche gegenüber getroffenen Maaßnahmcn.
Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die tiefen Schäden der Zeit nur im Christenthume ihre

Heilung finden können, ja daß alle bürgerliche Ordnung nur dann als dauernd gesichert erachtet werden
kann, wenn sie in einem lebendigen religiösen Glauben wurzelt, habe» alle diejenigen, welchen eine solche
Sicherung am Herzen liegt, auf das Freudigste die durch die Verfassung gewährte Kirchcnfrcihcitbegrüßt,
in der sie das sicherste Unterpfand für das einträchtigeZusammenwirken der verschiedenen Confessionenund
damit auch für die Stärke und Größe des Vaterlandes erkannten. Auch der politische Friede ist nur durch
ehrlich gewährte Gleichheit der Rechte der christlichen Confessionenzu erreichen, von welchen jeder Theil
seine heiligsten Interessen vollkommen gesichert wissen muß, damit beide trotz des Glaubens nach Außen
hin fest zusammenhalten.

Den von der Freigebung der Kirche gehegten Erwartungen haben auch die thatsächlichen Ergebnisse
bereits zum großen Theile entsprochen; vom edelstenWetteifer beseelt trachteten die verschiedenenConfes¬
sionen, jede in ihrer Weise, den freigegebenen Boden urbar zu machen uud die verirrten Geister auf die
Bahn der Wahrheit und der Pflicht zurückzuführen. Die katholischeKirche säumte ihrer Seits nicht, sich
derjenigen Mittel zu bedienen, welchevon jeher als die wirksamstenzu jenem Zwecke sich erwiesen hatten,
insbesondere der religiösen Orden, in deren Leben und Wirken nach katholischerAnschauungder kirchliche
Geist seine schönsten Blüthen entfaltet. Während die Einen durch Werke der Barmherzigkeit den Physisch
Bedrängten Hilfe brachten, spendeten Andere das Brod des höheren Lebens. Wie scharf auch das Wirken
der Ordens.Missionäre überwacht ward, selbst bereu erbittertsten Gegnern ist es nicht gelungen, einen
Makel auf dasselbe zu bringen, Tausende von Andcrsglaubcnden geben ihnen vielmehr das Zeugniß, daß
sie die Kraft ihres Wortes nur zur Belebung der Gottesfurcht, der Nächstenliebe, der Achtung kirchlicher
und staatlicher Autorität, der Disziplin und der Sclbstvcrläugnung geltend gemacht, daß sie namentlich
niemals durch Polemik verletzt oder in irgend einer Weise den gemeinen Frieden und die öffentliche Wohl¬
fahrt gestört hätten. Sie haben vielmehr den confessionellen Frieden befestigtund dazu beigetragen, manche
Vorurthcile gegen die katholische Kirche und deren Institutionen zu beseitigen. So hat sich der Einfluß
der Missionäre überall als ein segensreichererwiesen, während der Arm der Gerechtigkeitdieienigcn, welche
sich gegen das Gesetz verfehlt haben würden, leicht erreichentonnte.

Unter solchen Umständenmußte der Erlaß der Ministerien der geistlichen Angelegenheiten und des
Innern vom 22. Mai d. I., wodurch das Auftreten von Missionären in katholischenGemeinden, die
in evangelischenProvinzen zerstreut liege», untersagt wird und zwar, wie es in dem betreffenden Erlasse

7*
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heißt, wegen des nahe liegenden Verdachtes, daß die Missionäre andere Zwecke als eine Einwirkung auf
diese Gemeinden verfolgten, nothwendig großes Befremden erregen. Hiernach sollte also grade denjenigen
Katholiken, welche der Erfrischung ihres Glaubens und der Befestigung in demselben am meistenbedürftig
zu sein Pflegen, eines der wirksamstenMittel hierzu abgeschnittenwerden.

Es widerstreitet aber dem Grundsatze der Parität, die Pflege des protestantischenElements in den
mitten in den katholischenBevölkerungen zerstreut liegenden evangelischenGemeinden durch außerordent¬
liche kirchliche Mittel zu fördern und die Pflege des katholischenElements rücksichtlich der mitten in evan-
qelischen Bevölkerungen zerstreut liegenden katholischen Gemeinden zu verkümmern. Die Beurtheilung,
ob und in welchen Gegenden Missionen zur Auffrischung des kirchlichen Lebens, Noth thue, steht aber
einzig und allein den einzelnen Diözcsan-Vischöfcn zu und in dieser Beziehung muß jede Hinderung als
ein Eingriff in die Rechte der Kirche erscheinen,so wie es auch der Negierung nicht zusteht, die katholische
Kirche durch Anwendung der weltlichen Macht zu schwächen. Von bedenklicher Zwietracht, die aus Ver-
anlassnng der Missionen ausgebrochcu wäre, worauf die königlichenMinisterien an dem Schlüsse ihres Er¬
lasses als eine Vesorgniß hinweisen, ist bis dahin nichts laut geworden. - Aufregung mögen sie allerdings
hervorgebracht haben, aber gewiß nur in den Reihen der verneinenden Geister, denen jede christliche Le«
vensrcgung ein Aergerniß bietet. So erklärt es sich dann, daß schon die gedachteMaßregel vielfach zu
der Annahme führte, der christliche Aufschwungdes religiösen Gefühles und Lebens unter den Katholiken
werde Seitens gewisser Behörden mit Ungunst angesehen. Nur zu bald sollte dieser Befürchtung eine Be¬
stätigung in dem neuerlichen Erlasse der Königlichen Ministerien vom 1L. Juli d. I. zu Theil werden,
welcher den Besuch von Jesuiten-Anstalten, insbesondere die Bildung katholischerGeistlichenin dem deut¬
schen Eollcgium zu Rom untersagt, sowie den Jesuiten und allen ausländischen Geistlichen, welche in Ie-
suitcn-Aüstalteu studirt haben, das Recht der Niederlassung in Preußen entzieht.

Das königliche Ministerium gründet diese Verordnungen auf bereits von des HöchstseligcnKönigs
Majestät erlassene Bestimmungen, worunter wohl nur die beiden niemals publicirtcn Cabinets-Ordres aus
den Jahren 1827 und 1828 (die erstere vom 2L. September 1827) verstanden sein können. Diese be-
stimmen, daß

«.) Niemand ohne besondere Staats-Erlaubniß im 6»Nez;i" sso.>u,»uiea ober der Propaganda studiren,
1>) daß wer dies dennoch ohne Erlaubniß thue, zu geistlichen Aemtern die Staatsgcnehmigung nie

erhalten solle.
Nachdem aber der Artikel 18 der Verfassung dem Staate das Vestätigungsrecht zu geistlichen

Aemtern ausdrücklichentzogen hat, sind die Erschwerungen der frühern Cabinets-Ordres wirkungslos ge¬
worden wie dies auch unterm 25. Februar 1851 vom Eultus-Ministerium anerkannt worden ist. In die¬
sen, Neseripte heißt es wörtlich wie folgt:

Die früheren polizeilichen Bestimmungen über das Verhalten der Behörde in Betreff auslän¬
discher katholischer Geistlichen, welche innerhalb des preußischen Staates geistliche Functionen
zur Aushilfe in der Seclsorge ausüben, oder solcher inländischer Geistlichen, welche im Aus¬
lande studirt, oder die geistliche»Weihen empfangen haben und im Inlandc angestellt werden,
können bei dem jetzt bestehendenVerhältnisse von Kirche und Staat zu einander nicht mehr in
dem früheren Umfange maaßgebend sein. Nach den Bestimmungen der Vcrfassungs-Urkunde,
welche der evangelischenund katholischenKirche, sowie jeder andern Rcligions-Gesellschaft die
selbstständigeOrdnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten überläßt und das früher vom
Staate ausgeübte Vestätigungsrecht geistlicherStellen aufgehoben hat, liegt es nicht mehr "'
den Befugnissen der Staatsgewalt, einem katholischenGeistlichen, welcher sich im Besitze des
preußische» Staatsbürgerrechtcs befindet, von der Aufnahme in den Curat-Clerus und von der
Berufung zu geistlichen Aemtern bloß deshalb auszuschließen, weil derselbe ausländische B'l-
dungs-Anstalten besucht, oder im Auslande die geistlichen Weihen empfangen hat."
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So stehen die beiden Ministcrial-Erlasse vom 25. Februar 1851 und 16. Juli 1852 in unversöhn¬
lichem Widersprüche. Könnte mau aber auch ungeachtet der inzwischenvöllig veränderten Lage der Ver¬
hältnisse und der in der Mitte liegendenVcrfassuugs-Urkundeauf die nie publizirten Cabinets-Ordres von
1827 und 1828 zurückgehen,so ist der Erlaß vom 16. Juli dennochungerechtfertigt, indem er viel weiter
geht als diese und an die Stelle Allerhöchst normirter Verwarnung den Verlust des Staatsbür-
gerrcchts und an die Stelle der Bedingung vorgängiger Staats - Erlaubuiß das Verbot des
Besuches setzt, somit auch eine Verletzung der Religionsfreiheit enthält.

Daß die Königlichen Ministerien in dem Erlasse vom 16. Juli c. viel weiter gehen, als die in
dieser Materie crgangcneu Allerhöchsten Bestimmungen, beweiset insbesondere, auch das sich auf eine Ver¬
fügung des Königlichen Ministeriums der geistliche!, Angelegenheiten vom 28. September 1827 stützende
Nescript des Herrn Ober-Präsidenten von In gers leben vom 18. Oktober 1827, wonach der Besuch
des 6u!Il!L'ii l>erull»>il:l zu Rom nicht ferner zu begünstigen ist und Pässe dazu in jedem einzelnen Falle
nur nach vorheriger Anfrage bei dem gedachten Königlichen Ministerium und nach eingeholterGenehmigung
desselben an solche juuge Leute gegeben werden sollen, die ihre Gymnasialstudicn zurückgelegthaben, we¬
gen der Reisekostengedeckt und mit guten Zeugnissender Bischöfeversehen sind. Es soll ihnen auch be¬
deutet werden, daß ihnen nach den Gesetzendes Staates nicht nachgelassenwerden könne, in Rom die
Weihe zu empfangen, sondern daß sie, wenn sie auf Anstellung in ihrem Vaterlande hoffen, nach ihrer
Rückkunftaus Rom sich einer Prüfung bei der bischöflichen Behörde unterwerfen müssen,von deren Aus-
gang es alsdann abhängen werde, ob sie zum geistlichen Stande zugelassenwerden können. Obgleich wie
aus vorstehendem Rcscripte hervorgeht, die Annahme der Priesterweihe außerhalb des Staates völlig un¬
tersagt war, während der Besuch römischer Studien-Anstalten nur nicht begünstigt werden sollte, so belegte
die unter dem 23. Dezember 1845, mithin zu einer Zeit, wo das Niederlassnngs-Gcsetzvon, 31. Dezem¬
ber 1842 schon publicirt war, erlassene Allerhöchste Cabinets'Ordre (Gesetzs. von 1846) diese Annahme
der Weihe doch nur mit der Nicht-Ertheilung der Staats-Genehmigung zu geistlichenAemtern, nicht aber
mit der Entziehung des Staatsbürger-Rechts.

Was das Verbot der Niederlassung auswärtiger Jesuiten und auf Jesuiten-Anstalten gebildeter
Geistlichenbetrifft, so weist das Gesetz vom 31. Dezember 1842 die Bcfugniß zur Ertheilung des Hei-
mathsrechtes für Auswärtige den Negierungen zu und stellt in, § 7 die Bedingungen fest, unter welchen
es ertheilt werden kann. In diesem § ist aber keine Bedingung enthalten, welche die von den Königlichen
Ministerien ausgeschlossenenJesuiten, als solche nicht erfüllen könnten; während der ministerielleErlaß
ganzen Kathcgorien durch eine durchaus ungerechtfertigtePrävcntiv-Bestimmung die Erlaubniß zur Nieder¬
lassung versagt und dadurch nicht einzelne Individuen als Ausländer und als solche, sondern Augehörige
der katholischenKirche grade deshalb trifft, weil sie einem von der Kirche anerkannten Orden angehören,
oder in einer bestimmtenWeise studirt haben. So wird das Gesetz von, 31. Dezember 1842 in eine be¬
sondere spezifische Beziehung auf kirchliche Erziehungs- und Unterrichts-Anstalten gebracht, wozn der Inhalt
des besagten Gesetzes durchaus keinen Anhalt gewährt. Aber der Erlaß vom 16. Inli widerstreitet auch
den Bestimmungen der Verfassnngs-Urkunde, eS verletzt derselbe in direktesterWeise die Artikel 12 und 15
des Grundgesetzes, insbesondere die Bestimmungen des letzt gedachtenArtikels, zufolge welchendie evan¬
gelische und römisch-katholische Kirche ihre Angelegenheiten selbstständigzu ordnen berechtigt sind. Daß
die Regelung des Bildungsganges der Candidatcu des katholischen Priesterthumes und der Bedingungen
ihrer kirchlichen Anstellungsfähigkeitwesentlichkirchliche Angelegenheilensind, wird Niemand im Ernste be¬
zweifeln. Mit solcher Evidenz ergiebt sich dies aus der Natur der Sache.

Nach den, katholischenGlaubcns-Vckenntnisse ist Rom die Lehrerin aller übrigen Kirchen, die oberste
büterin der gemeinsamenHeilswcihrhciten. Denjenigen, die sich zum katholischenPriestcrstanbe vorbilden
wollen, verbieten, daß sie solches in der Hauptstadt der katholischen Welt, an der Quelle katholischer Wahr¬
heit, zu den Füßen des sichtbarenOberhauptes der Kirche thuen, ohne daß auch nur ein Tchcingrund für
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ein solchesVerbot angefühlt wird, während den Candidaten der evangelischenTheologie der Besuch aller
protestantischenBildungs-Anstaltcn oes Auslandes erlaubt ist, — ist eine schwere Beeinträchtigung der
freigegebenen Beziehungen zu dem Mittelpunkte der katholischenKirche, eine Maaßregel, welche eine Be-
leidigung des Oberhauptes der katholischenKirche in sich schließtund das Gefühl der Katholiken im In«
«ersten verletzen muß.

Dieses Verbot involvirt endlicheinen Eingriff in die Privatrechte preußischer Staatsbürger, indem
es unbemittelten Studenten der Theologie die im Vatcrlande ohnehin beschränktenMittel zu ihrer gedie¬
genen Ausbildung in dem von Deutschen für deutsche Katholiken gestifteten Oolto^iun, sseim,»«,!:»!» ent¬
zieht, während jedem Mitgliede der Kirche das Recht zur vollständigenTheilnahme an allen von der Kirche
zum Vortheil ihrer Glieder bestelltenAnstalten zusteht. Uebcrhaupt könnte ein solches durch Nichts gerecht¬
fertigtes Verbot leicht den Glauben hervorrufen, die Negierung gehe auf Förderung des Indifferenlismus
und auf Unterdrückungder katholischen Lehren aus.

Insbesondere muß es auffallen, daß die Königlichen Ministerien in ihrer Tendenz die Wirksamkeit
der Orden zu beschränken,zunächstgrade gegen den Jesuiten-Orden Maaßregeln ergriffen haben, welche
fast einem Verbote desselben in Preußen gleichkommen. Schon der Umstand, daß die Vertreibung und wo
möglich die Vernichtung der Jesuiten das gemeinsame Losungswort aller Revolutionäre ist und fast zu
einer jeden staatlichen Umwälzung das erste Signal gegeben hat, wäre wohl allein geeignet gewesen, einer
conservativen Negierung das Vorgehen gegen diesen Orden als bedenklich erscheinenzu lassen. Die Er¬
fahrung hat überdies)aber auch positiv gezeigt, daß die Jesuiten-Missionen vorzugsweise die Befestigung
aller Bande, welchedie bürgerliche und staatlicheOrdnung zusammenhalten, sich angelegen sein lassen uud
zwar mit dem erfreulichstenErfolge. Es ist daher ein undankbares, ungerechtesVerfahren, welches gegen
den Jesuiten-Orden, bei dessen allgemein anerkannter hoher Verdicnstlichkeitangewendet wird.

Treu gehorsamste Stände vermögen nach Allem diesem in der fraglichen Maaßregel nur einen
Mißbrauch der Polizei-Gewalt der Minister, eine Beeinträchtigung der verfassungsmäßige» Sclbstständig-
teit der katholischenKirche, sowie eine empfindlicheVerletzung der religiösen Gefühle einer großen Anzahl
Eurer Königlichen Majestät getreuer Unterthanen zu erkennen. An dem Schutze des religiösen Gefühls
hängt aber der Friede des Daseins. Mit Schmerz leihen wir unseren Gefühlen Worte, es drängt uus
aber dazu die feste Ueberzeugung, daß der Weg, ans welchen das Ministerium ueucrdings sich begeben, z»
den ernstlichstenConflicten auf dem kirchlichen Gebiete hin führt, zu Conflieten, welchedie Interessen des
Vaterlandes gefährden und deren Folgen voraussichtlichdie bellageuowcrthesteu sein würden.

Zur Abwendung solcher Folgen haben wir als Euer Königlichen Majestät treue Unterthanen um
so freimüthiger die Stimme erheben zu müssengeglaubt, als Euer Königliche Majestät so oft und so glän¬
zend bewiesen haben, wie nahe AllerhöchstIhrem Königlichen Herzen die gedeihliche Entwickelung des
kirchlichen Lebens liegt und wie Allerhöchst Dieselben vor Allem die Eintracht zwischen den verschiedenen
christlichen Confessionen, welche unter Allerhöchst Deren Seeplcr neben einander bestehen, zu erhalten
bemüht sind.

Vertrauensvoll sehen die treu gehorsamstenStände, welche in ihrem erhabenen Monarchen nicht
bloß die von Gott eingesetzte Obrigkeit, der sie vflichtmäßigcnGehorsam schulden, sondern so gerne zu¬
gleich den Schirmherr» ihrer höchstenund heiligsten Interesse» ehren, der Allerhöchsten Entschließungentgegen:

daß Euer Königliche Majestät Allergnädigst geruhen mögen, zu befehlen, daß den vorstehend
namhaft gemachte!! Beschwerden baldige Abhilfe gewährt uud der katholischenso wie der evan¬
gelischenKirche die verfassungsmäßige Freiheit und Sclbstständigkeit in Regelung ihrer kirch¬
lichen A»gelege»heilcn mwertummerl belassenwerde.

Wir ersterbe»
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rhcmprovinz.
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An Gemäßheit des § 21 der Gcschäfts-Ordnung hat die Plenar - Versammlung genehmigt, daß das
Minoritäts-Gutachte» in einem Scparat-Votum betreffend: die Petition wegen Aufhebung der Beschrän¬
kung in Ausbildung katholischerGeistliche»der Adresse an Seine Majestät den König beigefügt werde.

Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich dasselbe in dreifacher Ausfertigung in den Anlagen ganz
ergebenstzu übersenden.

Düsseldorf, den 1. Dctober 1852.

An
den KönisslichenLandtags - Couüiussar
Obcr-Präsidcnten der Rhcinprvumz
Herrn von Kleist-Netzow

Hochwechlqeboren
hier.

Der Lan dtags - M c, r schall,
gez. v. Waldbott-VVruheim.

^)ie unterzeichnetenMitglieder der interimistischenProvinziell»Vertretung der Rhcinprovinz sehen sich
in Folge des Beschlussesdieser Versammlung eine Adresse an des Königs Majestät zu erlassen, wonach
Allerhöchstdicselben um Aufhebung der Erlasse der Herren Minister der geistlichen :c. Angelegenheitenund
des Innern vom 22. Mai und 18. Juli c. gebeten werden, veranlaßt, ihre entgegenstehendeAnsicht in
Folgendem zu begründen uud zum Protokoll zu geben.

I. Die Compctenz der Versammlung anlangend.

In Erwägung, daß nach § 49 des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzial-Stände für die
Nheinprovinz vom 27. März 1824, Bitten und Beschwerdender Stände nur aus dem besonderen Interesse
der Provinz und ihren einzelnen Theilen hervorgehen können.

In Erwägung, daß die ministeriellen Erlasse vom 22. Mai und 16. Juli c. allgemeine Maaßregeln
der Staatsverwaltung umfassen.

In Erwägung, daß die Einmischung in derartige generelleMaaßnahmen des Gouvernements weder
zu den Befugnissen noch zu den Pflichten der Provinzial-Vertrctung gehört.

In Erwägung, daß es vielmehr füglich den Kirchenbehördenvorzubehalten ist, jeder wirklichenoder
vermeintlichen Verkümmerung oder Verletzung der Rechte der Kirche auf ressortmäßigem Wege entgegen
zu treten.

In Erwägung, daß aber grade der Austrag der vorliegenden Angelegenheitum so mehr den kom¬
petenten Behörden überlassen bleiben muß, weil die Lösung derselben um so leichter und friedlicher ge¬
schehen wird, je weniger unbefugte Einmischungenerfolgen.

Daß endlich auch die Competenz der interimistischenProvinzial - Vertretung durch den Artikel 32
der Verfassungs-Urkundenicht begründet werden kann, indem die Versammlung das in der Verfassung
gewährte Petitionsrecht selbstredendnur innerhalb der ihr im § 49 des bezogenen organischen Gesetzes
vom 27. März 1824 angewiesenen Grenzen auszuüben befugt ist.

II. Die Sache selbst betreffend.
In Erwägung, daß der ministerielle Erlaß vom 1L. Juli c. auf eine Allerhöchste Cabinets.Ordre

vom Jahre 1827 sich gründet, wonach Studenten der Theologie das Studium im «l,Il>l>!'lw ^.i«»»^«,,,
zu Rom oder auch der dortigen I»rc»iil,ss»nlln, oder auch Anstalten, welche von Jesuiten geleitet werde»,
ohne vorgängige Erlaubniß nicht gestattet werden soll.

Daß diese den betreffenden weltlichen und geistlichen Behörden zur Zeit mitgetheilte Allerhöchste
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Königliche Verordnung, deren allgemeine Publikation es als einer speziellen Verwaltungs-Maaßregel nicht
bedürfte, noch Jetzt in voller Kraft besteht und durch kein späteres Gesetz aufgehoben worden ist.

Daß ebenso auch das Gouvernement aus staatspolizcilichcnRücksichten, sowie aus dem ihm zustehen¬
den und durch die Verfassung nicht alterirten Nechte der Oberaufsicht unzweifelhaft die Befugnis) hat,
sowohl jedem Ausländer ohne Unterschieddie Niederlassung in Preußen zu verweigern, als auch geistliche
Missionen da zu verbieten, wo von irgend einer Seite und irgendwie die Erhaltung des religiösen Frie¬
dens und überhaupt das Gesammtwohl des Staates gefährdet erscheint.

Daß hiernach eine Beschränkung oder gar Verletzung der den Confcssionen in der Verfassung
zugestandenen Nechte und Freiheiten nicht gefunden werden kann.

Aus diesen Gründen
können die Unterzeichnetenweder die Competenz der interimistischenProvinzial-Vertrctung zur Erlassung
der fraglichen Adresse anerkennen, noch dem Inhalt derselben beipflichten, und sehen sich genöthigt, ihre
abweichendeAnsicht Seiner Majestät dem Könige in einer besondernAdresse allcruntcrthänigst vorzutragen.

Düsseldorf, den 28. September 1852.
gez. von Haften, gez. H. Smidt,
„ Freiherr von Plettenbcrg, „ von Buggenhagen,
„ Kiltz, „ G. Kyllmann,
„ P. Hunzinger, „ Trütschler,
„ V. Wagner, „ vanderBeeck,
„ C. Nohl, „ Wm. von Eynern,
„ von Müller, „ Wilh. Goßlich,
„ Friede. Häger, „ W. Merkens.
„ W. Vudde.

AUerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Gnädigster König und Herr!

2. Die Wiederbewal- A,^ Königlichen Majestät erlauben sich die treu gehorsamstenStände der Nheinprovinz
dm,g der Eifel mid andererh. ^ allcruntcrthänigst eine Bitte vorzulegen, durch deren Gewährung das Loos einer
GebilgsgegeüdeüderNbc»!-? ? ^.^. . ^ »^. - .> - , ^ , ^ ,. < ^ ^^' bedeutenden Einwohnerschaft der Provinz, welche nch gegenwärtig m emer sehr druckenden

Lage befindet, nachhaltig in eine ferne Zukunft gesichert werde» könnte.
Sie betrifft die Verbesserung der Boden-Cultur des ausgedehnten Gebirgsstriches, welcher die

Eifel genannt wird, und einen großen Theil der Negierungs-Vezirke Trier, Aachen und Cob lenz
einnimmt. Hier befinden sich in runden Zahlen ausgedrückt 300,000 Morgen ödes Land, 322,000 Morgen
Wild- und Schiffelland, welches fast jeder Cultur und Benutzung entbehrt.

Die Melioration dieses Striches ist in den letzten Jahren vielseitig der Gegenstand der Unter¬
suchung und des Studiums der Landesbehörden und einsichtigerLandwirthe gewesen.

Es steht fest, daß der größte Theil dieses unbenutzten Landes nach den Verhältnissen des Bodens
und des Klimas zur ergiebigen Wald-Cultur vollkommengeeignet ist, und daß selbst ein kleinerer Theil
in Berieselungs-Wiesen umgeschaffcnwerden kann. Historisch ist es umständlich nachgewiesen, daß die
Verhältnisse der Boden-Cultur in früheren Zeiten in der Eifel viel glänzender waren, als sie jetzt sind,
daß die Höhen mit den schönstenWaldungen prangten, die Viehzuchtreichlich in den Thälern verbreitet war.

Durch die Ungunst der später eingetretenen Verhältnisse, durch Kriege, Geldnoth, schlechte Aufsicht
und Verwaltung der Waldungen, zum Theil auch durch das Vorschreitcn der Industrie, der Fabriken, des
Berg- und Hüttenwesens und den dadurch veranlaßten gesteigertenBedarf an Vrenn-Material sind die
Waldungen nach und nach gefallen und ausgerodet worden. Die physischen Gründe, warum durch diese
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Entwaldung der Boden sich bedeutend verschlechterthat, sind ebenso vollständig ermittelt, als die Gewiß¬
heit, ihn durch neue Wald- und Wiesen-Anlagen wieder verbessern zu können. Die Ueberschwemmungcn
der kleineren Flüsse und Bäche, welche jetzt von Zeit zu Zeit gewaltige Verheerungen anrichten, waren
früher viel seltenere Erscheinungen. Die Wiederbelebung der alten Vegetation würde die fließenden
Wasser zu ihrer ursprünglichen Einschränkung zurückführen. Durch die Entwaldung hat sich das Klima
bedeutend verschlechtert. Die dichten Nebel des hohen Venns bei Montjoie dringen jetzt zeitweilig bis
nach Aachen vor, verderben dort die Cultur der Vaumfrüchte und Gemüse, während sonst in dieser Gegend
und in andern glücklich situirtcn Thälern der Weinbau mit Erfolg betrieben ward.

So hat sich denn aus den vorgenommenen Untersuchungenergeben, daß die allmählige Wiedcrbe-
waldung der Hochebenenund der Vcrghänge der Eifel und die Anlagen von Nicscl-Wicscn in den dafür
geeigneten Gegenden dieses Gebietes ein dringendes Bedürfniß der Landcswohlfahrt sei, dessen Befrie¬
digung so rasch herbeigeführt werden muß, als irgend thunlich, wenn nicht durch die Lässigkeit das Uebel
größer werden soll.

Die Ocden der Eifel sind zum bei weitem größten Theile ungcthcilt in den Händen der Gemeinden,
ein kleinerer Theil vorzüglich im Negicrungs - Bezirke Trier befindet sich ebenfalls ungctheilt im Besitze
mehrerer Mitcigcnthümcr unter dem Namen: „Erbschaften, Markgenossenschaftenund Gehöfcschaften;"
der allerklcinste Theil dagegen ist räumlich abgegrenztes Privat-Eigenthum.

Die Provinzial-Behörden sowohl als Euer Königlichen Majestät treu gehorsamsten Stände der
Nheinprovinz haben alle Mittel, welche zur Erreichung dieses Zweckes führen können, genau und um¬
ständlich geprüft und erwogen.

Es hat sich dadurch ergeben, daß sich in dieser Beziehung allein auf das Gemeinde-Eigenthum ein
Einfluß ausüben läßt, welcher von glücklichem Erfolg sein würde, und hierdurch wäre das Größte und
Meiste erreicht. Für die Durchführung der Sache liegt die größte Schwierigkeit in der großen Armuth
der Eifel-Vewohncr und namentlich in dem Umstände, daß die Gemeinden zum großen Theile noch armer
als die Privaten sind und daher kann nur allein mit bedeutenden Vorschüssenaus der Staatskasse der
Zweck erreicht werden. .

Die treu gehorsamsten Stände der Nheinprovinz stellen daher an Euer KöniglichenMajestät die
Allcrunterthäuigste Bitte: .^^.^

Ein Cultur-Gesetz für die Oeden und Haide-Ländcreien der Eifel, in soweit sich dieselbennn
Besitze der Communen befinden, Allcrgnädigst veranlassen zu wollen, durch welches die Ge¬
meinden genöthigt werden, die für zweckmäßig erkannten Wald - und Wiesen-Culturen auf
ihren Grundstückenvon Staatswegc» und unter Staats - Aufsicht stattfinde» zu lassen , und
welches die dazu nöthigen Vorschüsse aus Staats-Mitteln, gegen n.ednge Zinsen und d.c
Amortisation regulire und festsetze; daneben aber auch die Provinzml-Behorden anwehen zu
lassen, die Verhältnisse der möglichen Culturen der Oeden und Haide-Lan ere.en m den ubr.gen
Gebirgsgegenden der Nheinprovinz noch näher zu untersuchen, ftstznstelleuund d,e geeigneten
Maaßregeln znr Erreichung dieses Zweckes in Vorschlag zu bringen. N^.^s,,..

Euer Königliche Majestät würden durch die Allergnädigste Gewährung die er B tte d.e Wohlfahit
vieler Tausenden Allerhöchst Ihrer getreue., Unterthanen »uf ferue Geschlechterbleibend begründen und
deren dankbarlichsteAnerkennung Sich ebenso sehr versichern, wie diese t.ef begründet ... den Herzen
Allerhöchst Ihrer gehorsamst getreuen Stände auf immer feststeht.

In tiefster Ehrfurcht ersterben , « .. ^
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nhemprovmz.

Düsseldorf, den 5. Octobcr 1852.
8
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AUerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

6. Weiterführung einer Euer Königlichen Majestät erlauben sich treu gehorsamste Stände allerunterthänigst eine
der i» der Rheinprooinz I,„e vorzutragen, welche die materiellen Interessen der gesummten Provinz in hohem
ausmündende» Eisenbahn, O^^ betrifft.

mum^br^ch^"'Ve!bin- Das Comite einer projektirten Eisenbahn zwischen Cöln, Coblenz und Bingen hat
dnugzwischen derselben»»!, uns mit der Petition angegangen, dieses Projekt zu befürworten und sowohl die Erlaubniß
ti!ier Eise»bahn au der S!id- z>, Hessen Ausführung, als die Gewährung jeder möglichen UnterstützungSeitens des Staates
grenze der Provinz. herbeizuführen.

Wenn wir nun auch bei der Nücksichtsnahme,die wir jedem Theile und jedem Interesse der Pro¬
vinz zu widmen verpflichtet sind, Anstand finden mußten, dem Antrage für das linksrheinischeEisenbahn-
project zu willfahren, da uns die sichere Kunde vorliegt, daß ähnliche Vahnprojecte auf der rechten
Nheinseite der Provinz unter Miiwirkung der Staatsbehörde aufgestellt sind: so haben wir dennoch die hohe
Bedeutung einer durch die gesammie Provinz durchführenden Eisenbahn mit voller Ueberzeugung erkannt.

Schon jetzt und in nächster Zukunft erblicken wir Deutschland von einem Eisenbahn-Netze bedeckt,
welches nicht nur dem innern Verkehr nach den wichtigstenNichtungen hin die Vorzüge dieser Communi«
cation gewährt, sondern auch Verknüpfungspunkte mit den großen Häfen und Handelsstädten des Aus¬
landes darbietet und dadurch dem internationalen Vcrkehrszuge die künftige Richtung unserm Vaterlande
vorzeichnenwird.

Große Schienenwege aus dem Westen, Norden und Nordosten führen nun zwar bis an unsre
Provinz, finden aber dort auch ihre Endpunkte, indem es an einer Weiterführung nach Süden hin, an
einer verbindenden Mitte zwischenParis, Antwerpen, Holland, Hamburg und Berlin einer Seits und
den Main und Oberrheinischen Bahnen anderer Seits hier noch gänzlich fehlt. Sehr nahe liegt da¬
her die Vcsorgniß, daß bei längerer Fortdauer des Mangels einer Schienenvcrbindnng durch die ganze
Provinz hindurch, andere ununterbrochene Verkehrszüge sich geltend machen müssenund unserer an Bevöl¬
kerung und Naturerzeugnissen so reichen, im Gewerbfleiße und Handelsbetriebe hervorragenden Provinz
die zeitgemäße Lebcnsregung in hohem Grade schwächen werden.

Zur Verbindung der entlegenstenTheile des Staates ist der Ausbau der großen Ostbahn aus Staats¬
mitteln beschlossenworden. Darum hegen auch wir zu der väterlichen Huld Euer Königlichen Majestät
das vollste Vertrauen, daß nicht in mitten unserer gewerbreichenProvinz jenes einflußvolle, für höhere
Verkchrsthätigkeit entscheidendeCommunications - Mittel ferner entbehrt werden soll.

An Eure Königliche Majestät erlauben sich daher treu gehorsamsteStände die Alleruntcrthänigste
Bitte zu richten, daß Atterhöchstdieselbezu befehlen geruhen wollen:

Daß durch Wetterführung einer der in der Nheinprovinz ausmündenden Eisenbahnen eine unun¬
terbrochene Verbindung derselben mit einer Eisenbahn auf der Eüdgrcnzc der Provinz herge¬
stellt werden, und daß das Königliche Ministerium sich mit der Prüfung der des Endes schon
bestehenden oder noch anzuregenden Projccte befassen, dabei selbstredenddem linksrheinischen
Projekte die geeignete Berücksichtigungzuwenden und die Wahl und Richtung der Bahn
feststellen solle.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamsteStände der Nheinprovinz.

Düsseldorf, den 9. Octobcr 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Königlichen Majestät wollen den treu gehorsamsten Ständen es allergnädigst erlauben, 4. Vet> essend die Ir«»-
nachstehendeallerunterthänigste Bitte an Allerhöchstdieselben ehrfurchtsvoll zu richten. He.loustolt z» Sie«b.n«.

Die treu gehorsamstenStände verkennen es nicht, daß der Hauptzweckder Siegburger Provinzial-
Irren-Anstalt dahin gerichtet ist, außer der Sicherstellung die aufgenommenenIrren gut zu verpflegen
und Behufs ihrer Heilung ärztlich zu behandeln, die Anstalt mithin dem Zwecke der Sicherheit, Huma¬
nität und Wissenschaft gehörig entsprechen muß. Allein es ist auch eine der heiligsten Pflichten der
Provinzial-Vertretung, mit der möglichenSparsamkeit zu verfahren und sich die Gewißheit zu verschaffen,
daß die betreffenden Ausgaben nothwendig und zweckdienlich sind. Die Klage über die zu großen Kosten
sind aber allgemein und von dem vorhergehendenLandtage in dem Grade anerkannt worden, daß sie deren
Abhülfe nur durch Anbahnung einer Reorganisation der Anstalt erreichbar hielten.

Die treu gehorsamsten Stände theilen insbesondere die Ueberzeugung, baß nicht unbedeutende
Ersparnisse ermöglicht werden können, ohne dadurch die Anstalt in Bezug auf ihre Berufserfüllung im
mindesten zu gefährden. Die gute Verpflegung, Behandlung und Heilung der Irren scheint aber nach
der bisherigen Erfahrung nicht sowohl der Hauptzweck der Anstalt zu sein, als vielmehr die in den
Vordergrund gestellte wissenschaftliche Ausbildung.

Die Siegburger Anstalt ist aber ein auf Kosten der Provinz errichtetes und unterhaltenes Institut
und wenn dasselbe auch Gelegenheit zur Sammlung wissenschaftlicher Beobachtungen gewähren muß, so
dürfen dadurch doch keine über den eigentlichen Zweck der Anstalt hinausgehende unverhältnißmäßige
Ausgaben herbeigeführt werden.

Die desfallsigeControlle und Einwirkung ist der Provinzial.Vertretung aber dadurch erschwert, daß die
Verwaltungs-Controlle einer Commissionübertragen ist, in welcher der technische Rath, der Negierungs¬
und Medizinal-Vcamte im Verein mit dem Negierungs-Präsidcnten durch die Letzterem bei Stimmengleichheit
eingeräumte Entscheidung, den Ausschlag gab, was somit die Stimmen der von der Provinzial-Vertretung
gewählten Mitglieder der Commissionunwirksam macht. Ist es überhaupt höchst nöthig und wünschens-
werth, daß den Anträgen und Beschlüssen der Provinzial-Vertretung eine größere Berücksichtigung als bisher zu
Theil werde, so ist dies insbesondere bei Instituten unerläßlich, die lediglich im Interesse der Provmz
errichtet sind und auf deren alleinige Kosten erhalten werden, zumal die Communal-Veischlägein hiesiger
Provinz eine fast unerschwingliche Höhe erreicht haben. Unter diesen Umständen halten wir "«s daher
für verpflichtet, den von der vorigjährigcn Provinzial-Vertretung formirten, aber von den hohen Mmlste-
lien ohne hinreichende Motive zurückgewiesenen Antrag auf Zusammensetzungder Verwaltungs-Commlssion
für Siegburg und auf eine bisher vermißte Einwirkung der Provinzial. Vertretung aus dre. gewählten
ständischen Mitgliedern unmittelbar bei Euer Königlichen Majestät ehrerbietigst zu wlcderholen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Guer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 9. October 1852.

8»
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

5. Newilligimg emes gli-Ale von oberhalb Hermülheim bis zur Brühl-Lechenichcrstraße auf der Cöln-Luremburger-
schlisses von 90W Thlr». Bezirksstraße auszubauende Strecke in einer Länge von 1720 Ruthen, deren Ausbau 18000
a»s del Staats.Kassezum ^.^ ^ ^M wird, durchschneidetdie Staatswaldungen mit circa der Hälfte der ange-Ä»sba» der Cul»-Lurem- ? >
burger Bezirksstraße vo» grbenen Länge.
oberhalb Hermülheimbis Das Holz dieser Waldungen, dessen Abfuhr bisher sehr erschwert war, wird nach

der Straße einen erleichterten Absatz nach Cöln und Umgegend einer Seits und
über Liblar in die dasige holzlose Gegend anderer Seits finden; unter den Ankäufern wird eine bedeu¬
tendere Eonkurrenz eintreten; die Preise des Holzes müssen nothwendig steigen und der Staat wird eine
bedeutende Mehr-Einnahme beziehen.

Wenn auch der Staat nach dem Regulativ vom 17. November 1841 keine Verpflichtung hat, an
den Baukosten der durch seine Waldungen führenden Vczirksstraßen Theil zu nehmen, so würde er diese
Verpflichtung haben, wenn der durch diese Waldungen führende Weg zur Vezirksstraße nicht erhoben
sei; er würde nach dem bezogenen Regulativ verpflichtet sein, die durch seine Waldungen führende Strecke
als Communalweg auf seine Kosten auszubauen.

Alle an die Straße anschießendeGemeinden haben zum Bau derselben bedeutende Geldopfer ge¬
bracht und obschon von den Gemeinden der Straßenbaufonds zusammengebracht, und von den Staats-
Waldungen dazu keine Beiträge geleistet worden, so steht durch diesen Straßenbau dennoch dem Staate
ein gewisserer und größerer Vortheil in Aussicht, als einer der Gemeinden.

Es erscheint daher billig, daß von Seiten des Staats ein angemessenerZuschuß gemacht werde und
die interimistischeProvinzial - Vertretung wagt es an Eurer Königliche Majestät die treugehorsamste Bit¬
te zu richten:

einen Zuschuß von 9000 Thlr. aus der Staatskasse Allergnädigst zu bewilligen.
Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 9. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

5, Aufnahme der Ge° Die Gemeinden Straelcn, Wankum, Grefrath und Süchteln haben den chausseemäßigen
mmuChaussee vo» Suchte!»A^l)<m der 2'/z Meilen langen Wegcstrccke von Süchteln nach Straclen unter Beihülfe der

»ach Slraele,, mtter die ^l,'^ri Staats.Prämie von 3000 Thlr. pro Meile aus eigenen Mitteln bewirkt und hicr-
cznksstraße». ^^ .^ ^^ ^^ Kostenbetrag von 50,000 Thlr. aufzubringen gehabt. Die gestattete

Erhebung von Chaussee-Geld bietet lange nicht die Mittel dar, die Unterhaltungskosten dieser sehr fre-
qucntcn Straße zu decken, und ebenso liegt es außer den Kräften der bctheiligtcn Gemeinden, dieselben
"och feiner zu tragen, wenn sie nicht andere in Angriff genommenen und eben so dringend nöthigen
Slraßcnbauten ruhen lassen sollen.

Durch den Ausbau der gedachten Straße wird der Zweck erreicht, daß längs der Staatsgrenze
von Aachen bis Eleve die Orte Linnich, Erkelenz, Dahlen, Gladbach, Vicrsen, Süchteln, Grefrath,
Wankum, Straclen, Geldern, Kevclaer, Weze und Goch unter sich und dem Nachbarlandc Holland ubcr
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Nymwegen wie über Venlo sich näher gebracht, durch directe Anschlüssean die Wesel-Vcnloer Staats¬
straße wie an die Crefeld - Venloer und Cöln - Vcnloer Vezirksstraße mit dem auf dem linken Nhcinufcr
vorhandenen Straßennetze in die möglichstbeste Verbindung treten, zudem durch Berührung der Nuhrort-
Crefeld - Gladbacher Eisenbahn am Bahnhofe zu Viersen eine neue Ader für den Verkehr mit dem Nheine
und der Ruhr wie besonders mit dem vielverzweigten Eisenbahnnetzedes diesseitigenStaats eröffnet werde.

Die treugehorsamste Provinzial - Versammlung von der Wichtigkeit des fraglichen Straßenzuges
für den allgemeinen Verkehr vollkommen überzeugt, wagt es an Eure Königliche Majestät die allerun-
terthänigste Bitte zu richten, Allergnädigst zu befehlen:

baß die Straße von Süchteln nach Straelen in die Reihe der Bezirks-Straßen aufgenommen
werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, den 5. October 1852.

Allerdnrchlauchtigster, Großmächtigster König,
AUergnädigster König und Herr l

Euer Königlichen Majestät erlauben sich die treu gehorsamsten Stände die Verlegung der 7. Verlegung der C°l»-
Richtung der Cöln-Lurenburger Bezirksstraße von Lünebach über Warweiler, Krautscheid nach
Neuerburg statt über Lichtenbornganz gehorsamst zu beantragen. Obgleich letztere Richtung ^.,^, ^ Kro.itscheid.
sich auf dem Verzeichnisse der Bezirksstraßen seit dem Jahre 1841 befand, so ist der gebaute
Theil von Lünebachbis Lichtenborn circa 1260 Ruthen doch größtenteils aus Kreismitteln gebaut worden,
der von Lichtcnborn nach Krautscheid noch auszubauende Theil beträgt noch 2090 Ruthen. Diese Strecke
ist ganz bergig und hat noch Steigungen von 15 Zoll per Ruthe und ist namentlich im Winter mit schwer
belasteten Fuhrwerken nicht wohl ohne Vorspann fahrbar. Dagegen ist die Richtung von Lünebachüber
Warweiler stets auf der Ebene durch ein bevölkertes Thal, deren Bewohner sich durch Uebernahme der
Landentschädigungauf der ganzen Richtung sowie zur Bestreitung der Kosten nicht unbedeutenderHand-
leistungcn für Planumsarbeiten, Graben und Böschungen verpflichtet, die bisher keine Bezirks- noch
Kreisstraße besitzen und daher weder mit dem Hauptorte des Kreises, noch mit demjenigen des Neglerungs.
bezirks durch eine solche Straße in Verbindung stehen.

Die treu gehorsamstenStände finden sich um so mehr veranlaßt, um Aufnahme der N.chtung
von Lünebachüber Warweiler nach Krautscheid in die Reihe der Bezirksstraßen zu bttten, als ,n d.eser
Achtung die Fortsetzung der von Euer Majestät bereits genehmigten Gemeinde - Chansse von Oudter
b's Lichtenborn durch den dortigen Bezirk über Kopfschcid,Warweiler, Lambertsberg, Grnwelsche.d sodann
durch den dortigen Geweberwald über Oberweiler, Liesem und Nittersdorf nach Btt.bnrg sich anknüpft
und hicrin das sicherste Mittel zur Hebung der Landwirthschaft, des Handels und Gewerbe« der dorNgen
Gegend erkannt wird. Dagegen würde die Strecke von Lünebach über Lichtenborn nach Krau.schnd als
Kreisstraße zu betrachten und als solche ferner zu unterhalten sein. In Berücksichttgungvorangefuhrter
Gründe haben treu gehorsamste Stände sich zur gegenwärtigen allcrun.er.hamgstenVttte veranlaßt gesehen,
welche in tiefster Ehrfurcht ersterben

Guer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Nhemprovmz.

Düsseldorf, den 7. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

«. Aufnahme der Kreis- ^^ Königlichen Majestät erlauben sich die treu gehorsamstenStände der Rheinprovinz ein
de^m°,ach Httlesheimi» Gesuch um Aufnahme der jetzt vollendeten Kreisstraße von Prüm über Vüdesheim nachHilles-
dieNcihederBezirköstraße».heim in die Zahl der Vezirksstraßen unter dem Namen Prüm-Coblenzer Straße, zur aller-

gnädigsteu Berücksichtigungallerunterthänigst vorzutragen.
Die gedachte Straße durchzieht in einer Länge von 5922 Ruthen die Kreise Prüm und Dann,

geht in Prüm von der Aachen-Trierer Staatsstraße aus und mündet inHillesheim in dieAachen-Eoblc,!;er
Staatsstraße.

Ihr großer Nutzen für diese Gegend und den allgemeinenVerkehr ist unbestreitbar, denn nicht nur
wird sie als Poststraße zur täglichen PostVerbindung zwischen Prüm und Eoblcnz gebraucht, sondern
mittelst derselben sind die Einwohner der meisten Ortschaften der Kreise Prüm und Dann, welche lediglich
Ackerwirthschafttreiben, in den Stand gesetzt, den Ueberfluß ihrer Ackcrerzcugnisse nach den als nächste
Absatzquellendieser Gegend gelegenen Städten Eupen, Aachen, Trier und Coblenz zu bringen und dorten
zu verwerthen.

Die Unterhaltung der in den Kreisen Prüm und Daun ausgebauten Kreisstraßen würde aber bei
den großen Opfern, welche die Kreisbewohner derselben bereits zum Ausbau der Straßen gebracht, zu
schwer fallen, um zum Ausbau solcher bereits projektirten Straßen, welche die Erhaltung ihres gedrückten
Wohlstandes dringend erheischt, ferner etwas Ordentliches leisten zu können, und in Berücksichtigungdessen
haben treu gehorsamsteStände sich zur gegenwärtigen Allerunterthänigsten Bitte veranlaßt gesehen und
ersterben in tiefster Ehrfurcht

Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nheinprovinz.
Düsseldorf, den 6- October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

9. Uebernahme derStra- Euer Majestät treu gehorsamstenStänden ist von den Städten Nemagen und Einzig die
s!e»strecke v°»der'Ahrbrücke Prüfung der Bitte vorgelegt worden, eine Wegcstrccke, welche von ihnen normalmähig aus-

!m'3.^ aebau. wurde, in die Reihe d^ Bezirkostraßen zu erheben. Da die fragliche Wegestreckc
lie Bezirksstraßen. vom Durchschnlttspunkte der Altenahr-Smzlger Straße mit der Coln-Mamzer b»s

zum Nheine dem Orte Kripp führt, an letzterer Stelle sich auch die Staatsfähre der Stadt Linz befindet
und somit als Fortsetzung der Altenahr-Sinziger Straße angesehen werden muß, die Verbindung zwischen
der Stadt Linz und dem Wcsterwalde einerseits, der Ahrgegend und hohen Eifel andererseits herstellt, so
glauben Euer Majestät treu gehorsamste Stände, insofern die gedachteStrecke normalmäßig chaussirt ist,
die Uebernahme derselben auf den Vezirksfonds um so dringender empfehlen zu müssen, als Sinzig und
Remagen den Bau ohne Bewilligung einer Prämie vollzogen zu haben behaupten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stünde der Nheinprovinz.
Düsseldorf, den 8. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

Euer Königlichen Majestät erlauben sich die auf allerhöchsten Befehl versammeltenProvinzial- io. Herstellungeiner
Stände, die Bitte der Bewohner des Vleibachs, Oleffbach und des Schleidencr Thales der Zweigbahn von der Cöln-
Eifel, deren Verarmung und Noth bereits einen hohen Grad erreicht hat, welchem Noth- Aachener Eisenbahn in
stände dauernd und erfolgreich nur durch die Anlage einer in die Cölncr-AachenerBahn mün- '° '^'
dende Zweigbahn abgeholfen werden kann, alleruntertbänigst vorzutragen.

Auf diesem Wege allein lann nämlich das nöthige Brennmaterial zur Gewinnung der reichen
Schätze jener Berge und ein billiges Transportmittel der gewonnenen für die Industrie so höchst wichti¬
gen Nohproducte beschafft werden, deren Verhältnisse jedoch nicht der Art sind, daß sich leicht Unterneh¬
mer zur Ausführung dieses Projekts finden werden, da es unmöglich ist, einen sofortigen sichern Gewinn
nachzuweisen,deren Segen aber nicht allein in den bereits berührten Produkten der Industrie, sondern
auch durch die mögliche Hebung der Boden-Cultur bei Zufuhr des dorten als Düngungs-Mittel zum
Ackerbau unentbehrlichen Kalkes und zur Abfuhr des gewonnenen Ucberschusseseben so andauernd als
segenreich auf die bezeichnete Eifel-Gegend wirken wird, insbesondere aber noch ist die Bewirtung der
schnellen und wohlfeilen Communication der Eifel mit dem Steinkohlenbeckender Reviere von der Worm
und von der Inde von so bedeutender Wichtigkeit, daß ohne diese die zahlreichenEisenwerke und Blei-
Schmelzen zum gänzlichen Erliegen kommenmüßten, da das Vrandholz daselbst theuer und selten ist, die
Steinkohlen und Koaks aber bedeutend wohlfeiler auf der Eisenbahn zu beziehenwären.

Die unterthänigste Provinzial-Vertretung wagt daher Euer Majestät die Allcrunterthänigste
Bitte vorzutragen, daß Allerhöchstdicsclbcngeruhen mögen, dem besagten Plan die allerhöch¬
ste Aufmerksamkeitzuzuwenden, und demselbenalle dem Staats-Interesse entsprechendeUnter¬
stützung Allergnädigst angedeihen zu lassen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 8. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!

5>s> „ .. > ll.AnfnahmedcrStraste
-Oon der Gemeinde Aldcnhoven ist eine Straße von Aldenhovcn bis Pattern-Hausyen i» ^„^ideuhovc» bisPattern-
°incr Länge von 537 Ruthen mit einer Staats-Prämic von 2300 Thlr. gebaut worden, um Hasche» »nter die
"neu, längst gefühlten, dringenden Bedürfnisse abzuhelfen. ^ . .,^ . ^ezutsst, asten.
, Diese Wegestrecke ist die unmittelbare Fortsetzung der Iülich-Slttarder Bez.rkostraße, .ndem
s"'t Eröffnung der rheinischen Eisenbahn, diese die Hauptstraße von Aachen nach Coln geworben .st
und durch den Ausbau der in Fragestehenden Straße die Iülich-Sittarder Vezirkostraße chren Com-
"unikationswerth wiedergewinnt, den sie dnrch die rheinische Eisenbahn verloren hatte, auch eme direkte
Verbindung mit den industriellen Ortschaften Eschweiler und Stollberg und den dasigen Kohlengru¬
ben und Kalköfen hergestellt und dadurch für den öffentlichenVerkehr von außerordentlichemEmfluß wird,
'"dem schon jeitt diese Strecke täglick von vier Postwagen und bis zu 100 und mehr Fuhrwerken befahren
"üo. so daß 'dieser Weg durch die Einführung des Chaussee - Gelbes eine bedeutende Einnahme für den
"ezirksstraßen - Vaufondo liefern wird.
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Die Gemeinde Aldenhoven ist mit einer Bittschrift um Erhebung dieser Straße zur Bezirks-
straße eingekommenund die Königliche Regierung zu Aachen hat dieselbe ebenfalls beantragt.

Die interimistischeProvinzial-Vcrtretung erlaubt sich demnach Euer KöniglichenMajestät die treu-
gehorsamsteBitte vorzutragen, daß Allerhöchstdieselbengeruhen mögen:

Die Erhebung der Straße von Aldenhoven bis Pattern < Häuschen zur Bezirksstraße
Allergnädigst anszusvrechen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, 9. October 1852.

AUerdurchlauchtigster,Grpßmüchtigster König,
Attergnädigster König und Herr!

12. Uebernahmeder Ge- Die Sammtgemeinde Hückeswagen beantragt die Aufnahme der Communal«Chaussee von
meiude-ChausseevonHiickes-Hückeswagen nach Höllereichen in die Cathcgorie der Staatsstraßen, mit der Verpflichtung
wage» nach Höltereichen als ^ H^swagen, das restirenbe Bau-Capital von 13050 Thaler nebst Zinsen zu decken, und

Staatsstraße. ^^ ^^. ^ Brückenbau herzugeben.
Diesen Antrag hat die Königliche Regierung unterm 4. August dieses Jahrs ablehnen zu müssen

geglaubt, „weil zu dem nothwendigen Neubau einer Brücke über die Wupper keine Fonds zur Dis¬
position standen, und ferner dieser Communalstraße die Verbindung, Wichtigkeit und Frequenz fehle,
um solche zur Uebernahme als Staatsstraße höheren Ortes beantragen zu können."

Die treu gehorsamst unterzeichnetenStände haben sich der genauesten Erwägung der Sachlage
unterzogen, und sind der Ansicht, daß die gedachteStraße und zwar besonders bei Vollendung der bereits
Allerhöchsten Orts genehmigtenStraße von Dünnwald über Odendahl nach Dabringhausen allerdings die zur
Aufnahme unter die Staatsstraßen erforderlicheWichtigkeit erlange, daß aber vorerst das dringendeBedürfniß
des Neubaues der auf der mehrgedachtenStraße den Verkehr einschränkenden schadhaften Wnpperbrückevorliege.

Da indessen die Gemeinde bei den wie nachgewiesen vorzüglich auch durch frühere Wcgcbauten
zu einer bedenklichenHöhe gestiegenenCommunalstcuern zur Aufbringung der ganzen zur Reparatur er¬
forderlichen Summe nicht im Stande ist, so erlanben sich die treu gehorsamstenStände die allcruntcrthä-
niaste Bitte zu stellen, Euer Königliche Majestät wollen Allergnädigst geruhen:

wenn für jetzt die Aufnahme der erwähnten Communalstraße in die Reihe der Staatsstraßen
noch nicht erfolgen könne,

daß der Gemeinde Hückeswagen die über den von derselben aufzubringenden Betrag von
2000 Thaler erforderlichen Mittel zum Neubau der Brücke bewilligt werden.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamsteStände der Rhcinprovinz.

Düsseldorf, 9. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Majestät treu gehorsamsteStände glauben den Wünschen landesvä'terlichc»Fürsorge 12. Ausbau der Straße
zu entsprechen,wenn sie aus Nützlichkcitsgründcn,da der Ausbau der Straße von Iülich °°»Hemsber« nach Iülich.
nach Düren nach dem Landtags - Abschiedevom 15. September 1852 durch Bewilligungeiner Prämie
gesichert ist, die Gemeinden von Heinsberg, Dremen und Nauderath eine gleiche für die Strecke von
Heinsbergnach Iülich unterstellen, Euer Majestät untertbänigst zu bitten wagen, anzubefehlen allergnä-
digstgeruhenzu wollen, den Ausbau dieser gedachten Straße noch in diesem Jahre womöglich vorzunehmen.

Indem die Aachen-DüsseloorfcrEisenbahn im November dieses Jahres eröffnet wirb, so ist es von
unberechenbaremVortheile für die angrenzendenGemeinden derselben, durch diese Straße den Verlehr
zu eröffnen, da dieser Weg die entsprechende Verbindung für Nord«Vrabant zum Anschluß an die Eisen¬
bahn bei Lindern sichert, und künftig die Colonialwaaren, Twiste :c. über Rotterdam, den Süd-Wil¬
helms - Canal und Rocrmundebilliger und rascher bezogenwerden können, als auf dem bisherigen
Wege vom Rhein her; hinwiederum die bicseitigen Versendungen für Rotterdam, Bremen, Hamburg ic.
über diese Route vortheilbaftcr bewerkstelligt werden können und es endlich thatsächlichfeststeht,daß
nach vollendetem Baue eine bedeutende Personen-Frequenzauf dieser Straße erfolgen wird.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Majestät treu gehorsamste Stände wagen die unterthänigste Bitte zum Ausbau einer ^« Vewilttamig einer
Communal-Straßevon der Aachen-Noermonderbei Uebach über Immendorfund Wurm nach ^"^^"^ ^'"' ^""
dem Bahnhofeder Aachen-DüsseldorferEisenbahn bei Lindern als Verbindungsweg mit der Uebach über Immendorfund
Iülich-Sittarder und Aachen-NoermonderBezirksstraße, eine Staats-Prämie von L000 Thlrn. Wurm nach Lindern,
den angrenzenden Gemeinden, so wie nach vollendetemBaue das Recht der Erhebung von Chausscegeld
Allcrgnädigst zu bewilligen.

Dieser unterthänigstcn Bitte wagen die treu gehorsamsten Stände die Gründe zur Seite zustellen, daß
1) durch diese Bewilligung in Immendorf der Anschluß an die Iülich-SittarderBezirksstraße vermittelt

und dadurch den Ackerbautreibenden eines großen Theiles der Kreise Geilenkirchen und Heinsberg die Gelegenheit
geboten wird, die bedeutenden Lager von Kalk und Fettkohlenbei Eschwciler zu erreichen und hier durch die Be¬
nutzung des Kalkes des sich vortrefflichbewährendenDüngmittels den Ackerbautreibenden möglich gemacht wird.

2) Wirb bei Uebach die Aachen - Noermonder Bczirksstraßeerreicht und dadurch dieser sehr be¬
völkerten Gegend der Transport von Steinkohlen des einzigen dort zu erhaltenden Brennmaterials aus
den reichen Lagern bei Herzogenrath ermöglicht.

3) Ebenso auf beiden Bezirksstraßender Getreide-Transport nach Aachen, dem einzig vorhande¬
nen Marktplätzebedeutenderleichtertund endlich

4) die Verbindung mit dem Bahnhofe der Aachen - Düsseldorfer Eisenbahn bei Lindern auf der
Iülich - Heinsberger Straße erzielt.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamsteStände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, 11. October 1852.
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Allerdurchlanchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

15. Uelernahmeder 3)er Ausbau einer Straße von Lechcnich über Verghcim bis Neust ist von den betreffenden
Straße uuii Lechcxichüber Gemeinden nach dem Plane eines KöniglichenWegebaumeisters in Angriff genommen worden
Bergheim „ach Neost mtter „„o die Vollendung desselben mit dem Jahre 1854 zu erwarten. Durch diese Straße wird

ie eznrsstraüeü. ^.^ Beendung der auf der linken Nheinscite von der Stadt Cöln ausgehenden zwei Eisen¬
bahnen, drei Staats- und vier Vczirksstraßcn vermittelt und dem so sehr gefühltenMangel einer der Erst
entlang gehenden Straße abgeholfen.

Die Wichtigkeit der Straße wird dadurch motivirt, daß die verschiedenen Gegenden, welche dieselbe
durchzieht, die mannichfachstcnProdukte abzusetzenoder zu beziehen haben. So werden von der Rheini¬
schen Eisenbahn und von Neust Steinkohlen bezogen, zwischen den Gemeinden und Kreisen unter sich findet
wechselseitigerAbsatz von Braunkohlen, Holz und dergleichen Statt, den Ackerbautreibendendieser frucht¬
baren Gegend wirb die Gelegenheit dargeboten, ihr Getreide und sonstigen Produkte auf den Markt zu
Neust oder durch die Eisenbahnen und Straßen nach allen Richtungen hin abzusetzen.

Die allernnterthänigst unterzeichnete provinzialständische Versammlung von der Nützlichkeitdieses
Straßcnzugs für Ackerbau, Handel und Gewerbe vollkommen überzeugt und in Betracht ziehend, daß die
betreffenden Bezirksstraßenfonds nicht unbedeutende Überschüssedarbieten und daher auch die Uebernahme
der Unterhaltung der Straße aus diesem Fonds ganz zulässig machen, wagt es an Euer Königlichen
Majestät die gehorsamsteBitte zu richten: allcrgnädigst befehlen zu wollen, daß die Straße von Lcchenich-
Kcrpcn über Bergheim nach Neuß nach ihrem vollendeten kunstmäßigenAusbau in die Reihe der Bczirks-
strnßcn aufgenommen werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.
Düsseldorf, den 7. October 1852.

AUerdurchlanchtigster, Grosimächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

16. Aufnahme der Goch- Euer Königlichen Majestät treu gehorsamste Stände«Versammlung hat den bei ihr ange-
Cra»c»b»rgerCommimal- hechten Antrag

Cha»ssee mtter die Ne- um Aufnahme der Goch - Cranenburger Communal - Straße auf den Etat der
Bezirksstraßen

einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Diese Straße in ihrer Länge von 4580 Ruthen gehört zu den anerkannt wichtigstenVerbindungs¬

wegen des Kreises Eleve. Dieselbe rangiert in früherer Zeit als sogennantc „Cölnisch-HolländischeStra¬
ße" unter den Staatsstraßen dritter Klaffe und wird noch heute fast durch alles Frachtfnhrwerk belebt,
das aus den Kreisen Geldern, Kempen, Erefcld, ja aus dem ganzen betreffenden Eölnischcn und Iülich'-
scheu Lande kommt und nach Npmwegcn und Holland gehet.

Die Entfernung zwischenGoch und Crancnburg gegen den Umweg über Eleve ist durch den mit
Beihülfe einer Staats-Prämie von 3000 Thaler Pro Meile, von den bctheiligten Gemeinden Goch,
Aoperdcn, Kessel und Erancnburg und von dem Königlichen Forst-Fiskus bezirksstraßenmäßig bewirkten
Ausbau, um mehr als drei Viertel Meile abgekürzt.

Während die Königliche Forstvcrwaltung von diesem Wegebauwcrke, in Anerkennung des Bedürf¬
nisses eines guten Holz^Abfuhrweges die Kosten der den Königlichen Neichswald durchschneidendenStra-
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ßenstrccke von 1305 Ruthen bestritten, haben die vorgenannten Gemeinden beim Mangel sonstiger Mittel
durch Veräußerung ihres Patrimonial-Vcrmögcns den Vaufonds für die anderweite sie betreffende Stra-
ßenlänge von 3275 Ruthen bereit gestellt und sich solchergestaltnur mit Mühe und großen Opfern der
übernommenen Verpflichtungen entledigt.

Da nun die mittelst AllerhöchsterCabinets-Ordre ä« 23. October 1846 bewilligte Erhebung eines
Wegegeldes für 2'/, Meile, in dem Pachtertrage von jährlich 5L0 Thaler, wegen des starken Verkehrs
auf dieser Route, zur Deckung der Unterhaltungskosten bei weitem nicht ausreicht und die Aufbringung
der Letztern, den gedachten Gemeinden neben ihren sonstigen Staats- und Communal-Lastenimmer drücken¬
der wird, so erachtet die treu gehorsamste Stände-Versammlung sich verpflichtet, Euer Königlichen Majestät
hiermit die Allerunterthänigste Bitte vorzutragen, Allcrgnädigst genehmigenzu wollen:

daß der fragliche Straßenzug auf den Etat der Bczirkostraßcn des Regierungsbezirks Düssel¬
dorf übernommen und dagegen von der Königlichen Forstkassc, der den Rcichswald berüh¬
rende ratirliche Antheil der Unterhaltungskosten, alljährlich dem Bezirkostraßenfondserstattet
werden möge.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rhcinprovinz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Das Königliche hohe Ministerium hat auf den Antrag der vorjährigen Provinzial-Vcrtrctung i^ Am.mhmeder Di>-
„die Düren-Euenheimer Straße in die Reihe der Vezirksstraßen aufzunehmen" """"3^Zrast!,""'

den Bescheid ertheilt:
„dieser Aulrag sei nur unter der Bedingung (von der Regierung) befürwortet, daß die Ge¬
meinden vor der völligen Uebernahme der Unterhaltung, alle nicht normalmäßigen Stellen der
Straße umzubauen und in den Stand zn setzen hätten."

Da indessendie genannten Gemeinden ihrer sehr gedrücktenEommunal-Verhältnisse ungeachtet auf
die Herstellung jenes WegeS nicht nur eine Summe vou 47,055 Thaler, sondern auch seit dem Jahre
1844 jährlich über 1700 Thaler auf dessen Unterhaltung verwendet haben, da ferner die nur thcilweisc
'"angelhafte Beschaffenheitder Straße vorzugsweise in Folge Verfügung der Königlichen Regierung im
Jahre 1848 dergcmäß die Gemeinden, wenngleichauf ihren Antrag, jedoch durchaus gcgcu ihr eigenes
Interesse von der fernern Unterhaltungs-Vcrpflichtung entbunden wurden, herbeigeführt betrachtet werden
k"»n, so halten die treu gehorsamstunterzeichnetenStände den erneuerten Antrag jener Gemeinden, welche
der Wichtigkeit des Weges und der dringenden Nothwendigkeit seiner Unterhaltung ungeachtetzu weiteren
opfern durchaus unfähig sind, für durchaus gerechtfertigt, und erkennen es als ihre Pflicht, Euer König-
l'che Majestät unter diesen besondern Umständen allcrunterthänigst zu bitten:

die Aufnahme der Düren-Euenheimer Straße in ihrem jetzigen Zustande unter die Bezirks¬
straßen allergnädigst anbefehlen zn wollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rhcinprovinz.
Düsseldorf, 0. October 1852.
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Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster 5tönig und Herr!

i». Erlaß eines allge- Vic Angelegenheiten der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät sind von der zur diesmaligen
meine» Gesetzesüber Im- Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen provinzialständischenVersammlung wieder-
mebüar - Feuer - Verslcher- ^^ ^.^^. s^g^men Berathung unterworfen worden.
Uügswesen »»d Anstellung ,< ^, . . .^ .i,<.^ ^ ^ >. «, > . i, ^ «^ ^ .. ^.^
besonderer Agcnte» fnr die Ungeachtet einer hauptsächlichder Concurrenz der Pnvat-Gesellschaften beizumessenden

Rheinische Provinzial- Abnahme des Versicherungs-Capitals im Betrage von 4,881,270 Thaler hat sich das erfreu«
Fener-Socieictt. liche Gcsammtrcsultat ergeben, daß ein Ueberschuß von 62,911 Thlr. 26 Sgr. 9 Pfg. und

dadurch eine Verminderung des Eude 1850 bestandenen Deficits von 252,055 Thaler 2 Sgr. 2 Pfg. auf
189,143 Thaler 5 Sgr. 5 Pfg. erzielt worden ist. Die Lebensfähigkeit des Instituts ward hierdurch
aufs Neue an den Tag gelegt.

Unterdeß hat im Laufe des gegenwärtigen Jahres 1852 die Abnahme des Versicherungs-Capitals
in solchem Maaße zugenommen, daß es dringend nöthig erscheint, die Societät auf jede Weise und auf
das Schleunigste in Stand zu setzen, dieser Abnahme entgegen arbeiten zu können.

Es ist nicht zu verkennen, daß dieses seither mit größcrem Erfolge würde haben geschehen können,
wenn die von der vorigjährigen Provinzial« Vertretung in Vorschlag gebrachten umfassendenReformen
alsbald in's Leben geführt wären, und ist deshalb sehr zu beklagen, daß damit so lange gezögert worden
ist. Die im Laufe der Verhandlungen der Provinzial«Vertretung gewordenen Mittheilung des Herrn
Landtags > Commissars, daß endlich das auf Grund dieser Reformen revidirte Reglement der Rheinischen
Feuer-Societät Euer Königlichen Majestät zur Vollziehung unterbreitet u„d dessen Publication durch
die Gesetzsammlung genehmigt worden sei, wurde daher auch mit besonderer Freude entgegen¬
genommen.

Dagegen erregte die Mittheilung lebhaftes Bedauern, daß Euer Königlichen Majestät Regierung
von dem früher beabsichtigtenErlaß eines allgemeinen Gesetzes über das Immobilar-Feuer - Versiche¬
rungswesen abstrahln habe.

Ein solches Gesetz, welches für alle Gesellschaften gleichmäßige Rechte und Pflichten
aufstellte, ist aber ein so dringendes Bedürfniß, — insonderheit für die, im Vergleich zu den Privat «Gesell»
schaften in mehrfacher Beziehung weniger frei und günstig gestelltenProvinzial ° Feuer. Institute—, daß
die Versammlung auf's Neue die Bitte an Euer Königliche Majestät zu richten sich gedrungen fühlt:

„zu geruhen, den Erlaß eines allgemeinen Gesetzes über das Immobilar-Feuer-Versicherungs-
wesen Allcrgnädigst anordnen zu wollen,"

indem sie zur Erlangung eines Einverständnisses über die wesentlichstenPunkte den Weg mündlicher
Verhandlungen, respektive Zusammenberufung der Direcloren sämmtlicher Provinzial « Gesellschaften
Allerunterthänigst empfiehlt.

Die Nicht-Gcnehmigung zweier, das Reglement der Rheinischen Societät betreffenden Bestimmun¬
gen führte zu neuer Berathung derselben, so wie zur Erneuerung des Eiuen dieser Anträge in modisi-
cirter Form.

Auch glaubte die Versammlung, durchdrungen von der Nothwendigkeit, der Societät zur Erlan¬
gung Aller solcher Mittel zu verhelfen, die dazu führen können, der Concurrenz der Privat.-Gesellschaft
tcu mit Erfolg entgegen zu wirken, — als das erfolgreichstedieser Mittel:

die Anstellung tüchtiger, thätiger Agenten

beantragen zu müssen, indem die Erfahrung'der neuern Zeit gelehrt habe, daß ohne solche, für die
Societcu thätige, in Anwerbung neuer Versicherungen den Agenten der Privat« Gesellschaftenentgegen¬
wirkende Sachwaller, der Provinzial - Societät unvermerkt immer mehr Abbruch gethan werde.
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Diese Anträge so wie deren Motive sind in den Anlagen näher ausgeführt, und indem die Ver¬
sammlung um deren AllcrgnädigsteGewährung des Baldigsten alleruntcrthänigst bittet, verharren in tief¬
ster Ehrfurcht, als

Euer Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 6. October 1852.

Referat dos britten Ausschusses
über den Verwaltung-Bericht der Direction der Provinzial-Feuer-Societat.

Der Verwaltungs-Bericht der Direction der Rheinischen Provinzial-Feuer« Societät für das Jahr 1851
meldet zwar als erfreuliches Resultat dieses Geschäfts-Jahres, daß die Ende 1850 verbliebene Mehr-
Ausgabe von ...........252055 Thlr. 2 Sgr. 2 Pf.
sich um ............ L29l1 „ 26 „ 9 „
vermindert habe und auf .........189143 Thlr. 5 Sgr. 5 Pf.
zurückgebracht sei; enthält aber im Uebrigen des Erfreulichen nicht viel.

Der zumeist die besten und gefahrlosestenKlassentreffende Abgang des Versicherungs-Kapitals von
4,88l,270 Thlr., welcher sich in dem laufenden Jahre 1852 sogar auf 14,288,690 Thlr. erhöht hat, ist
ein betrübender Beweis, wie sehr das Vertrauen der Provinz durch die ungünstige Lage des Instituts zu
Ende des Jahres 1850 erschüttert, und wie bedeutend diese letztere von regsamen Concurrcnz-Anstalten
ausgebeutet worden ist.

Es hätte dies schwerlichin dem Umfange Statt haben können, wenn die von der letztjährigen
Provinzial-Vertretung in Vorschlag gebrachten umfassendenReformen alsbald sanctionirt worden und zur
Anwendung gekommenwären, und sind die Klagen der Direction, daß alle diese Vorschläge noch auf
Bestätigung warteten, darum nur zu sehr begründet.

Zum Glück ist endlich vor wenigen Tagen durch den Herrn Landtags - Commissar, m.ttelst Nescr.pt
vom 28. September, die Mittheilung der Provinzial-Vertrctung geworden:

„daß des Königs Majestät das Allerhöchst Denenselben vorgelegte revibirte Reglement für d.e
„Provinzial-Feuer-Societät der Nheinprovinz zu vollziehen geruht haben, und d« Mbl.ca-
„tion desselben durch die Gesetzsammlungveranlaßt worden ist, und steht somit zu hoffen, daß
„nunmehr mit Hülfe dieses neuen Reglements der in den letzten Jahren schwer he.mgesuchten
„ Anstalt eine bessere Zukunft zu Theil werde." .

Zu bedauern ist es, daß der ebenfalls gestellteAntrag auf Erlaß eines Allgeme.nen Gesetzes
über das Immobilar-Feuer-Versicherungs-Wesen nicht Genehmigung gefunden hat, v.elmepr sur Mt
von dem Erlaß eines solchenaus dem Grunde abstrahirt worden ist:

„weil die Ansichten der vernommenen Provinzial-Behörden und Provmz.al-Vertretungen m
„den einzelnen Provinzen so sehr von einander abweichen, daß ein allgeme.nes Emverstän mß

wegen eines einzigen wesentlichenPunktes des früher beabsichtigtenGesetze vorhanden se.."
Die Not wendigkei. eines solchen allgemeinen Gesetzes ist aber so fühlbar, daß d.e Abwe.chung

" den Ansichtender verschiedenenProvinzial-Organe nicht als ein ausreichenderGrund angesehen werden
kann, von der Emanirung ganz abzusehen, und stellt Ausschußdeshalb den Antrag:

I. den Erlaß dieses allgemeinen Gesetzes über das wieder¬
holt nachzusuchen, und zur Erlangung eines Einverständnisses über d.e wesentl.chstenPunkte,
den Weg mündlicher Verhandlungen .««P. Zusammenbcrufung der D.rectorcn sämmtlicher
Provinzial-Gesellschaften zu empfehlen.
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In Bezug auf das beantragte neue Reglement für unsere RheinischeFeuer-Societät wird noch
eröffnet, dah zwei beantragte Zusätze nicht in dasselbehätten aufgenommen werden können. Diese sind:

daß leine andere, sei es im In- oder Auslande etablirte, auf Actien oder auf Gegenseitigkeit
gegründete Gesellschaftzu Versicherungvon Immobilien fortan in der Provinz Wirksamkeit solle
ausüben dürfen, wenn nicht die Zustimmung der Provinzial-Vertretung dazu vorher eingeholt
und erfolgt sei, und daß dieselbe Zustimmung auch zur Prolongation der Wirksamkeit bereits
bestehenderGesellschaftennach Ablauf ihrer Concessionsfristerforderlich sei.

Die Gründe der Nichtaufncchme werden wie folgt angegeben:
Diese Bestimmung berühre eines Theils das legislative Gebiet und könne daher nur im

Wege der gewöhnlichen Gesetzgebunggetroffen werden. Andrerseits stehe dem Vorschlage auch
materiell entgegen, daß es nicht zulässig erscheine, die Wirksamkeit der von der Staatsbehörde
concessionirtenGesellschaftenvon der Zustimmung der einzelnen Provinzial-Vertretung abhängig
zu machen. Die ertheilten Concessionen könnten auf diese Weise ganz annullirt werden. Was
der Provinzial-Vertretung der Rheinprovinz zugestandenwurde, dürfte den Ständcvcrsammlun-
gen, >'««i'. d.n Organe» der einzelnen provinziellen Feuer-Socictäts-Verbände anderer Pro¬
vinzen nicht versagt werden können.

Die hierdurch modivirte Ablehnung unsers vorjährigen Antrags ist aber zu folgenschwer, als daß
dieselbe ohne Weiteres hingenommen werden dürfte. Nur im Zusammenhange mit diesem Antrage und
in der Voraussetzung seiner Genehmigung wurde nämlich gleichzeitigdie Streichung des Schlußsatzes des
8 1 des alten Reglements vom 5. Januar 183L beantragt, welcher wie folgt lautet:

„Keine außerhalb der Provinz, sei es im In- oder Auslande, etablirte, auf Gegenseitig¬
keit der Immobilar-Versicherung gegen Feuergefahr gerichtete Institution soll fortan in der
„Provinz Wirksamkeit ausüben dürfen."

Der Wegfall dieses Satzes ist nun aber in dem neuen Reglement erfolgt, ohne daß die Zulassung
von Privat-Gescllschaftcn, oder die Prolongation bereits in der Provinz zugelassener, von der beantragten
Zustimmung der Provinzial-Vertretung abhängig gemacht worden sei. — In dieser Zustimmung
sah die vorjährige Provinzial-Vertrctung das beste Mittel, um einer über das Bedürfniß hinausgehenden
dem Gemeinwohl eben so als dem Provinzial-Institute nicht frommenden, unbeschränktenZulassung oder
Concessionirung von Assecuranz« Gesellschaften— jedweder Art: sie seien auf Actien oder auf Gegensei¬
tigkeit gegründet — vorzubeugen, und beantragte deshalb auch den Wegfall des Obcnangeführten,
allein auf Ausschließung der auf Gegenseitigkeit gegründeten Gesellschaften gerichteten Schlußsatzes
des 8 1 ohne aber auf diese Bestimmung unbedingt Verzicht leisten zu wollen; wenn auch erkannt
wurde, 'daß es allerdings möglich sein könne, daß die Zulassung einer Gegcnscitigkeits-Gesellschaftnicht
bedenklichererscheine, als die von Actien-Gesellschaften.

Da nun Ausschuß der Ansicht ist, baß die Provinzial-Vertretung das Bedürfniß neuer Zulassungen
und Concessionirungen oder die Einschränkung bereits bestehender, nach Ablauf der ihnen gewährten Frist,
am richtigstenzu beurtheilen vermöge; sie aber auch das Vertrauen in die hohen Ministerien setzen könne,
daß selbige nicht gegen die Ansichtenund Wünsche der Provinzial-Vertretung in solchen Dingen verfahren
werden: so glaubt Ausschuß das Interesse der Provinz und der Provinzial - Feuer-Vcrsicherungs-Anstalt
auch dann hinlänglich gewahrt, wenn die Regierung zugestehe,nicht ohne vorherige Einholung des Gut¬
achtens der Provinzial-Vertrctung in den bcregten Fällen verfahren zu wollen.

Ausschuß stellt deshalb den Antrag:
II. den als 8 2 zum uenen Reglement im vorigen Iabrc propom'rtcn Passus, mit Abänderung

des zweimal vorkommendenWortes Zustimmung in „Gutachten" auf's Neue beantragen
zu wollen; ablehnenden Falles aber die Wiederaufnahme des oben angeführten Schlußsatzes
'M z 1 des alten Reglements.
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Der andere von hoher Negierung nicht genehmigte Passus ist der Schlußsatz des § 2 des alten
Reglements, lautend:

„Kleinere Privatvereiue, welche zu einem gleichen Zwecke bestehen oder errichtetwerden möchten,
„sind in diesen Bestimmungen nicht mit begriffen, können jedoch die Rechte moralischer Per-
„sonen nicht in Anspruchnehmen,"

und ist in Bezug darauf erwiedert:
daß die Zulässigkeit der Privatvereiue nach den darüber bestehendenallgemeinen Vorschriften
zu beurtheilen sei. Es bedürfe dieserhalb, sowie mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 340
z» L des Strafgesetzbuches keiner besonderenFestsetzungin dem Reglement.

Ausschuß hält, nach Einsicht dieser Bestimmung und iu Berücksichtigungder Uncrheblichkeitdes
fraglichen Punktes, dafür, daß von der Aufnahme jenes Z in dem neuen Reglement abgesehen
werden könne.

Der bereits erwähnte bedeutendeAbgang des Versicherungs-Capitals mußte nochmals die Aufmerk¬
samkeit auf die Concurrenz der Privatgesellschaftenhinlenken, und der Ausschuß es sich zur Aufgabe ma-
chcn, dem Prouinzial-Institute — welches durch den leider fortdauernden Mangel eines Allgemeinen
Gesetzes, welches das ganze Immobilar - Versicherung-Wesen gleichmäßig regelt, in mehrfacher
Beziehung weniger frei und günstig als die Privat - Gesellschaftengestellt ist - die Vefugniß zur Vcuu-
Vung aller solchen Mittel zu verschaffen, die dazu führeu können, jener Concurrenz mit größerem Erfolge
entgegen zu arbeiten. —

Das Wirksamstedieser Mittel ist die Anstellung tüchtiger, thätiger Agenten. —
In vielen Fällen fehlt es den Bürgermeistern an Zeit, sich den Angelegenheitender Feuer-Socictat

"' dem Maaße widmen zu tonnen, wie deren Interesse es erheischt. Ihre vielen sonstigen Verufsgcschäfte
lassen es aber am wenigsten zu, für dies Interesse zn werben, der Societät neue Bethciltgte
zuzuführen, und wo die Zeit es auch wohl gestatte» möchte, da ist diese Art einer aggressivenThätig¬
keit zumeist nicht mit der amtlichen Stellung vereinbarlich. - Ein solches Werben für die Socie¬
tät ist aber, dem Propagandiren der Privatgesellschaftengegenüber, an manchenOrten, und zumal m
den größeren Städten, nothwendig geworden, und wird da das Terrain der Societät mivcrmcrlt
unter den Füßen schwinden, wo sie nicht durch thätige Sachwalter, Agenten dagegen arbeiten laßt^

Von dicser Ansicht durchdrungen, glaubt Ausschußdie in dem neueu Reglement "'^l ""^ruttUch
vorgeseheneVefugniß zur Anstellung solcher Agenten dem Institute verschaffen zu müssen, ^s ,,t
dabei nicht die Meinung des Ausschusses, daß durch Anstellung dieser Agenten die Mitwirkung der Bür¬
germeister überflüssig werde und deshalb beseitigt werden solle. w^.'ss.,. ,.

Es würden vielmehr die jetzigen Obliegenheiten derselben, als Führung d" fatasttr-^eg. er e.
ihnen, so wie die Erhebung der Prämiengelder den Einnehmern nach wie vor verbleiben, der - gem «v
" der äußerlichen Sphäre, durch Revisionen, Anwerbung neuer Versicherungenu. f. w- v.e ^' '

Eoeietät wahrnehmen und fördern, und könnte dessen Wirksamkeit auf das Geb.et mehrerer Vurgeunnste-
«ien sich ,'„ ,„a„chen Fällen füglich erstrecken. ^ ^ ^ ^ .«s<„.<?^ K,.,^, d.>

Die Kosten der Remuneration solcher .genten würde« nach der Ansicht ' ^sch sse dmch
^f°lge ihrer Thätigkeit reichlich aufgewogen. In Betreff dieser ^mu'ww ^ ««g
"eine, gleichmäßige Norm aufstellen, und ist deshalb die jedesmalige Feststellungderart und der Hohe
»"selben, " ch Maaßgabe dc Verhältnisse der Direetion in Gemeinschaft m.t dem Verwaltung - Aus¬
güsse anheim zu geben. Demgemäß betragt Ansschuß, daß die hohe Versannnlung d.e nachträgliche
Aufnahme der folgenden Bestimmung in das neue Reglement befürworten wolle. ^ .,„,,. ,,,

III. Außer den ^ü germeistern können anch andere Personen zu Ageuten der Soe.etat bestellt
I wkden, üni' o?l es der Direetion zustehen, im Verein mit dem Verwaltuugs-Ausschuß die
„Functionen dieser Agenten und die Art nnd Höhe ihrer Remuneration zu bestimmen."
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Die von der Direclion vorgeschlageneEinschiebungeines Mittclsatzcs 20 Pfg. i"-» 100 Thlr. für
die Klasse I. U. hat Ausschuß für überflüssig erachten müssen, weil der zu diesem Vorschlage zu Grunde
liegendeZweck durch die im neuen Reglement vorgeseheneNabattbewilligung vollständig zu erreichen ist. —

Die in dem Verwaltungs. Bericht berührten Personalien haben bei der Berathung über den
Etat ihre Erledigung gefunden, und enthält das desfallsige Referat darüber das Nähere.

Im Uebrigen liefert der Verwaltungs-Bericht abermals den Beweis von der großen Gemein«
Nützlichkeit und Eristcnzfähigkeit des Instituts, sowie von dessen gewissenhafterund sorgsamer Führung.

Möge daher das wohlverdiente Vertrauen der Provinz in erhöhetem Maaße ihm zu Theil werden,
und dasselbedadurch zu um so größerem Segen fortwirken!

Vorgelesen, genehmigt und unterzeichnet.
Gez.: Frhr. von Elß - Nübenach, Vorsitzender. von Eyncrn, Referent.

Frhr. von Plettenberg. van der Veeck. Schult. Veemelmans. Budde.
Neunert. Graf Spee.

Für die richtige Abschrift: Fr.hr. v. Salis. Soglio.
Düsseldorf, den 2. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigfter König!
Allergnädigster König und Herr!

19. Uebernahme der Yen- Die zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen treu gehorsamsten
si°n des ProvinziallFeuer-Stände der Nheinprovinz haben bei der Berathung des Etats der Provinzial-Feuer-Societät
Societäts-Secretärs Wem- ^ ^ ^^. zg^ ^ Verhältnisse, unter welchender frühere Negieruügs'Canzellist Wein-
haus auf Staatsfonds. ^ ^ Provinzial-Institute von dem Königlichen Ober-Präsidio als Secretär überwiesen

worden ist, bei Gelegenheit seiner nunmehr seit dem 1. des vorigen Monats eingetretenen Pensionirung,
nochmals in reifliche Erwägung gezogen.

Euer KöniglichenMajestät treu gehorsamste Stände haben hiernach nicht die Ueberzeugung gewinnen
können, daß die Provinzial-Societät zur Uebernahme der auf 281 Thlr. 7 Sgr. 0 Pfg. »ormirten Pension
dieses Staatsbeamten, dessen Entfernung aus dem Dienste des Provinzial«Instituts bereits von der vor»
jährigen Provinzial-Versammlung allerunterthänigst erbeten wurde, verpflichtet ist, und stützen sich dabei
ganz besonders auf das anliegende Nechtsgutachten des unter den Nechtslchrern der Nheinprovinz einen
hohen Rang einnehmenden Professors Dr. Bauerband, sowie auf den Umstand, daß der ,c. Weinhaus
schon im Jahre 1837, als er der Provinzial-Soeietät überwiesen wurde, Invalide war, was durch ein
ärztliches Attest bescheinigt ist.

Euer Königlichen Majestät treu gehorsamsteStände bitten daher allerunterthänigst:
Allerhöchstdieselbenwollen geruhen, allergnädigst zu befehlen, daß die Pension des :c. Wein¬
haus aus Staatsmitteln gezahlt werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Gner Königlichen Majestät
treu gehorsamste Stände der Nheinprovinz.

Düsseldorf, den 7. October 1852.
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Acr zeitliche Direktor der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät hat dem Unterzeichneten Abschriftder
seitherigen Verhandlungen über die beabsichtigteDienstentlassung des Secretärs Weinhaus, bestehendin
folgenden Stücken:

1) Schreiben des Direktors an den Herrn Ober-Präsidenten vom 27. Juni 1846.
2) Ncscript des Herrn Ober-Präsidenten vom 18. Juli o^ä.
3) Schreiben desselben vom 12. November 1846.
4) Ministcrial-Vcrfügung vom 3. November 1846.
5) Nemonstration des Direktors vom 17. ^u«ä.
6) Nescript des Ober-Präsidenten vom 21. <^u»ä.
7) Nemonstration des Direktors vom 26. «>«<1., mit den darin bezogenen Schreiben Königlicher

Regierung zu Düsseldorf
->) vom 18. September 1820,
1.) vom 4. April 1829.

8) Ministcrial-Verfügung vom 22- Dezember 1846.
9) Die darin bezogene Verfügung des früheren Ober-Präsidenten vom 14. April 1837, die Ueber¬

nahme des :c. Weinhaus bei der Proviuzial-Feuer-Soeietät betreffend,
zum Zwecke der Erstattung eines Ncchtsgutachtcns darüber vorgelegt:

„ob der 8 84 des Reglements für die Provinzial-Fcuer-Societät der Nheinprovinz <I. «I. den
5. Januar 1836, Gesetz-Sammlung i>»ss. 29, wonach die Anstellung aller Vureau-Vcamten und
Diener der Societät durch den Direktor auf Kündigung geschieht, so daß sie von diesem nach
gehörig geschehenerKündigung beliebig wieder entlassen werden können, — auch auf den Se-
crctär Wcinhaus anwendbar sei — oder ob sich derselbe in Betracht seines früheren Dienst¬
verhältnisses zu der jetzt aufgelösten bergischenVrand-Assecurauz-Gesellschaftund wegen seiner
durch den 8 6 der Königlichen Verordnung zur Ausführung jenes Reglements, (Gcs.-Samml.
1'uss. 44) verfügten Wiedcranstclluug bei der neuen Rheinischen Provmzial-Fcuer-Soeictät in
einem Ausnahmefalle befinde und deshalb nicht als ein auf Kündigung angestellter Beamte
dieser Societät betrachtet und behandelt werden dürfe?

Bei der Beantwortung dieser Frage, welcher sich der Unterzeichneteum so bereitwilliger unterzieht,
weil sie ihm unzweifelhaft zusein scheint, kann es selbstredendnicht darauf ankommen, durch welche Motive
die Wiederanstellung des :c. Wcinhaus bei der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät herbeigeführt wor¬
den, indem die in dieser Hinsicht in dem Ncscripte des damaligen Obcr-Präsidcntcn vom 14. April 1837
grgen den damaligen Director der Societät ausgesprochene Ansichtenan der eigentlichenSachlage, sowie
an der Natur und dem Umfange der dem :c. Wcinhaus in Folge seiner sclbstgcwüüschten Wicderanstcllung
gegenüber der Societät zustehendenRechte irgend eine Aenderung zu bewirke», keineswegs geeignetwaren.
Es kömmt vielmehr lediglich darauf an zu ermitteln:

1) in welchemVerhältniß der :c. Weinhaus zu der in Folge der Errichtung der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Socictät anfgclöstcn bergischenVrand-Assecuranz-Gesellschaftgestanden?

2) ob ihm wegen dieses Verhältnisses in Folge der Auflösung lctztgedachlcrGesellschaft ein wohlbc-
gründctes Recht auf Entschädigung für die erlittene Einbuße an seinen Amtscinkünftcn erwachsen
war nnd im Vejahungofalle

3) ob die Wicderanstcllung des ?c. Weinhaus um deswillen als eine unwiderruflichezu betrachten sei,
weil im entgegengesetztenFalle der Staat für dessen Schadloshaltung oder Pensionirung Sorge zu
tragen, verpflichtet sein würde?

Anlangend die erste Frage, so ergibt sich aus den vorliegenden Verhandlungen, daß der?c.
Weinhaus nichts mehr und nichts weniger als Negierungs-Eanzlci-Assistent war, als ihm durch das

10



c 74 )

Schreibe» der Königlichen Regierung zu Düsseldorf vom 18. September 1820, die bei der Verwaltung
der belgischenVrand-Assceuranz für die Regierungsbezirke Düsseldorf, Eleve, Cöln und Aachen vorkom¬
menden Journalisten- und Copisten-Geschäflegegen eine Remuneration vou 30 Thaler monatlich, jedoch
mit dem ausdrücklichenBemerken übertragen wurden, daß er dadurch keineswegs eine fire Anstellung
erhalte, daß sich vielmehr die Regierung die anderweitige Disposition über die Ucbcrlraguug jener Arbeiten
und die dafür ausgeworfene Remuneration jederzeit vorbehalte.

Dieses rein prccärc Dicnstvcrhältniß erlitt auch keine Aenderung seiner Natur dadurch, daß dem
Weinbaus zufolge cmes Ministerial-Rescripts vom 7. Mai 1829 eine Gehaltszulage bewilligt wurde,
indem nämlich auch diese Begünstigung mit der ausdrücklichenErklärung verbunden war, daß daraus für
den Fall möglicher Veränderung in der zukünftigen Verwaltung des belgischenFeuer-Vcrsicherungs-Insti-
luts keine fortdauernde Verpflichtung und lein Entschädigungsanspruch erfolgen dürfe.

Der Weinhaus war hiernach kein auf Lebenszeit angestellter Beamte bei der Verwaltung des
belgischen Feuer-Versichcrungs-Instituts, er konnte vielmehr jederzeit von der Negierung, welche ihm die
Journalisten- und Copisten-Geschäftebei dieser Verwaltung übertragen hatte, wieder abberufen und in
seine frühern Dienstverhältnisse als Regierungs-Ccinzlci-Assistentund damit in die Lage zurückversetzt wer¬
den, worin er sich am 18. September 1820, als dem Tage des ihm ertheilten Commissoriums befundenhatte.

Hieraus ergibt sich die Beantwortung der zweiten Frage, ob und in welchemMaaße dem Wein«
Haus aus der Auflösung der bergischenFeuer-Versicherung ein wohlbegründetes Recht auf Entschädigung
wegen Einbuße an seinen Amtscinkünftcn erwachsen? ohne weitere Dcduction von selbst.

Von einem Rechte auf den ungeschmälertenGenuß der durch das Schreiben der Königlichen Regie¬
rung vom 18. September 1820 ausgesetzten Remuneration könnte nach Lage der Sache eben so wenig,
als von einem Rechte auf die durch das Nescript des Ministerii vom 7. Mär; 1829 ihm bewilligte soge¬
nannte Gehaltszulage Rede sein, sondern nur die davou wcscutlichverschiedeneFrage entstehen: ob seine
sichere Qualität als Ncgierungs-Eanzlei-Assistent für ihn einen Anspruch auf einen gleichmäßig dotirtcn
Posten oder auf Pensionirung begründe? Die Antwort auf diese Frage muß bejahend oder verneinend aus¬
fallen, je nachdem der Weinhaus am 18. September 1820 als damaliger Regierungs-Canzlei-Assistcnt zu
den auf Lebenszeit angestellten, und deshalb pensionsbcrechtigtenBeamten gehörte oder nicht gehörte. In
feinem Falle hatte er auf ein höheres Dienstcinkommen, als welches er in seiner frühere» Eigenschaft,
als Negierungs-Cauzlei-Assistent zu beziehen gehabt, einen Rechtsanspruch, und dieser stand ihm nicht aus
dem Grunde zu, weil er durch die Auflösung der belgischen Vrand-Assccurauz-Verwaltung an seineu Amts-
Einkünften eine Einbuße erlitten, sondern lediglich um deswillen, weil er, bei der ihm auf Widerruf über¬
tragenen Beschäftigung bei der Verwaltung des gedachten Instituts nnd der Annahme dieses Auftrags,
die ihm bereits früher wohlerworbenen Rechte als Negiernngs-Canzlei-Assistent nicht verloren hatte, diese
also nunmehr in ihrem ganzen ursprünglichen Umfange, aber auch nicht weiter geltend gemacht wer¬
den konnten.

Dieses Recht des Wiedereintritts in sein früheres Dienstverhältnis,, wenn der Weinhaus darauf
bestand, tonnte allerdings der Staats-Ncgicrung lästig werden, sofern sich angcnblicklich keine Stelle
erledigt fand, welche ihm als Acquivalent seines früheren angewiesen werden tonnte, und es war daher
unter dieser Voraussetzung ganz natürlich, daß der damalige Ober-Präsident die Wicdcranstellung des
Wcinhaus bei der »eu errichteten Provinzial-Feuer-Soeietcit dringend wünschte und durch das an den
damaligen Director dieser Societät gerichtete Rescript vom 14. April 1837 dessen sofortige Einberufung
verlangte. Ob der Director diesem Wunsche resp. Verlangen zu entsprechen verpflichtet war, ist eine
andere, hier nicht zu erörternde Frage; so viel ist gewiß, daß der Neinhaus nicht zu denjenigenBeamten
der bergischenVrand-Assecuranz gehörte, welchen aus deren Auflösung ciu wohlbcgründctes Recht ans
Entschädigung erwachsensein mochte, daß mithin die Worte des § 0 der Königlichen Verordnung wegen
Ausführung des Reglements vom 5. Januar 183L auf ihn nicht anwendbar waren. Da mm aber dennoch



c 75 )

der damalige Dircctor der Societät der Verfügung des Ober-Präsidenten vom 14. April 1837 und dem
eigene» Wunsche des Weinbaus entsprochen, diesen als Bureau-Beamten der Gesellschaftwirklich ange¬
stellt hat, so entsteht die fernere Frage, welche Rechte aus dieser Anstellung für den Weinhaus
erwachsen seien?

Die Antwort auf diese Frage gibt der Schlußsatz des § 84 des Reglements vom 5. Januar 183L
in den Worten: alle Bureau-Beamten und Diener werden auf Kündigung angestellt, so daß sie der
Provinzial Feucr-Societäts-Director nach gehörig geschehener Kündigung beliebig wieder entlassen kann.

Eine Ausnabme von dieser Regel ist in den Worten des § 6 der KöniglichenVerordnung vom
selbigen Tage nicht zu finden, und wenn auch eine solche auf dem Wege der Interpretation ex rnUo le^i»
nachzuweisen»rare, so würde sie doch dem Weinhaus nicht zu stalten kommen können, weil er nicht zur
Latcgorie derjenigen Beamten gehört, auf welcheallein, nach der in dieser Hinsicht unzweifelhaften Ver¬
fügung des Gesetze? bei der erste» Besetzung aller Subaltern - Stellen vorzugsweise Bedacht genommen
werden müßte. Von dem Rechte des Weinhaus ist aber freilich das Interesse des KöniglichenAcrars
verschieden,insofern nämlich dieses im Falle der Wiedcrentlassung des Wcinhaus aus dem Dienste der
Feuer - Socictäts - Verwaltung in die Lage kommen konnte, dessen frühere Besoldung als Negierungs-
Canzlei-Assistcnlwiederum zu übernehmen.

Der Grund dieser Verpflichtung, sofern sie wirklich besteht, liegt aber nicht in der
Auflösung der bergischen Vran d - Assccuranz - Gcsc ll schaft, auf deren fortbestehender
Schadloshaltung der Weinhaus durchaus kein Recht erworben hatte, sondern einzig und allein darin, daß
er bereits vor seinem Eintritte in das jederzeit widerrufliche Dienstvcrhältniß zu der Verwaltung gedachter
Gesellschaftdie Eigenschaft eines Königlichen Ncgicrungs-Canzlei-Assistcntcn und alle damit verbundenen
Rechte erworben und durch seinen Eintritt in das kündbare Dienstverhältniß zur Gesellschaftnicht ver¬
loren haue. Hieran» folg!, daß auch die dritte hierüber angestellte Frage, nämlich:

„ob der Wcinhaus um deswillen auouahmoweise alo ein nicht auf Kündigung angestellter
Beamte der Gesellschaftzu betrachten sei; weil sonst im Falle der Kündigung und Entlassung
seine frühern Rechte als Rcgicrnngs-Eanzlci-Assistcnt wieder aufleben würden,

nach strengem Rechte nur verneinend beantwortet werden kann.
Bonn, den 14. März 1847.

gez. u> Vauerband.

AUerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Königliche Majestät haben auf unsere allernnter.hänigste Bitte durch die Ordre vom
N. März 1847 zu befehlen gernht. daß die durch AllerhöchstderoOrdres vom 24. März — . Lehr. Anstalt ^..
1841 und 27. Inni 1843 zu einem Neubau für das Institut der Hedammen-Lehr-AnMIt zu
Cöln bewilligten Gnadengeschenkevon .««,. 391L Thlr. 12 Sgr. 4 Pf. und 10,00l)Thlr. nebst den davon
sei. der Zahlbarmachnng anfgelanfenen Zinsen, den treu gehorsamst nn.erze.chnetenStanden unter der
Vedinguug ausgezahlt Werden sollen, daß beide Capitalien, nebst den davon b.s znm Zahlungstage
gewonnenen Zinsen, zinobar angelegt und z« einem später etwa nöthig werdenden Neubau der gedachten
Anstalt rcscrvirt bleiben sollen. . . ^,

Nach den durch die betlagenswer.hen Ereignisse der letzten Jahre unterbrochenen, von der vorjäh¬
rigen Provinzial-Vertretung wieder aufgenommenen Unterhandlungen, welche w.r nnt der Stadt- und
Armenverwaltung zu Eöl» zur endlichen Ansführnng des in Euer Majestät oben erwähnten Allerhöchsten

10*
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Befehle angezogenen Lontractes vom 18. November 184L weiter gepflogen haben, ist es nothwendig
geworden, den nach diesem Contracte beabsichtigten Neubau in einer größeren als in der bedungenen
Ausdehnung auszuführen, und haben wir beschlossen, hierzu unter dem Vorbehalte der Genehmigung
Euer Königlichen Majestät jene ursprünglichen, zu einem Instituts-Ncubau bestimmten Gelder subsidiarisch
und nach vorheriger Verwendung von 25,000 Thlr. aus dem Fonds der Stadt Cölncr Armen-Verwalt
tung herzugcbeu.

Euer Königlichen Majestät allcrgnadigste Bewilligung hierzu sehen wir ehrfurchtsvoll entgegen und
wagen noch, Allcrhöchstdenselbenweiter vorzutragen, daß wir die uns durch Euer Majestät Gnade bewil¬
ligte Einwirkung auf das Hebammen-Lehr-Institut, besonders auf die finanziellen Angelegenheiten in der
gemischtenVcrwaltungs-Eommission desselben, bei dem überwiegenden Stimmen-Verhältniß der Ncgic-
rungs« Beamten, wie die Erfahrung lehrt, nicht hinreichend gesicherthalten, daher eine Vermehrung der
ständischenMitglieder bei dieser Commission von zwei zu drei, sowie eine unter ständischerMitwirkung
stattfindendenallgemeinenRevision des Vcrwaltungs-Negulativs für diese Provinzial-Anstalt vom 7. Februar
1834 wünschen und Euer Königliche Majestät um den allergnädigsten Erlaß desfallsiger Befehle bitten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovmz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Grostmächtigster König!

Allergnädigster König und Herr!

21. Betreffend das Land- Euer Königlichen Majestät treu gehorsamsten Stände erlauben sich folgende Bitten am Throne
Armenhaus zu Trier, ins- Euer Majestät ehrerbietigst niederzulegen.
besonderedie Deck»»«der ^ sind Bitten, die aus dem Bedürfnisse und dem Interesse der Corrections - Anstalt
«osteu der Detentw» «°u ^. , / . ^ » . „ . < - ^ ^ ^ c
Vaaabmide» lc. i« Trier hervorgehen. Zuvorderst erlauben wir uus demnach darauf anzutragen:

1. Daß der Staat die den Gemeinden des Regierungsbezirks Trier für die Jahre 1851 uud 1852
auferlegten 16,000 Thaler, welche er früher für die Kosten der Verpflegung der die Bürgschaft für ihre
künftige gute Aufführung ermangelnden, zur Verfügung des Gouvernements oder unter Aufsicht der
Polizei gestellten, der öffentlichen Sicherheit gefährlichen Verbrecher, nach abgebüßter Gcfängnißstrafc zur
Nachhaft in der Corrections-Anstalt des Landarmenhauses zu Trier durch Verfügung Königlicher Regie¬
rung zurückbleiben, der Anstalt zurückerstattenmöge, und diese Beiträge so lange wie dieselbe zu diesem
Zwecke fortbeste en sollte, wie früher zu zahlen.

2. Dem schon öfter laut gewordenen uud sich bei jeder Gelegenheit wiederholenden Wunsche der
Landkreise des Regierungsbezirks Trier dadurch zu entsprechen, daß das basige Landarmcnhaus seiner
ursprünglichen Bestimmung für arbeitsscheue oder arbeitsunfähige Bettler, unter alleiniger Beibehaltung
der später getroffenen Einrichtungen der Irren-Aufbewahrung^-Anstalt und zwar für Pensionäre, nicht
allein für den Regierungsbezirk Trier, sondern mich für andere Bezirke des In- und Auslandes zurück¬
gezogen werde.

3. Daß die Commissionzur Verwaltung des Landarmenhauses zu Trier nach Z 3 des Regulativs
vom 22. Juni 1833 statt aus zwei, künftig aus drei Mitgliedern des Provinzial-Landtages bestehen soll,
damit der, der Pvovinzial-Vcrtrctung gebührende Einfluß auf die Verwaltung eines Instituts gesichert werde,
was ausschließlichEigenthum des Negierungs-Bezirks ist, uud die erforderlichen Fonds allein aufbringt.
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Euer Majestät treu gehorsamsteStände haben sich im Interesse der Bewohner des Regicrungs-
Vezirks Trier verpflichtet gesehen, vorstehende Bitten ehrfurchtsvoll zu stellen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nhcinprovinz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.

Allerdnrchlanchtigster, Großmächtigster König!
AUergnädigster König und Herr!

>^uer Königlichen Majestät treu gehorsamsten zum 10. Rheinischen Provinzial - Landtag ver- 22. Ermässigung des Pn'i.-
sammelten stände ist von den Töpfern und Steingutfabrikanten der Gemeinden Gelsdorf, im s°s des de» Töpfer- »»d

Kreise Ahrweiler und den Gemeinden Wormcrsdorf und Adendorf im Kreise Nheinbach eine Nlci"vr°vi?/»ir"AM
Petition zugegangen, worin dieselben um die Befürwortung bei Euer Majestät ersucht wer, ^„„^ jh,,^. W«^ erfor-
den, das diesen Töpfern und Steingut-Fabrikanten das zur Anfertigung ihrer Waare erfor- dnliche» Salzes,
derliche Salz künftighin zu einem ermäßigten Preise verabfolgt werde, wie solches in den Jahren 1848
bis 1850 bereits auch geschehen ist.

Treu gehorsamsteStände erlauben sich nun gestützt auf die Ueberzeugung, daß überhaupt die Fa¬
brikanten solcher Töpfer- und Steingut-Waaren unserer Provinz in ihrer Coneurrcnz mit dem Auslande,
namentlich dem Hcrzogthum Nassau, sehr gehindert sind, wenn ihnen nicht das zur Fabrication nöthige
Salz zu ermäßigten Preisen wie früher verabfolgt werde, weßhalb treu gehorsamsteStände an Euer
Königliche Majestät die Allerunterhänigste Bitte richten:

Allerhöchst dieselben wollen Allcrgnädigst geruhen zu verordnen, daß den Töpfern und Stein¬
gut-Fabrikanten der Provinz überhaupt das zur Anfertigung ihrer Waaren nöthige Salz zu
einem ermäßigten Preise wie in den Jahren 1848 bis 1850 solches geschehen ist, verabfolgt
werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Nhcinprovinz.
Düsseldorf, den 12. October 1852.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
AUergnädigster König und Herr!

Die diesmalige ProvinzialstcinbischeVersammlung hat dem seit dem Jahre 1645 bei dem 22. Bewilligungei.us

'" Anerkennung seiner bewährten pflichttreuen Dienstvernchtungen, außer,e,i^» ^.«"-" "" Weyh als ständig« Kauz-
dem Landtage, ein fortlaufendes Gehalt von jährlich 50 Thalern?ro «»32 zum erstenmale >ei-I„spector.
zahlbar bewilligt. ^. „ ^ .^,

Der Beschluß der vorjährigen Provinzialstänbischcn Versammlung, d:e Ernennung des Weyh als
ständiger Ständischer Kanzlei-Inspector hat von Euer Majestät Ministerten des Innern und der Finan¬
zen die Vestätgung erhalten.
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Euer Königlichen Majestät getreue Stände erlauben sich
die Bewilligung einer fircn Besoldung von jährlich 50 Thälern für den ständischen «anzlei-
Inspcctor Weph und zwar für die Dauer seiner Anusführung als solcher, aus ständischem
Fonds zahlbar,

zur AllerhöchstenGenehmigung alleruntcrthänigst vorzulegen.
Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht

Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stünde der Nhemprovinz.

Düsseldorf, den U. Oetober 1852.

Landtags - Abschied.

Wir Friedrich Wilhelm
von Voltes Gnaden

König von Preußen :c. :c.
enlbieten Unsern getreuen Ständen der Rhein - Provinz Unsern gnädigen Gruß und ertbeile»
hiermit auf die Uns vorgelegten Gutachten und Anträge des im Jahre 1852 versammelt
gewesenen Provinzial - Landtags den nachstehendenBescheid.

I. Ans die gutachtlichen Grklärnngen über die Propositionen.
1. Wahl der Mitglieder Die envähltrn Commissionen sind von den betreffenden Negierungo - Präsidenten zur

der nach § 2H, des Gescpeo Erledigung der ihnen obliegenden Geschäfte einberufen worden.
vom 1. Mai l«5l wegen
Einfuhr»!!« einer Classe»-
und classlfizirteuEinkom¬
mensteuer zu bildende» Be-

zn'ks-Commisswne».
2. Gesey-EittwurfinBe- Durch das inzwischen ergangenc Gesetz vom 24. Mai v. I. (Gesetzsammlung Rro.

,reffder Kreis-»»d P>ovi»- ^^^ betreffend die Aufhebung des Artiielo 105 der Vcrfassungs - Urkunde, und das 0'esetz
zial-Verfassm, d̂er Nheiu- ^ ^,„s,>l^„ Tage, (Gesetzsammlung Nro 3755) betreffend die Aufbebnng der Gemeinde-,

so wie der Kreis-, Bezirks- und Peovinzial - Ordnung vom ll. März l850, ist eine
gesetzliche Gewähr gegeben für die Aufrcchlhaltung der älteren Kreis- und Provinzial-Ver-
fassungcn und die Fortbildung dieser Verfassungen durch besondere provinzielle Gesetze.

Die Gutachten Unserer getreuen Stände werden bei den weiteren legislative» Ver¬
bandlungen wegen Fortbildung der Kreis- und Provinzial - Verfassungen forlgesetzt zur sorg»
fältigen Erwägung kommen.

2. Guiochlcu iMe die Unseren getreuen Ständen sprechenWir hierdurch Unsere vollste Anerkennung für die
Ernchi»»» von T»»düm„ Bereitwilligkeit aus, mit welcher dieselben die zur Errichtung zweier neuen Taubstummen-
»!e»M)»!e» an dc» Tc»,i- ^> ? / n , ^.

»anen z» Nü»), >,»d schulenfür die dortige Provinz in Brüht und Neuwicd erforderlichen Geldmittel bewilligt
Ncuwied. haben, und geben Uns der Hoffnung hin, daß die demnächst zu eröffnenden Anstulten zum

wahren Segen für die in ihnen zu erziehenden Taubstummen gereichen werden.
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il Auf die ständischen Petitionen.
Die Beschwerde Unserer getreuen Stände über die den ncbcnerwähnten Gegenstand i, Ämbebung der Be-

betreffenden Miuisterial-Verfügungen uom 25. Februar 1851, 22. Mai und IL. Juli 1852, sch'^nsnng des Auftretens
gehört, da derselbe nicht provinzieller Natur ist, au sich nicht in die Reihe derjenigen Auge- ^des^Ve,^
legcnheiten, welche gesetzlich der Zuständigkeit der Provinzial-Landtage überwiesen sind. ,„chs ausländischer rou

Jesuiten geleitete» Bil-
tungsanssallcn, und der
Niederlassung der Jesuiten

i» Preusirn.

Der von Unsern getreuen Stauden in der Petition vom 5. October 1852 gestellte, 2. Die Wicderbewal-
dic Wiederbewaldung der Eifel uud anderer Gebirgsgegenden der Nheiuprovinz betreffende ^""" ^'^ ^u>' »ud «»derer
Antrag hat die AufmerksamkeitUnserer Regierung auf diesen wichtigen Gegenstand gelenkt ^N^In^oüinl "
und es sind nicht nur die erforderlichen administrativen Maaßregeln ergriffen, sondern auch
für die etwa nothwendig werdenden Gesetzedie Vorbereitungen getroffen worden.

Dem Projcete durch Wciterführuug einer in der Nheiuprovinz ausmündenden Eisen- 2. Weiterführn»« ei»er
bahn eine ununterbrochene Verbiudunq mit einer Eisenbahn auf der Südgrcuze der Provinz ^"' "' ^"' Nhcinprovu!-,„ „ , ^ , ^ . «> ^ .^ , . ^ - . » , ausninudenden <3,se»bah»,
herzustellen, wendet die Staatsregierung besondere Aufmerksamkeitzu, uud stud gegenwartig ^^ Herstellungeiner
Verhandluugeu eingeleitet, um der Ausführung dieses Projccts baldigst näher treten zu können. »nunte'biuchene» Verbi»-

dnng zwischen derselbe»»»d
einer Eisenbahn an der Süd¬
grenze der Provinz.

Auf den Anlrag Unserer getreuen T:äude: /^. Bei» essend die Irr cn-
die Vcrwaltungs-Eommission der Proviuzial-Irrcn-Anstalt zu Eiegbürg statt seither Heilanstalt z» Eicgbnrg.
aus zwei von den Ständen gewählten und zwei von der Staatsrcgieruug ernann¬
ten Mitgliedern, künftig ans drei gewählten ständischenund zwei von der Siaats-
regierung ernannten Mitgliedern zusammen zu setzen,

können Wir nicht eingehen, müssen es vielmehr bei dem an den 8ten RheinischenProviuzial>-
Landtag ergangenen ablehnenden Bescheide belassen.

Die bestehende Zusammensetzungist auf den Antrag des ersten Rheinischen Provinzial-
^andtags durch den Landtags-Abfchicdvom 13. Juli 1827 genehmigt, und es ist nicht nach¬
gewiesen, daß die seitherige Organisation dem Zwecke nicht entsprochen habe.

Auf den Antrag vom 9. October 1852 wegen Bewilligung eines Zuschussesvon 9000 5. Bewilligungeines Zu.
Thaler aus der Staatsfasse zum Ausbau der Cöln-Luremburger Vezirksstraßc von oberhalb ^"^ n'>> 9000 Tl.lr,,.ans der Dtaats-Kaile !>,»!
Pcrmühlheim bis zur Brühl - LcchcnicherStraße ist nicht einzugehen gewesen, mdcm das ^^u, der Cöln-Ln«»,
Interesse des Forst-Fiscus an diesem Bau nicht von der Bedeutung ist, daß, wie die Petition hin-ger Beznksstrafjevou
auuimmt, die Bewilligung dadurch begründet werden könnte. oberhalb Hcrmühlheim b,s

znrBriihl Lecheniche»stlasie.
Dem in der Petition vom 5. October 1852 vorgetragenen Wunsche wegen Aufnahme 6. Aufnahme der Ge¬

ber Gemeine-Chausseevon Süchteln nach Straelen unter die Vczirkostraßen, steht die Rücksicht '''^^na!lV'"'^""'^'',^
entgegen, daß zur Zeit weder der Straße eine besondere Wichtigkeitbeizulegen, noch eine ' ^'
übermäßigeBelastung der betheiligten Gemeinen durch die Unterhaltungskostenanzuerkennen ist.

Mi» Bezug auf die Petition Unserer getreuen Stände vom 7. October 1852 haben 7. Verlegung der Cs,u-
Wir durch Erlaß vom 1. Mai d. I. genehmigt, daß der Eöln - Luremburger Vezirksstraße Lnnnbnrge.-Vezi>ksst>asie
zwischen Lünebachund Krautscheid die Richtung über Wanveiler gegeben werde. weiler"'n«chKramsel^d.^

Die Petition vom 6. October 1852 wegen Aufnahme der Kreisstraße von Prüm über ». Anmahme der Kreis-
Vüdesheim nach Hillesheim in die Zahl der Bezirksstraßen hat unerfüllt bleiben müssen, weil lwN" von P»»,» nbn-Bu-
die Straße einerseits in ihrem baulichen Zustande den Anforderungen an eine Vezirksstraße ^,""' ""chHillesbein, ">^ d,eIlelhcdcrVez»lostr>>i)l!,.
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keineswegs entspricht und andererseits auch an sich für den weiteren Verkehr eine solche
Bedeutung nicht hat, daß ihre Einreihung unter die Vezirksstraßcn bei der großen Belastung
der Vezirksstraßenfonds gerechtfertigt erscheinenkönnte.

9. Uebernahme derStra- Der Petition vom 8. October 1852 wegen Uebernahme der Straßcnstrccke von der
stenstreckevonderAhrbrückeAhrbrücke bei Einzig über Kripp bis zur Linzer Nheinfähre unter die Vezirksstraßen ist
bei Siuzig über Kripp bis ^ ^ Unsern Erlaß vom 14. März v. I. entsprochen,
zur Linzer 3lhe,„fahre uutcr ^ " ^ /

die Vezirksstrasie».
lu. Herstell„,!<, einer Die Staatsrcgierung wendet der Herstellung einer Zweigbahn von der Cöln-Aachener

Zweiabah» von der Cöln- Eisenbahn in die Eifel, für welche Wir auch bereits unterm 16. Mai 1853 Unsere Landcs-
Aachcner Eisenbahn i» ^rrliche Genehmigung ertheilt haben, besondere Theilnahme zu. Eine finanzielle Vethcili-

' gung des Staats bei Ausführung dieser Bahn kann jedoch nicht in Aussicht gestellt werden,
Vielmehr wird, wenn ohne Gewährung besonderer Beihülfe die Bahn nicht zu Stande zu
bringen ist, Unseren getreuen Ständen überlassen, das besondere provinzielle Interesse der
Bahn in nähere Erwägung zu ziehen, und nach Maaßgabe desselben die Herstellung der
Bahn aus Provinzialmittcln zu fördern.

ii. Aufnahme der Sn-aste Wir haben zur Zeit Anstand genommen, die in der Petition vom 9. October 1352 nach-
ron'AldculM'enbisPatter»:gesuchteAufnahme der Straße von Aldcnhoven bis Pattcrnhäuschen unter die Vezirksstraßcn

Häuschen unter d,e ^, genehmigen, indem für eine entsprechendeAnordnung, die übrigens von Unserer Ncgic-
Nezn'lslnasze». ^.^ z„ Aachen für jetzt nicht befürwortet worden ist, bei der gegenwärtigen Ausdehnung

der Straße genügende Gründe nicht zu erkennen sind.
12, UebernahmederGe- Ebenso haben Wir die in der andcrweiten Petition vom 9. October 1852 beantragte

mei»deM)anffeeumiHückcs-Uebernahme der Gemeinde-Chaussee von Hückeswagen nach Höltcrcichen als Staatsstraße zu
wage» nach Hülttreichc»als genehmigen, nicht vermocht, wohl aber mittelst Erlasses vom 27. Juni v.J. dem eventuellen

Antrage Unserer getrcncn Stände wegen einer Unterstützung der Gemeinde Hückeswagen beim
Neubau der auf jener Straße bclcgcuen Brücke über die Wnppcr durch Bewilligung einer
angemessenenUnterstützungdie geeignete Berücksichtigungangcdcihcn lasse».

13. Ansbau der Straße Der Petition vom 11. October 1852 wegen des Ausbaues der Straße von Heinsberg
n Heinsbergnach Iülich. nach Mich ist durch eine entsprechende Prämienbcwilligung und sonstigeBegünstigungen mittelst

Unseres Erlasses vom 13. December 1852 Genüge geschehen.
, ^ ,„, Auf den weiteren Antrag vom 11. October 1852 wegen Bewilligung einer Staats-IH,. New,ll,anna e,ner " ^ ^> «

Sta.us Prämie ;„N! Van Prämie zum Bau der Gemeinde-Chausseevon Uebach über Immendorf und Wurm nach Lin¬
der Gemeinde-Chaussee von dcrn ist um so weniger einzugehen gewesen, als sich für diesen bei Unsern Behörden noch gar
Uebach nber Immendorfnnd ,M)t in Anregung gebrachten Chaussecbau bei den bethciligtcn Gemeinden bis jetzt nirgends

W»,»> nach L»,?er». ^.^ ^.sprechende Theilnahme gezeigt hat.
iZ, Uebernahme der Der Petition Unserer getreuen Stände vom 7. October 1852 wegen Uebernahme der

Straße von Lecheuich über Straße von Lcchenichüber Vcrgheim nach Ncuß unter die Vezirksstraßcn ist insoweit die
Beraheim nach Neust nnter gewünschteFolge gegeben, als durch Unsern Erlaß vom 5. Januar d. I. genehmigt worden

d,e Bezirksstraste». .^ ^ ^ Straßentheil von der Cöln-Venlocr Vezirksstraße bei Nommcrskirchen über
Bergheim und Kcrpen bis zur Cöln-Luremburgcr Vczirkestraße in Lechenich in die Reihe der
Vezirksstraßcn aufgenommen werde, nachdem derselbe von den betreffendenGemeinden, den für
die Vezirksstraßcn bestehendenVorschriften gemäß, vollständig ausgebaut worden.

Die Ausdehnung der Anordnung auf die Straßcnstrccke von der Cöln-Venloer Straße
bei Nommcrskirchenbis Ncuß ist nach Lage der in Betracht kommendenVerhältnisse zur Zeit
nicht angemessenerschienen.

^ 15. Aufnahmeder Goch- Gegen die Gewährung des Gesetzes vom 11. October 1852 um Aufnahme der Goch-
CranenbmüerCmumnnal- (^„enb'urg.er Communal-Chaussee unter die Bezirtsstraßcn haben Wir einerseits mit Nnck-

vo
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sicht auf die Belastung des Vezirksstraßen-Fonds des Regierungsbezirks Düsseldorf, anderer- Chaussee unter die Bezirks-
ftits aus dem Grunde Bedenken tragen müssen, weil der Straße für den weiteren Verkehr strasien.
nicht die nöthige Wichtigkeit zugestanden werden kann.

Die Aufuahmc der Dürcn-Eucnheimer Straße unter die Vezirksstraßen ist bereits in 17. Aufnahme der Dü-
Verücksichtigungder Petition vom 30. Octobcr 1851 durch Unsern Erlaß vom 27. December reu-EnenheimerStraste «n-
1852 unter der Bedingung genehmigt worden, daß die Straße zuvor in allen ihren Theilen " " Bezn-ksstrasten.
so in Stand gesetzt werde, wie dies in Bezug auf die Vezirksstraßen vorgeschriebenist. Von
dieser Bedingung hat auch in Folge der Petition vom 9. October 1852 im Hinblick auf die
Bestimmung und Belastung des Vezirksstraßen-Vaufonds nicht Abstand genommen werden
tonnen.

Durch das inzwischenergangene Gesetz vom 17. Mai 1853, betreffend den Geschäfts« 18. Erlast eines «ilge-
verkehr der Versicherungs-Anstalten, sind die zur Regelung dieser Angelegenheit für zulässig
und nothwendig erachteten Bestimmungen getroffen; auch ist durch die von Unserem Ober- ,,„^,^„ „„„ Anstelln»«
Präsidenten ertheilte Genehmigung zur Anstellung besonderer Hülfs - Agenten für die Pro- besondererAgenten für die
vinnal-Feuer-Socielät dem hierauf gerichteten Wunsche Unserer getreuen Stände entsprochen Rheinische Provinzial-

° Feuer-Societät,worden.
Dem Antrage, die Pension des Provinzial-Feuer-Societäts-Sccrctairs Weinhaus 19. Uebernahme der Pen-

auf Staatsfonds zu übernehmen, hat nicht gewillfahrt werden können. Der Landtags-Com.
missarius wird Unseren getreuen Ständen die näheren diesfälligen Eröffnungen machen. ^^ ^ Staatsfonds.

Der Antrag: 20. Betreffend die Heb-
„die Verwendung der Unseren getreuen Ständen durch Unsere Ordre vom 5. März ammeu-Lchranstaitz»Cö>n.
1847 übcrwicsenen, ursprünglich zum Neubau eines Gebäudes für die Hebammen-
Lehr-Anstalt zu Cöln bestimmten Gnadengeschenkevon r«^,. 3916 Thlr. 12 Sgr.
4 Pf. und 10,000 Thlr. zu dem in Folge der Verhandlungen über die Ausfüh¬
rung des Contracts mit der Armenverwaltung zu Cöln vom 18. November 184«
projcctirten Neubau zu genehmigen,"

beruht auf der Voraussetzung, daß die beabsichtigteVerbindung der gedachtenAnstalt mit
dem Bürger-Hospital zu Cöln zulässig sei.

Da nun aber diese Verbindung aus technischen Gründen nicht für zulässig erachtet
worden ist, und somit die Voraussetzung, auf welcher der Antrag beruht, hinwcgfällt; so
muß auch letzterer hiermit abgelehnt, und die Vorlegung anderer Vorschläge Seitens der
ständischenVerwaltungs-Commission an den Provinzial-Landtag abgewartet werden, bis
wohin zugleichder Beschluß auf den Antrag, das Verwaltungs-Regulativ vom 7. Februar
1834 einer allgemeinen Revision unter ständischerMitwirkung zu unterwerfen, vorbehalten
bleibt. —

Dem ferneren Antrage auf Vermehrung der ständischenMitglieder der Verwaltungs-
Commissiondes Instituts von zwei auf drei können wir nicht entsprechen, da die Hcbammen-
i.'ehr-Anstalt ein wissenschaftliches Institut zur Beförderung medizinal-pollzeillchcrZwecke »,
mithin der Standpunkt der Wissenschaft bei demselben eben so streng, als der ftnanz.eue
vertreten werden und demgemäß dem Staate der entscheidendeEinfluß auf dcsten Geltung
überlassen bleiben muß, um so mehr, als sonst Verwickelungenund Inconven.enzen vn ver
Verwaltung nicht zu vermeiden sein würden. < , «,. l-^.

Die Petition, betreffend die Verhältnisse des Landarmeubauses zu Tner, hat h.nstcht- 21 Betreffend das Land-^ , ^ armennans zu Trier, ins:
llch des ersten Punktes, dahin gehend: ^darbten Anstalt nack besondere die Deeknng der

„daß der Staat die Kosten der Verpflegung der m der gedachten Anstalt nach ^ ^ ^^,^ ^
verbüßter Strafe im Interesse der öffentlichen Slchcrhe.t dcttmrten Indwtduen ^^onde» „.11
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fortan, wie früher, trage, und die zu diesem Zwecke pro 1851 und 1852 gelei¬
steten Vorschüsse erstattet"

inzwischen durch Verfügung Unseres Ministers des Innern und der Finanzen an den Ober-
Präsidenten der Nheinprovinz in der von Unsern getreuen Ständen beantragten Weise Erle¬
digung gefunden.

Ueber die weiteren Anträge:
„daß das Landarmcnhaus zu Trier seiner ursprünglichen Bestimmung zurückgege¬
ben werde, und der Commission zur Verwaltung dieser Anstalt künftig drei statt
der bisherigen zwei Mitglieder des Provinzial - Landtags angehören möchten,"

schweben zur Zeit noch Verhandlungen, bis zu deren Abschlußdie weitere dieöfällige Ent¬
scheidung vorbehalten bleiben muß.

22. Ermäßigung des Dem Antrage wegen Ermäßigung des Preises des den Töpfern und Steingut-Fabrikan-
Preiscs des de» Töpfen, ^n der Nheinprovinz zur Anfertigung ihrer Waare erforderlichen Salzes hat nach den die-
». Slemgntfabnkante» der ^^ ^ ^^, ^>^<m Ständen zu gewärtigenden, näheren Eröffnungen des Land-
g»»g ihrer Waare» «for- tags - Eomnnssanus incht entsprochenwerden lonnen.
derlicheuSalzes.

23. Bewillig»»«eines Gegen den Wunsch Unserer getreuen Stände, dem Negierungs - Kanzlistcn Weyh für
sinne» Iahrgehalles für die Dauer seiner Amtsführung als ständischer Kanzlei-Inspektor neben den während der
dn> Regie.li»«s-Ka»zliste»̂^ eines Provinzial-Landtages zu beziehendenDiäten noch ein fortlaufendes Gehalt von
lei - Iüspcttor. ' Fünfzig Thalern vom ersten Januar 1853 ab aus ständischenFonds zu gewähren, hat sich

nichts zu erinnern gefunden.

Zu Urtund dieser Unserer gnädigsten Bescheidungen haben Wir den gegenwärtigen Landtags-
Abschied Höchsteigcnhändigvollzogen und verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Mustau, den 2. October 1854.

(gez.:) Friedrich Wilhelm.

(gez.:) v. Manteuffel. von der Heydt. Simons, v. Naumer.
v. Westphalen. von Bodelschwingh. Graf v. Waldersee.

<5ei der durch die Allerhöchste Ordre vom 9. Januar e. erfolgten Ablehnung der auf Uebernahme der
Eecretair Weinhauo'schen Pension auf Staatsfonds gerichteten ständischenPetition sind einer Mittheilung
des Königlichen Ministerii des Innern und der Finanzen zufolge nachstehende Gründe bestimmend gewesen.

Daß die nach dem Reglement der Rheinischen Provinzial« Feuer-Societät vom 5. Januar 1836
L 83 und 84 dem Provinzial - Director eingeräumten Vefugniß der Annahme und Entlassung der auf
Kündigung angestellten Bureau-Beamten durch 8 6 der Ausführungs - Ordnung von demselben Tage
hinsichtlichder daselbst bezeichneten Beamten der aufgelösten älteren Feuer-Societäten außer Anwendung
bleiben sollte, unterliegt keinem Zweifel. Z» diesen aus der Auslösung der älteren Gesellschaftenzu
Entschädigung berechtigtenBeamten hat der p. Weinhaus gehört, und es ist dies von der allein dazu
berufenen Staatsbehörde anerkannt, demzufolge auch und in Gemäßheit des allegirten 8 6 der Ausfüh-
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rungs - Ordnung der p. Weinhaus der Provinzial - Feuer - Societäts - Direktion zur Anstellung überwie¬
sen worden. Es ist nicht anzunehmen, daß der p. Weinhaus mit minderen Ansprüchen zur rheinischen
Provinzial-Feuer-Societät übergegangen, und der Letztern aus dessen Anstellung eine geringere Ver¬
pflichtung gegen denselben erwachsensei, als ihm durch die frühere Anstellung bei der aufgelösten Belgi¬
schen - Feuer - Societät erworben waren. Denn eben diese Ansprüchesollten durch die erwähnte gesetzliche
Bestimmung gewahrt werden.

Wenn nun der Provinzial-Feuer-Societäts-Director nicht befugt war, den p. Weinhaus willkür¬
lich und auf Grund einfacher Kündigung zu entlassen, der p. Weinhaus vielmehr als ein definitiver und
lebenslänglich angestellter Beamte zu behandeln war, so folgt daraus, daß die rheinischeProvinzial-
Feuer - Societät gegen ihn die ihr in Bezug auf die lebenslänglich angestellten Beamten obliegende Ver¬
pflichtung, nämlich ihn bei eingetretener Dienstunfähigkeit irgend welcher Art zu pensioniren, zu erfüllen
hat.

Es ist sonach die Uebernahme der Weinhaus'schen Pension auf die Staatskasse nicht gerechtfertigt,
die Zahlung derselben vielmehr aus dem Fonds der Provinzial - Feuer - Societät zu bewirken.

Düsseldorf, den 6. October 1854.

Der KöniglicheLandtags-Kommissar:
Ober - Präsident der Rhcinprovinz

(gez.:) von Kleist - Nehow.

-HMAMR«





Nevidirtes Regulativ

für die Verwaltung

der BcMstrHcn FoM der Nhcinprovinz
vom 17. September 1855.

38ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preu¬

ßen tc., verordnennach Anhörung Unserer getreuen Stände der Nhcinsirovinz, was folgt:

§. I. Es sollen Bezirksstraße-.l'Fondsgebildet werden: I) Für den ostrheinischen

Theil des Negicrungs-Bezirks Coblcnz mit Ausnahme des Kreises Wchlar; 2) für den

Kreis Wchlar; 3) für den Ostrheinischen Theil des Ncgicrunzs-Peznks Eöln; 4) für den Ostrhci«.

schcn Theil des Negievungs.BezirlsDüsseldorf. Die bisher nach dem Regulativ vom 20. Januar

184l (Minist,.Pl. S. 245) verwaltetenFonds für die Nrgicrungsbczirke Trier und Nachen, so wie

für die WcstrhcinischcnTheile der Negicrungs.Bczirke Coblcnz. Eöln und Düsseldorf bleiben bestehen

und unterliegt deren Verwaltung den Bestimmungendes gegenwärtigen Ncgulalivs.

§. 2. Die zu bildenden resp, bestehenden Fonds werden getrennt für jeden im §. l gc.
Nannten Bezirk verwaltet.

H. 3. An Einnahmenfließen zn jedem einzelnen Lczirköstraß'Mfonds l) der Ertrag der von

den VczirWraßcn desselben auskommenden Nullungen, namentlichdes Ehausseegelocs;2) die für

ihn bestimmten Zusah-Proc.'ntezu den StaatHcuern.



8 4. An Zusatz'Procenlen zu den Staatssteueru sollen in den einzelnen Bezirken je nach

Bedürfniß 2 bis 5 "^ der Grund., Klaffen- und klassificirtenEinkommensteuer so wie der Gewerbe¬

steuer und der Mahl- und Schlachtsteuer, und zwar in gleichen Zuschlägen zu sämmtlichenbezeichneten

Steuerarten erhoben werden. Der Zuschlag zur Mahl- und Schlachtsteuer wird in den mahl- und

schlachtsteucrpstichtigcnGemeinden statt des Zuschlages zur Klassensteuer ausgebracht, doch werden

auf die in diesen Gemeinden zu entrichtenden Einkommensteuer-Zuschläge außer der auf die Prin-

zipalsteucr anzurechnenden Summe (§. 2 b. des Gesetzes vom 1. Mai l83l) dieselben Procente

der letzteren zu Oute gerechnet, welche als Zuschlag zur Hebung kommen.

Der Finanzminster hat im Einvernehmen mit dem Minister für Handel, Gewerbe und öffent¬

liche Arbeiten den Proccnisatz für einen jeden Bczirksstraßcn-Fonds periodisch festzusetzen. Auch

erläßt der Fiuanzministcr die auf die Ausführung dieser Bestimmungen bezüglichen Anordnungen.

§'. 3. Eine Herabsetzung oder Erhöhung der im §. 4 erwähnten Steuer-Zuschläge über die

daselbst bestimmtenGrenzen hinaus, kann nur nach vorgängigcr Anhörung der Provinzial-Stände erfolgen.

8. 6. Die Bezirksstraßcn>Fonds haben die Rechte von öffentlichen Corporationen und steht

den Vczirks-Negicrungcn die Verwaltung und Vertretung derselben zu.

8 7. Die Bestimmung der Bezirksstraßcn'Fonds besteht in der Unterhaltung der Bezirks-

straßen nach vollendetem kunstmü'ßigcm Ausbau derselben. Sonstige, außerbalb dieser Hauplbc-

stimmung liegendeVerwendungen, namentlich Zuschüssezu Neubauten, dürfen nur in einzelnen außer¬

ordentlichen Fällen gewährt werden, wenn hierzu die Zustimmung der Provinzial-Stände erfolgt ist.

H. 6. Außer den für die WestrheinischenTheile der Provinz von Uns bereits bestimmten

Bczirksstraßcn sind nur diejenigen Straßen als solche zu betrachten, welche Wir nach vorgängiger

Anhörung der Provinzial-Stände für Vczirksstraßcn erklären.

§', 9. Die Eigenschaft einer Vcu'rksstraße kann, nach vorgängigcr Anhörung der Provinzial-

Stände durch Uns wieder aufgehoben werden. Dauert in diesem Falle das Bedürfniß des ganzen

Weges oder einzelner Theile desselben für den öffentlichenVerkehr noch fort, so tritt die gewöhnliche

Wcgebaulast nach den hierüber bestehenden allgemeinen oder besondern Bestimmungen wieder ein.

§. 10. Der Zeitpunkt mit welchem die Unterhaltung einer V!'zirlsstraßc oder eines Theils

derselben ans den Bezirksstraßcn-Fonds zu übernehmen ist (F, 7) oder mit welchem diese Verpflichtung

des Bezirksstraßcn.Fonds wieder aushört, (§. 9.) wird in jedem einzelnen Falle durch den Minister

für Handel, Gewerbe und öffentlicheArbeiten festgestellt.

8' l l. Auf die VeMstraßen finden alle gesetzlichen Vorschriften Anwendung, welche für die

Staatsstraßen des Bezirks bestehen oder künftig ergehen werden, insoweit nicht etwas Anderes von

Uns festgesetzt wird. Dies gilt namentlich auch in Vctrcss der Erhebung des Chaussecgclocs.



8 12 Die vom Staate angestellten Baubeamten haben die Bezirksstraßennach der für die

Staatsstraßen ihnen ertheilten Dienst-Anweisungzn beaufsichtigen. Die Chauffee-Aufseher und
^uffee-Wärter werden fortan von der Bezirksstraßen-Verwalinngnach den bestehenden Verwaltung

Grundsätzen auf Kosten des Bezirksstraßen.Fondsangestelltund besoldet.
8 13 Die Vezirksstraßenerhalten der Regel nach eine Breite von 24 Fuß ausschließlich

l dtt Gräben und eine Befestigungsdecke von 18 Fuß Breite. Die Steigungen derselbendürfen

8 Zoll auf die laufende Ruthe nicht übersteigen und müssen bei längeren Höhenzügcuauf je 100

Ruthen Länge um 1 Zoll dieses Mazimi bis zu 6 Zoll vermindertwerden. Anweisungenhier-
"°n kann der Minister für Handel:e. genehmigen oder anordnen. Ueber die sonstige Beschaffenheit

! ^ Vezirksstraßen ist für jeden einzeln Fall Seitens der kompetenten Behörde die erforderliche Ve.

Innung zu treffen.
8, 14. Die Vorschläge über die Verwendungder Bezirksstraßen.Fondssollen von den Regie-

! lungen gemeinschaftlichmit den dazu Seitens der Provinzial-Stände ernannten Commiffarien auf.
Gellt und durch den Ober-Präsidentendem Provinzial-Landtagenebst dem VerwendnngsMachweise

0"s den Vorjahren zur Begutachtungvorgelegtwerden. Erfolgt dieserIM eine Einigung zwischen

Kn Provinzial'Ständen und dem Ober-Präsidenten, so ordnet Letzterer die Ausführung der bor.

Magmen Arbeitenan. und kontrolirt dieselben. Tritt aber eine Meinungs.Verschiedenheit ein. so
scheidet der Minister für Handel. Gewerbe und össenllichm Arbeiten.

§. 15. Das Regulativ vom 20. Januar 1841 wird hierdurch aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigenUnterschrift und beigedruckten Königlichen Insiegel.

Gegeben Magdeburg, den 17. September 1833.

Friedrich Wilhelm.

v. d. Hcydt. v. WcstMIen. Für den abwesenden F'nanMinister: v. Naumer.

«Meldoil, Hol-VüHbiucklril«on H. V»l>.
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